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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Wallring -West“, IN 215  
Stadtgebiet zwischen Westlichem Umflutgraben der Oker, Celler Straße, Petritorwall, Am Alten 
Petritore, Neustadtmühlengraben, Prinzenweg und Gieseler 
 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
 

"1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB und § 4 a (3) 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) BauGB und § 4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend 
den Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen Nr. 8, Nr. 8 a und Nr. 9 zu behan-
deln. 

 
  2. Der Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Wallring-West“, IN 215, wird in der während 

der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.  
 
  3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“ 
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Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Der Beschluss zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wurde bereits am 5. Dezember 
2000 gefasst. Konkreter Anlass war das Außerkrafttreten der Braunschweiger Bauverordnung. Bei 
der Bearbeitung dieses Bebauungsplanes wurde deutlich, dass der Plan in den Zusammenhang 
der übrigen Bereiche des Braunschweiger Wallrings zu stellen ist, da nur so die städtebaulichen 
Planungsziele begründbar sind. Ein Gesamtkonzept zur weiteren Entwicklung wurde für alle Teile 
des Wallbereiches erarbeitet. Es wurde Anfang 2010 fertiggestellt. Am 4.Mai 2010 hat der Verwal-
tungsausschuss dem Gesamtkonzept für den Wallring zugestimmt und auf der Grundlage dieses 
Konzeptes auch für die übrigen Bereiche des Wallrings Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Mit dem 
Gesamtkonzept wurde für sämtliche Wallring-Pläne die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom 12. Mai 2010 bis zum 28. Mai 2010 durchgeführt. Die früh-
zeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (1) BauGB fand in der Zeit vom 30. Juni 2010 bis zum 
26. Juli 2010 statt. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat am 19. Mai 2010 
eine Informationsveranstaltung stattgefunden. Das Protokoll dieser Veranstaltung kann der Anlage 
Nr. 6 entnommen werden. 
 
Für den Bereich des IN 215 gilt seit Februar 2010 eine Veränderungssperre, die in der Sitzung des 
Rates vom 28. Februar 2012 erneuert wurde. Sie gilt für die Dauer eines weiteren Jahres. 
 
Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, unter Berücksichtigung des IN 1 und der Wallring-
satzung ein den heutigen Regelungserfordernissen entsprechendes Planungsrecht zu schaffen, 
um gemeinsam mit den anderen Wallring-Plänen den Charakter des Braunschweiger Wallrings 
auch zukünftig zu erhalten. Mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans soll sicher-
gestellt werden, dass sich Ergänzungen der vorhandenen Bausubstanz sowie Neubauten in das 
Bild der historischen Bebauung einfügen und damit unerwünschten Fehlentwicklungen vorgebeugt 
wird.  
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB  
 
Aufgrund der intensiven öffentlichen Diskussionen zum Erhalt des Wallringcharakters wurde bei 
der Erarbeitung des Bebauungsplans das „Bürgerforum Wallring“ einbezogen. Dabei handelt es 
sich um eine Gruppierung aus den Reihen der Bürgerschaft, die sich um den Erhalt des Wallring-
bereiches bemüht. Eine entsprechende Vereinbarung, in der die Grundlagen der Zusammenarbeit 
geregelt sind, wurde im Dezember 2010 abgeschlossen. 
 
In der Zeit vom 21.Oktober 2011 bis zum 21. November 2011 wurde die Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung hat am 3. No-
vember 2011 eine Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger stattgefunden. Das 
Protokoll dieser Veranstaltung kann der Anlage Nr. 7 entnommen werden. Von den Bürgern wur-
den insbesondere Bedenken zu den zulässigen Nutzungen im Bereich der Allgemeinen Wohnge-
biete sowie zur geplanten Fußwegeverbindung zwischen dem bestehenden Kinderspielpatz am 
Hohetorwall und dem Gelände der jetzigen Holwedeklinik geäußert. Der wiederholten Forderung, 
Verwaltungen im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete auszuschließen, wurde nachgekommen. 
Die geplante Fußwegeverbindung hingegen soll aufrechterhalten werden. Das Westliche Ringge-
biet ist in Bezug auf wohnungsnahen Freiraum unterversorgt. Der geplante Weg stellt eine kurze 
Verbindung zwischen den Bereichen Thomaestraße/Freisestraße und den Freiflächen am Wallring 
dar. Für die angesprochene Wegeverbindung existieren noch keine Ausbaupläne, da diese auf die 
Entwicklung auf dem Holwedegelände Rücksicht nehmen sollten. Kostenangaben können daher 
noch nicht getroffen werden. Der Fußweg stellt eine planungsrechtliche Absicherung dar, für des-
sen Umsetzung aber gesonderte Beschlüsse nötig sind. Unabhängig von dieser geplanten Fuß-
wegeverbindung über die Oker soll der fußläufige Ringschluss entlang der Okerumflutgräben in 
diesem Abschnitt auf der Westseite der Oker (auf dem Gelände der heutigen Holwedeklinik) ge-
führt werden, denn nur dort hat er auch eine realistische Chance auf Umsetzung. 
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Im Rahmen der abgegebenen Stellungnahmen sind Forderungen nach möglichen Entschädi-
gungsansprüchen geäußert worden. Die Bestimmungen des Planungsschadensrechts nach dem 
BauGB wurden daraufhin geprüft. Gegenüber dem bisher geltenden Recht (IN 1 und Wallringsat-
zung) wird auf einzelnen Grundstücken die bisher zulässige Nutzung durch Festsetzung privater 
Grünfläche bzw. nicht überbaubarer Grundstücksfläche eingeschränkt, ohne dass erkennbare 
Kompensationen (alternative Ausnutzungsmöglichkeiten) auf den Grundstücken geboten werden. 
Die betroffenen Bauwerke werden auf den Bestandsschutz zurückgesetzt. Daher sind grundsätz-
lich die Regelungen nach den §§ 39 ff. BauGB zu beachten. Insbesondere ist der § 42 BauGB 
(Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung) relevant. Die Höhe einer 
möglichen Entschädigung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Grundstückswerts bemisst sich 
nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks auf Grund der ausgeübten Nutzung 
und seinem Wert, der sich infolge der Beschränkung ergibt. 
 
Entschädigungszahlungen können allerdings erst geltend gemacht werden, wenn die Nachteile für 
die Grundstücksbesitzer spürbar werden. 
 
Vermögensnachteile, die hierfür aktuell geltend gemacht werden können, liegen für den Be-
bauungsplan nach vorläufiger Einschätzung bei ca. 75.000 €.  
 
Die eingegangenen Anregungen sind in der Anlage Nr.8 aufgeführt und mit einer Stellungnahme 
und einem Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
 
Planänderungen nach der öffentlichen Auslegung und erneute öffentliche Auslegung gemäß  
§ 4 a (3) BauGB 
 
Die Auswertung der Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB hat zu Änderungen an der Planung geführt, 
sodass gemäß § 4 a (3) BauGB eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich wurde. We-
sentliche Änderung war, dass Anlagen für Verwaltungen in den Allgemeinen Wohngebieten aus-
geschlossen werden, da der Anteil reiner Büro- und Geschäftshäuser in diesen Bereichen nicht 
weiter erhöht werden soll. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit am 24. Januar 2012 be-
schlossen. Es wurde weiter beschlossen, dass Stellungnahmen nur zu den gekennzeichneten Än-
derungen und Ergänzungen abgegeben werden können und die Dauer der Auslegung auf zwei 
Wochen verkürzt wird. Die erneute öffentliche Auslegung wurde in der Zeit vom 6. Februar 2012 
bis zum 20. Februar 2012 durchgeführt.  
 
Zu den Änderungen gingen keine Anregungen ein. Die eingegangenen zwei Anregungen beziehen 
sich alle auf die erste Beteiligung der Öffentlichkeit. Sie sind in der Anlage Nr.8 a aufgeführt und 
mit einer Stellungnahme und einem Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
In der Sitzung des Planungs-und Umweltausschusses am 18. Januar 2012 wurde die bereits be-
schlossene Textliche Festsetzung der Heckenhöhe von mindestens 90 cm bis maximal 100 cm 
unter Teil B Ziff. X 1. hinterfragt. Sie wurde als nicht praktikabel eingeschätzt. Die Festsetzung 
erscheint aufgrund der geringen Differenz zwischen Mindest- und Maximalhöhe etwas missver-
ständlich. Ein unbedingter Änderungsbedarf für die Festsetzung wird aber nicht gesehen. Diese 
Festsetzung bedeutet nicht, dass eine Hecke an keinem Tag des Jahres und an keiner Stelle die 
Maximalhöhe von 1 m überschreiten darf, sodass ggf. mehrfache Rückschnitte von den Eigentü-
mern erwartete werden könnten. Sie bedeutet vielmehr, dass Hecken nach dem jährlichen Rück-
schnitt die Höhe von 1 m nicht überschreiten dürfen. Diese Höhenbeschränkung für Hecken als 
Einfriedungen an öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist gewollt, um die Vorgartenzonen und die 
charakteristische Architektur der Gebäude als visuell erlebbare Bestandteile in den öffentlichen 
Straßenraum einzubeziehen. Die alternativ zulässigen Einfriedungen aus senkrechten Metallstä-
ben werden aufgrund ihrer Transparenz nicht zu einer optischen Barriere und dürfen insofern hö-
her ausgeführt werden.  



4 

Gleichzeitig werden niedrigwüchsige Straucharten damit ausgeschlossen, da sie im Zusammen-
spiel mit den festgesetzten Sockeln ein gestalterisch unbefriedigendes Bild ergeben würden. 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und gemäß § 4 a (3) BauGB 
 
Die Beteiligung wurde zeitgleich mit der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB in der 
Zeit vom 21. Oktober 2011 bis zum 21. November 2011 durchgeführt. 
 
Der Stadtheimatpfleger Innenstadt äußerte Bedenken zur Favorisierung von Tiefgaragen sowie zur 
Geltungsbereichsabgrenzung. Die IHK äußerte sich kritisch zum geplanten Ausschluss sonstiger 
nicht störender Gewerbebetriebe im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete sowie zu den eng ab-
gegrenzten Baufeldern, die keine nennenswerten baulichen Entwicklungen mehr zulassen. Die 
Verwaltung schlägt vor, den Bedenken nicht zu folgen. Die Anregungen sind in der Anlage Nr. 9 
aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem Vorschlag der Verwaltung versehen. 
 
Zeitgleich mit der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4 a (3) BauGB wurden die von 
den Änderungen betroffenen Behörden (IHK, Zweckverband und Stadtheimatpfleger) beteiligt. Es 
gingen keine neuen Stellungnahmen ein. Der Stadtheimatpfleger Innenstadt und die IHK haben 
jeweils auf ihre erste Stellungnahme verwiesen. 
 
 
Änderungen nach der erneuten Beteiligung gemäß § 4 a (3) BauGB 
 
Nach der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen geändert. 
Die ursprünglich redaktionell motivierten und daher nicht gekennzeichneten Änderungen zweier 
Festsetzungen haben zu nicht beabsichtigten inhaltlichen Änderungen geführt. Hierbei handelt es 
sich um ein offensichtliches Versehen. Beide Festsetzungen wurden jeweils in der Begründung mit 
der ursprünglichen Intention, also unverändert, erläutert. Zum einen handelt es sich um die Textli-
che Festsetzung, Teil A, Ziff. VI. 2.2., die die ausnahmsweise Fällung von Bäumen der Kategorie II 
regelt. Und zum anderen handelt es sich um die Textliche Festsetzung, Teil B, Ziff. VIII, die die  
Gestaltung der Markisen festsetzt. 
 
Die erstgenannte Festsetzung zu den Bäumen der Kategorie II wurde im Wortlaut so geändert, 
dass sie zu Fehlinterpretationen führen kann. Sie könnte dahingehend interpretiert werden, dass 
nunmehr auch in den nicht überbaubaren Flächen das ausnahmsweise Fällen dieser Bäume zu-
lässig wäre. Dies ist nicht beabsichtigt, da der Großgrünbestand gerade in den Gärten geschützt 
werden soll. Die Festsetzung wird daher wieder auf die Fassung der öffentlichen Beteiligung nach 
§ 3 (2) BauGB zurückgeführt. 
 
In der Festsetzung zu den Markisen wurde durch das versehentliche Weglassen des Wortes 
„nicht“ der Inhalt geändert. So hieß es fälschlicherweise: „Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflä-
chen angeordnete Markisen sind nur zulässig, soweit sie mehrere Fenster überdecken.“ Das Ge-
genteil ist planerisch gewollt. So hieß es in der Begründung unter Nr. 5.11.8 immer richtig, dass 
anzubringende Markisen sich nicht über mehrere Fenster erstrecken dürfen, um damit das angest-
rebte stehende Fensterformat nicht zu konterkarieren. Die Festsetzung zu den Markisen wird da-
her entsprechend um das Wort „nicht“ ergänzt.  
 
Die Planzeichnung zur erneuten öffentlichen Auslegung hatte im Bereich der Pawelstraße eine 
Änderung der Abgrenzung zwischen privater Grünfläche und nicht überbaubarer Grundstücksflä-
che gekennzeichnet. Diese ursprünglich diskutierte Änderung wurde tatsächlich nicht vorgenom-
men, sodass die Änderungskennzeichnung überflüssig war. Stellungnahmen zu diesem vermeintli-
chen Änderungsbereich wurden im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung nicht vorgeb-
racht. 
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Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen Nr. 8, Nr. 8 a und Nr. 9 aufgeführten Stellungnahmen 
den Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit Gestal-
tungsvorschrift „Wallring-West“, IN 215, als Satzung sowie die Begründung mit Umweltbericht zu 
beschließen. 
 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1:  Übersichtskarte 
Anlage 2:  Geltungsbereich 
Anlage 3: Planzeichnung mit Gestaltungsvorschrift  
Anlage 3.1:  Legende zur Planzeichnung 
Anlage 4:  Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Anlage 5:  Begründung und Umweltbericht 
Anlage 5.1:  Anlage zur Begründung 
Anlage 6:  Protokoll  zur Erörterungsveranstaltung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der  
  Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
Anlage 7:  Protokoll der Informationsveranstaltung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 (2) BauGB 
Anlage 8:     Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) 

BauGB 
Anlage 8 a:  Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  

§ 4 a (3) BauGB 
Anlage 9:     Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) 

BauGB,  
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Sommer 
 
 














- 2 - 
 


eine 2. Brücke auf so engem Raum, zumal 
zum Twetenweg in die Innenstadt ohnehin 
die Sidonienbrücke erreicht werden muss. 
 
Da der Umflutgraben ein Baudenkmal ist, 
muss auch auf seiner Außenseite ein ange-
messener Bauabstand nach dem Denkmal-
schutzgesetz eingehalten werden. Das ist ein 
wichtiges weiteres Argument dafür, die Plan-
grenze außerhalb des Grabens zu setzen 
(…). 
 
Tiefgarageneinfahrten unter Grün z.B. mit 
Kletterpflanzen, Pergolen u.ä. verstecken 
Die Festsetzungen für Tiefgaragen dürften zu 
einer Zunahme der Tiefgaragen füh-
ren.(…)zwischen den Häusern darf grauer 
Beton die guten Absichten konterkarieren 
(…). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Stellungnahme in der Anlage 8, Nr. 4 
(letzter Punkt) wird verwiesen. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 2 
Schreiben vom 07.02.2012 


Stellungnahme der Verwaltung 


 
Anlagen für gesundheitliche Zwecke in den 
WA-Gebieten ausschließen 
Der Bebauungsplan sollte außer Anlagen für 
Verwaltungen auch Anlagen für gesundheitli-
che Zwecke ausschließen(…), weil diese 
dem definierten Ziel der Stärkung der Wohn-
nutzung widersprechen.(…) 
 
 
 
 
Tiefgarageneinfahrten unter Grün z.B. mit 
Kletterpflanzen, Pergolen u.ä. verstecken 
 
 
Vergrößerung der Bebauungsplangrenze, wie 
im Wallring Nord und Ost, auch hier über die 
Okerumflut. 
 


 
Die Anregung bezieht sich nicht auf die ge-
kennzeichneten Änderungen und Ergänzun-
gen, die Thema der zweiten öffentlichen Aus-
legung waren. Sie wurde bereits im Rahmen 
der ersten öffentlichen Auslegung vorge-
bracht und soll gemäß dem Vorschlag der 
Verwaltung in der Planung unberücksichtigt 
bleiben. Auf die Anlage 8, Nr. 4, 8, 9 wird 
verwiesen. 
 
 
Auf die Stellungnahme in der Anlage 8, Nr. 4 
(letzter Punkt) wird verwiesen. 
 
 
Auf die Stellungnahmen in der Anlage 8, Nr. 
9 und Nr. 18 wird verwiesen. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 


 





		Anregung Nr. 1

		Anregung Nr. 2
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Protokoll  


 
zur Informationsveranstaltung im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan  „Wallring West“, IN 215  
 
 
Ausgehängte Planunterlagen:  
Bebauungsplan mit Textlichen Festsetzungen und Gestaltungsvorschriften 
 
Datum:       03.11.2011 
 
Ort:             Rathaus, Großer Sitzungssaal 
 
Beginn:      19.00 Uhr 
 
Ende:          21.00 Uhr 
 
Vertreter der Stadtverwaltung:  
Herr Hornung, FBL 61 
Frau Günther, 61.12 
Frau Pleitner,  61.12  
 
Anwesend sind 43 Bürgerinnen und Bürger. 
 
Herr Hornung begrüßt die Bürgerinnen und Bürger und erläutert den Charakter dieser 
öffentlichen Veranstaltung. Der Entwurf des Bebauungsplans liegt im Zeitraum vom 21. 
Oktober 2011 bis zum 21. November 2011 öffentlich aus. 
Alle Einwendungen werden mit einer Stellungnahme der Verwaltung versehen und somit 
zum Bestandteil der Vorlage für den Rat, der letztlich nach Abwägung aller Anregungen den 
Plan als Satzung beschließt. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan ist einer von mehreren Wallring-Plänen, der auf der 
Grundlage des Gesamtkonzeptes und in Zusammenarbeit mit dem „Bürgerforum Wallring“ 
erarbeitet wurde. Herr Hornung verweist auf die Bürgerinformationsveranstaltung im letzten 
Jahr und stellt nochmals die für den Wallring formulierten Planungsziele vor. 
  
Frau Günther erläutert anhand einer Präsentation den Bebauungsplan im Detail. Es wird 
betont, dass mit den Festsetzungen keine zusätzliche Bebauung ermöglicht werden soll. 
Maßgebend sind die vorhandenen städtebaulichen Strukturen, mit den noch erhaltenen 
Promenaden und die historische, den Wallring prägende, villenartige Architektur mit den 
korrespondierenden großen Gärten. Die Lage der Baufenster orientiert sich an den 
vorhandenen Straßenverläufen. Die Gebäudekubaturen sollen möglichst einheitlich, 
unabhängig von den Grundstücksgrößen, gestaltet werden. Anhand einer Grafik wird das 
minimale und maximale Maß der baulichen Nutzung dargestellt.  
Die Gestaltungsfestsetzungen werden anhand von Fotos erläutert. Die den Wallring 
historisch prägenden Architekturelemente, wie stehende Fensterformate, geneigte Dächer, 
seitliche Hauseingänge sowie der repräsentativen Architektur angepasste Einfriedungen 
sollen festgesetzt werden und damit auch bei Um- und Neubauten Berücksichtigung finden. 
 
Im Anschluss werden folgende Fragen gestellt und Anregungen vorgebracht: 
 
Frage: 
Das Aussehen des „Luise-Schröder Hauses“ am Hohetorwall 10 wird kritisiert. Es sei ein 
Störfaktor neben einem Haus mit wunderschöner Fassade. Ist es möglich, dass man es 
abreißen kann und wem gehört es überhaupt. 







2 
 


 
Verwaltung: 
Das Gebäude hat Bestandsschutz. Bei einer eventuellen Neubebauung müssen die 
Festsetzungen beachtet werden. Der Datenschutz erlaubt es nicht, Eigentümer zu 
benennen. Es wird aber geprüft, ob es sich im städtischen Besitz befindet. 
 
Nachtrag: Die Prüfung hat ergeben, dass sich das Gebäude in öffentlichem Besitz befindet. 
 
Anregung: 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Anlagen für Verwaltungen zulässig. Um Anlagen, wie 
den Arbeitgeberverband zu verhindern, sollten sie ausgeschlossen werden. 
 
Verwaltung: 
Anlagen für Verwaltungen sind nur ausnahmsweise zulässig. Darüber hinaus müssen sie 
sich im Sinne des § 15 BauNVO in den Gebietscharakter einfügen. Die Anregung wird 
geprüft. 
 
 
Frage: 
Wie sollen sich Gewerbe und Wohnen am Wallring entwickeln bzw. wie viel Gewerbe 
verträgt der Wallring? Jedes Haus kann Gewerbe und Wohnen verbinden. 
 
Verwaltung: 
Im größten Teil des Wallringbereichs werden Allgemeine Wohngebiete festgesetzt, in denen 
nicht störende gewerbliche Anlagen ausgeschlossen werden sollen. Nur entlang der 
Magistralen, also an den großen, den Wallring querenden Straßen, sollen Mischgebiete 
festgesetzt werden, in denen reine Geschäfts-und Bürogebäude zulässig sind. Innerhalb der 
Allgemeinen Wohngebiete sind in Wohnhäusern auch Freiberufler zulässig- d.h. Büros, 
Praxen oder Kanzleien. 
 
 
Anregung: 
Die vorhandene „Billigarchitektur“ am Wilhelmitorwall sowie Tiefgarageneinfahrten und deren 
Materialwahl werden kritisiert. 
 
Verwaltung: 
Die Stadt hat zurzeit keine Handhabe und daher will sie neues Planungsrecht schaffen, um 
das in Zukunft zu verhindern. 
 
 
Anregung: 
Es sollten edelengobierte Ziegel zulässig sein, da vom Lindensaft die Ziegel morsch werden. 
 
Verwaltung: 
Die Anregung wird geprüft. 
 
 
Frage: 
Was passiert im Bereich der Holwedeklinik und wie wird dort die Wallringsatzung beachtet? 
 
Verwaltung: 
Die Flächen sollen bei einer Nutzungsänderung zuvor durch einen Wettbewerb neu geordnet 
werden. Beim Wettbewerb soll es klare Vorgaben geben, die sich an den entwickelten 
Planungszielen am Wallring orientieren. 
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Frage: 
Was geschieht mit dem Buchlergelände? 
 
Verwaltung: 
Auf der Grundlage eines mit der Stadt abgestimmten städtebaulichen Konzepts wird derzeit 
ein Teil der Bebauung realisiert. Zur Frankfurter Straße hin war schon immer ein Büroriegel 
vorgesehen. 
 
 
Anregung: 
Glatt geputzte Fassaden sind zulässig, warum ist Backstein als Material ausgeschlossen? 
 
Verwaltung: 
Diese Gestaltungsregelung betrifft Neubauten, da glatte Putze unproblematischer sind. Die 
Anregung wird geprüft. 
 
 
Anregung: 
Warum wird auf dem Buchlergelände vom Bebauungsplan abgewichen? 
 
Verwaltung: 
Es gibt keinen Bebauungsplan. Ein Bebauungskonzept ist mit der Verwaltung abgestimmt. 
Genehmigungen werden auf der Grundlage des § 34 BauGB erteilt. 
 
 
Anregung: 
Gegenüber den geplanten öffentlichen Grünflächen im Bereich der ehemaligen Torhäuser 
am Wilhelmitorwall wird Skepsis geäußert. 
 
Verwaltung: 
Hierbei handelt es sich um eine Zielsetzung für die zukünftige Entwicklung. Die Grundstücke 
befinden sich im städtischen Besitz und können als öffentliche Grünflächen angelegt werden. 
Eine bauliche Fassung dieses Bereichs und Wiederherstellung der ursprünglichen 
Torsituation ist erst im Zusammenhang mit einem Rückbau des Gieselerwalls möglich. 
 
 
Anregung: 
Inwieweit ist die Wegeverbindung vom vorhandenen Kinderspielplatz zur Holwedeklinik 
realistisch und müssen für den Fall Bäume gefällt werden? 
 
Verwaltung: 
Bei dem Weg handelt es sich um eine planungsrechtliche Sicherung, es gibt noch keinen 
konkreten Plan zur Ausführung. Eventuell sind Baumfällungen nötig. Die Bäume wurden in 
zwei Kategorien unterteilt. Bäume der Kategorie 2, wie in diesem Bereich vorhanden, können 
auch gefällt werden. 
 
 
Anregung: 
Sollte der Weg um die Oker nicht auf der westlichen Seite geführt werden? 
 
Verwaltung: 
Das ist auch so vorgesehen. Der Weg vom Kinderspielplatz zur Holwedeklinik ist zusätzlich 
geplant. 
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Anregung: 
Die festgesetzten Sockel führen zu erheblichen Rampen. 
 
Verwaltung: 
Die Sockel werden nicht zwingend festgesetzt, sie werden lediglich über die hohen 
Traufhöhen initiiert. Dies ist ausdrücklich gewollt; die maximale Sockelhöhe ist auf 1, 50 m 
begrenzt. 
 
 
Anregung: 
Das Gebäude im rückwärtigen Bereich der Pawelstraße 4 wird als Klinik genutzt. Darf es 
saniert werden? 
 
Verwaltung: 
Das Gebäude hat Bestandsschutz. Es darf saniert werden, jedoch sollte die Kubatur nicht 
wesentlich verändert werden. Im Bezug auf den Umfang zulässiger Sanierungsmaßnahmen 
wurde auf das Referat Bauordnung verwiesen. 
 
 
Anregung: 
Wie lange gelten die Veränderungssperren und ab wann gilt der Bebauungsplan? 
 
Verwaltung: 
Die Veränderungssperre für den IN 215 Wallring-West läuft im Februar 2012 aus. Mit 
vorheriger Rechtskraft ist die Veränderungssperre nicht mehr gültig. 
 
 
Anregung: 
Die Okerstraße liegt außerhalb des Geltungsbereiches der Wallringsatzung. Damit liegt sie 
auch außerhalb des Interessengebietes des Bürgerforums. Kann man sie nicht aus dem 
Geltungsbereich rausnehmen? 
 
Verwaltung: 
Die Okerstraße ist nicht Bestandteil der Wallringsatzung, liegt aber sehr wohl im 
Interessensgebiet. Inwieweit in diesem Bereich andere Festsetzungen getroffen werden 
sollen als in den übrigen Bereichen wird bei der Bearbeitung des nächsten Bebauungsplans 
geprüft. 
 
 
Anregung: 
Es soll eindeutig geregelt werden zu welchen öffentlichen Verkehrsflächen Balkone 
ausgeschlossen sind; gilt das auch für Fußwege? 
 
Verwaltung: 
Balkone sollen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ausgeschlossen sein. Die 
Anregung wird aufgenommen und im Hinblick auf ihre Eindeutigkeit im Bebauungsplan 
geprüft. 
 
 
Anregung: 
Ich schlage vor, dass man den Park Am Hohetorwall, „Petripark“ nennt. 
 
Verwaltung: 
Die Anregung wird aufgenommen und geprüft. 
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Anregung: 
Die Gestaltung und Pflege des Rondells zwischen Sonnenstraße und der Straße Am Hohen 
Tore wird kritisiert. (ungepflegte Grünflächen und defekte Bank) Parksituation und 
Beschilderung nördlich des Rondells erscheinen fragwürdig. 
 
Verwaltung: 
Auf bestehende Planungen der Umgestaltung wird verwiesen; diese Fragen sind nicht die 
Regelinhalte des Bebauungsplans. Die Anregung wird aufgenommen und weitergegeben. 
 
 
Anregung: 
Da sich am Petritorwall drei Tiefgarageneinfahrten aus einfachem Beton befinden, könnte ich 
mir gestalterische Festsetzungen durch z. B. eine Begrünung vorstellen. 
 
Verwaltung: 
Die Breite der Einfahrten ist auf 3,0 m begrenzt. Die gestalterischen Festsetzungen 
hinsichtlich dieses Vorschlags werden geprüft. 
 
 
Anregung: 
Da der Okerwanderweg von der Holdewedestraße aus in Richtung Celler Straße (Westseite 
der Oker) geplant ist, halte ich es für Geldverschwendung erstens hinsichtlich der Erstellung 
sowie zweitens der Unterhaltung einen Einstich vom Hohetorwall in die Grundstücke 
Petritorwall mit Brücke über die Oker zu beschließen. 
 
Verwaltung: 
Auf die Unterversorgung der westlichen Wallringbereiche im Hinblick auf öffentliche 
Grünflächen wird hingewiesen. 
 
 
 
Herr Hornung bedankt sich für die Anregungen und schließt, nachdem keine weiteren 
Fragen gestellt werden, die Veranstaltung um 21.00 Uhr. 
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Anlage  zum Protokoll  
 
Diese Anlage ist nicht Bestandteil der Vorlage zum Satzungsbeschluss. 
 
Von folgenden Bürgern wurden Anregungen vorgebracht. Ihnen sind, wenn die Adresse 
vollständig ist, entsprechende Antwortschreiben durch 61.02 /Ref. 0600 zu senden. 
 


• Herr Heuermann, Petritorwall 19, 38118 BS, 
• Herr Müller, 
• Herr Johannes, Mitglied im Stadtbezirksrat Innenstadt, Ölschlägern 31/32, 38100 BS, 
• Herr Köhn, 
• Frau Wolter, Petritorwall 22, 38118 BS, 
• Herr Gaedecke, Petritorwall 29, 38118 BS, 
• Herr Heukamp, 
• Frau Hauswaldt, Pawelstraße 4, 38118 BS, 
• Frau Heuermann, Petritorwall  
• Herr Wegner 
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weiligen Gebäudeseite entspricht, Gebäude-
vorsprünge unzulässig. 
 
Diese Festsetzung gilt nur, sofern keine fest-
gesetzten Grünflächen angrenzen. 
 
Die Baugebiete WA 5 und WA 6 sind von der 
Festsetzung ausgeschlossen. 
 


1.2 Untergeordnete Gebäudeteile wie z.B. Ein-
gangsüberdachungen, Windfänge, Balkone, 
Wintergärten sowie vortretende Gebäudeteile 
wie z. B. Gesimse, Dachvorsprünge oder Er-
ker dürfen die festgesetzten Baulinien und 
Baugrenzen im Sinne des § 23  Abs. 2 und 3 
BauNVO überschreiten, soweit die Über-
schreitung nicht mehr als 1 m beträgt und die 
Summe der einzelnen Vorsprünge nicht län-
ger als die Hälfte der jeweiligen Gebäudeseite 
ist. 
Die Festsetzung unter Teil B Gestaltung, Pkt. 
V. 1 ist zu beachten. 
 
Ein Zurücktreten untergeordneter Gebäudetei-
le entlang der Baulinien ist unzulässig.  
 


1.3 An rechtmäßig errichteten Gebäuden und 
Gebäudeteilen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen dürfen ausnahmsweise 
bis zu 1 m vortretende Gebäudeteile wie z.B.  
Wintergärten und Balkone nachträglich ange-
bracht werden, soweit die Summe der einzel-
nen Vorsprünge nicht länger als die Hälfte der 
jeweiligen Gebäudeseite ist. 
Die Festsetzung unter Teil B Gestaltung, Pkt. 
V. 1 ist zu beachten. 


 
1.4 Die zulässigen Grundflächen dürfen gemäß 


§ 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen 
von Stellplätzen und Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO bis zu 40 vom Hundert und 
durch die Grundflächen von Tiefgaragen bis 
zu 50 vom Hundert überschritten werden. 
 


2 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 


Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
nicht überdachte Stellplätze sowie Tiefgara-
gen zulässig. 


 
3 Gebäudebreiten 


 
In den Baugebieten darf die Gebäudebreite im 
Sinne des § 22 BauNVO 10 m nicht unter- 
und 18 m nicht überschreiten. 
 
Gebäudebreite im Sinne dieser Festsetzung 
ist die Länge der straßenseitigen Fassaden-
ansicht. Untergeordnete Gebäudeteile wie 
z.B. Eingangsüberdachungen, Windfänge, 
Balkone, Wintergärten sowie vortretende Ge-
bäudeteile wie z.B. Gesimse, Dachvorsprünge 
oder Erker dürfen die Gebäudebreiten bis zu 
1 m überschreiten, ohne auf die Gebäudebrei-
te angerechnet zu werden. 
 


Die Baugebiete WA 5 und WA 6 sind von die-
ser Festsetzung ausgenommen. 
 


4 Grenzabstände 
 
In den Baugebieten MI 1, WA 1, WA 2, WA 4 
und MI 3 dürfen die Gebäude innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen mit verrin-
gerten seitlichen Grenzabständen errichtet 
werden. 


 
 
III Höhe der baulichen Anlagen  
 
1 Bezugspunkt 


 
Bezugspunkt für sämtliche Höhenangaben ist 
die Höhenlage der nächstgelegenen öffentli-
chen Verkehrsfläche an dem Punkt der Stra-
ßenbegrenzungslinie, der der Mitte der Straße 
zugewandten Gebäudeseite am nächsten 
liegt. Steigt oder fällt das Gelände vom Be-
zugspunkt zur Mitte der straßenseitigen Ge-
bäudeseite, so ist die Normalhöhe um das 
Maß der natürlichen Steigung oder des Gefäl-
les zu verändern. 


 
2 Traufhöhen/ Gebäudehöhen/Sockelhöhen 
 
2.1 Die zulässigen Trauf-und Gebäudehöhen 


ergeben sich durch Eintrag in die Planzeich-
nung. 
 
Traufe im Sinne dieser Festsetzungen ist der 
Schnittpunkt zwischen den Außenflächen von 
Außenwand und Dachhaut im obersten Ge-
schoss. 
 
Gebäudehöhe im Sinne dieser Festsetzungen 
ist der Abstand zwischen dem Bezugspunkt 
und dem höchsten Punkt des Daches. 
 


2.2 Die Sockelhöhe darf höchstens 1,50 m betra-
gen. 
 
Sockelhöhe im Sinne dieser Festsetzungen ist 
der Abstand zwischen der Oberkante des fer-
tigen Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF 
EG) und dem Bezugspunkt.  


 
3 Überschreitung der festgesetzten Höhen 


 
3.1 Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen im 


Sinne des § 18 Abs. 2 BauNVO überschritten 
werden, soweit die Überschreitung nicht mehr 
als 50 cm beträgt. 


 
3.2 Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen 


ausnahmsweise bis zu max. 1 m überschritten 
werden, soweit die Überschreitung für techni-
sche Anlagen wie z.B. Schornsteine, kon-
struktiv bedingte Bauteile, Lüftungsanlagen, 
Satellitenschüsseln, Funkantennen oder So-
laranlagen dient und die technischen Anlagen 
mindestens 1 m von der Dachkante zurück-
gesetzt sind. 
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IV Stellplätze und Garagen  
 
1 


 
Oberirdische Garagen und Stellplätze 


1.1 Garagen, offene Garagen (Carports) und 
überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 


 
1.2 Stellplätze sind innerhalb der festgesetzten 


privaten Grünflächen sowie innerhalb der 
festgesetzten Vorgärten nicht zulässig. 
 


1.3 Garagen offene Garagen (Carports) und 
überdachte Stellplätze müssen einen Min-
destabstand von 3 m zur Straßenbegren-
zungslinie einhalten. Zu sonstigen öffentlichen 
Flächen müssen sie einen Mindestabstand 
von 1 m einhalten. 


 
2 


 
Tiefgaragen 


Tiefgaragen dürfen die festgesetzten Bauli-
nien und Baugrenzen überschreiten, soweit 
sie mit einer vegetationsfähigen Substrat-
schicht von mind. 50 cm überdeckt sind, ein 
niveaugleicher Anschluss an die Gelände-
oberfläche hergestellt wird und sie begrünt 
werden.  


 
Eine Unterbauung privater Grünflächen ist mit 
Ausnahme der Vorgärten nicht zulässig. 


 
3 
 


Grundstückszu- und -ausfahrten 


Je Grundstück ist nur eine Zu- und Ausfahrt 
mit einer Gesamtbreite von max. 3 m zuläs-
sig. 


 
 
V Bauliche Anlagen  in festgesetzten privaten 


Grünflächen  
 
1 Private Grünflächen mit der Zweckbestim-


mung Vorgarten 
 


1.1 Die festgesetzten Vorgärten sind grundsätz-
lich von baulichen Anlagen freizuhalten.  


 
1.2 Einfriedungen sind zulässig. Tiefgaragen 


sowie untergeordnete Gebäudeteile, gemäß 
Pkt. II.1.2 und II.1.3, die in die Vorgärten hin-
einragen, sind zulässig. Restmüll-und Wert-
stoffbehälter, Sicht-und Windschutzanlagen 
sowie Fahrradabstellanlagen sind in den fest-
gesetzten Vorgärten unzulässig.  


 
1.3 Die festgesetzten Vorgärten dürfen auf einer 


straßenseitigen Länge von insgesamt 5 m je 
Grundstück für Zu- und Ausfahrten sowie Zu- 
und Ausgänge unterbrochen werden.  


 Die Festsetzung unter Pkt. IV. 3 ist zu beach-
ten. 


 


2 Private Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung Gärten  
 
Innerhalb der festgesetzten privaten Grünflä-
chen, mit der Zweckbestimmung Gärten, sind 
bauliche Anlagen nur wie folgt zulässig: 


 
• Gartenpavillons, Gewächshäuser sowie 


Garten-und Gerätehäuser ohne Aufent-
haltsräume bis zu einer Größe von 30 m³ 
Brutto-Rauminhalt, sofern die private 
Grünfläche eine Mindestgröße von 500 m² 
pro Grundstück hat. 


• Freisitzflächen und Terrassen,  
• Eigenständige, überdachte Terrassen bis 


zu einer Grundfläche von 25 m², sofern die 
private Grünfläche eine Mindestgröße von 
500 m² pro Grundstück hat. 


• Feuerungsstätten, soweit sie in Verbin-
dung mit Freisitzflächen und Terrassen er-
richtet werden, 


• Kinderspielplätze, 
• Schwimmbecken- und teiche bis zu einer 


Gesamtgröße von 100 m³ Beckeninhalt, 
sofern die private Grünfläche eine Min-
destgröße von 500 m² pro Grundstück hat.  


• Einfriedungen, Pergolen sowie Sicht- und 
Windschutzanlagen, 


• Aufschüttungen und Stützmauern bis zu 
einer Höhe von 60 cm. 


• Auf den an die Oker grenzenden Grund-
stücken mit einer Uferlänge von mindes-
tens 20 m und einer Mindestgröße der pri-
vaten Grünfläche von 500 m² pro Grund-
stück, ist ein Bootshaus ohne Aufenthalts-
räume bis zu einer Größe von  
40 m³ Brutto-Rauminhalt zulässig. 


• Auf den an die Oker grenzenden Grund-
stücken mit einer Uferlänge von mindes-
tens 20 m ist ein Steg ohne Aufbauten bis 
zu einer Breite von 1,20 m und einer Län-
ge von 2 m zulässig. 
Auf Grundstücken mit einer Uferlänge 
kleiner als 20 m ist ausnahmsweise ein 
Steg als Gemeinschaftsanlage für zwei 
Grundstücke zulässig, soweit die vorge-
nannte Größe eingehalten wird. 


• Anlagen für die Kleintierhaltung bis zu ei-
ner Gesamtgröße von  15 m³ Brutto-
Rauminhalt, sofern die private Grünfläche 
eine Mindestgröße von 500 m² pro Grund-
stück hat. 


 
 
VI Grünordnung  
 
1 Private Grünflächen  


 
Sämtliche festgesetzten privaten Grünflächen 
sind vollflächig zu begrünen. 
 
Private Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung Gärten sind als parkartige, von Gehöl-
zen überstellte Flächen zu erhalten und zu 
entwickeln. 
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2 Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen 


 
2.1 Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten 


Bäume der Kategorie I  sind bis zu ihrem na-
türlichen Abgang zu erhalten und fachgerecht 
zu pflegen. Bauliche Maßnahmen jeder Art 
sowie Bodenverdichtungen sind im um fünf 
Meter erweiterten Kronenbereich unzulässig.  


 
2.2 Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten 


Bäume der Kategorie II  sind bis zu ihrem na-
türlichen Abgang zu erhalten und fachgerecht 
zu pflegen. Bei Baumstandorten auf den 
überbaubaren Grundstücksflächen ist eine 
Fällung ausnahmsweise zulässig, soweit im 
Rahmen eines Baugenehmigungs- oder 
-anzeigeverfahrens der Standort einschließ-
lich seines Kronenbereichs für die Errichtung 
einer baulichen Anlage vorgesehen und zu-
lässig ist. 


 
 
2.3 Innerhalb der festgesetzten Flächen für die 


Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern sind folgende Gehölze zu erhal-
ten: 


 
• Laubbäume einschließlich Obstbäume 


sowie Nadelbäume ab einem Stammum-
fang von 80 cm, gemessen in einer Höhe 
von 1 m über dem Erdboden. 


• Gehölzarten mit einem geringen Dicken-
wachstum, wie z.B. Eibe und Rotdorn ab 
einem Stammumfang von 50 cm, gemes-
sen in einer Höhe von 1 m über dem Erd-
boden. 


• Bei mehrstämmigen Gehölzen wird die 
Summe der Einzelstammumfänge zugrun-
de gelegt. 


 
2.4 Ein Nachpflanzgebot besteht für die gemäß 


Pkt. VI 2.1 bis 2.3 zu erhaltenden Gehölze 
nicht, solange die quantitativen und qualitati-
ven Anforderungen an die Grundstücksbegrü-
nung gemäß Pkt. VI.3 erfüllt sind. 


 
3 Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 


sonstigen Bepflanzungen 
 
3.1 In den Baugebieten sind die nicht 


überbaubaren Grundstücksflächen zu begrü-
nen. Dabei sind pro angefangene 150 m² zu 
begrünender Fläche mindestens ein mittel-
kroniger Laubbaum oder Obstbaum und fünf 
Sträucher zu pflanzen. 
Die Festsetzung unter Teil A, Pkt. II. 2 ist zu 
beachten. 
 


3.2 Innerhalb der festgesetzten Flächen für die 
Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern sind mindestens folgende 
Gehölzpflanzungen durchzuführen:  


 
• Auf Flächen, die kleiner als 150 m² je 


Grundstück sind, sind ein mittelkroniger 


Laubbaum oder Obstbaum und fünf Sträu-
cher zu pflanzen. 


• Auf Flächen mit einer Mindestgröße von 
150 m² je Grundstück sind je angefangene 
300 m² ein großkroniger Laubbaum oder 
zwei mittelkronige Laubbäume/Obstbäume 
und fünf Sträucher zu pflanzen. 


• Auf Flächen mit einer Mindestgröße von 
600 m² je Grundstück sind zusätzlich je 
angefangene 600 m² ein großkroniger 
Laubbaum oder zwei mittelkronige Laub-
bäume zu pflanzen. 


 
3.3 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sowie 


sonstige vorhandene Bäume und Sträucher, 
die die in den Festsetzungen gemäß Pkt. 
VI.3.1 und VI.3.2 formulierten Anforderungen 
erfüllen, können hierauf angerechnet werden. 
 


3.4 Auf oberirdischen Stellplatzanlagen mit min-
destens vier Stellplätzen ist je angefangene 
vier Stellplätze zusätzlich zu den gemäß Pkt. 
VI.3.1 und VI.3.2 anzupflanzenden Bäumen 
ein mindestens mittelkroniger Laubbaum zu 
pflanzen und in die Stellplatzanlage zu integ-
rieren. Je Baum ist eine begrünte Vegetati-
onsfläche von in der Regel 2 m Breite und 9 
m² Fläche als Baumscheibe herzustellen und 
nachhaltig gegen Überfahren zu schützen. 


 
3.5 Für die anzupflanzenden Gehölze sind fol-


gende Pflanzqualitäten zu verwenden: 
 
• Laubbäume: Hochstämme mit Mindest-


stammumfang 16 – 18 cm 
• Obstbäume: Hochstämme mit Mindest-


stammumfang 10 – 12 cm 
• Sträucher: verpflanzt, vier Triebe, 60 – 


100 cm (artbedingte Abweichungen sind 
möglich) 


 
3.6 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-


recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang gleichartig zu ersetzen. 
 


3.7 Die gemäß den zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen zur Begrünung vorzusehenden 
Grundstücksflächen müssen bis zur Inge-
brauchnahme der baulichen Anlagen ausge-
baut sein. Sie sind spätestens in der nächst-
folgenden Pflanzperiode gemäß den Festset-
zungen abschließend zu begrünen. 


 
4 Öffentliche Grünflächen 
 


In den Straßenzügen Petritorwall, Hohetor-
wall, Wilhelmitorwall und Gieselerwall ist der 
alleeartige Charakter mit beidseitig begleiten-
den Baumstandorten dauerhaft zu erhalten 
und zu entwickeln. Für Neuanpflanzungen 
sind Laubbäume in der Charakterart des je-
weiligen Straßenzuges zu verwenden 
(Pflanzqualität: Hochstämme mit Mindest-
stammumfang 18 – 20 cm). 
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VII Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft  


 
Der Neustadtmühlengraben ist südlich der Sonnen-
straße (siehe Planzeichnung) offen zu führen. Die 
Anlage eines gewässerbegleitenden Fußweges ist 
zulässig. 
 
B Gestaltung  
 
gemäß §§ 56, 91, 97, 98 NBauO in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich  
 
Die Gestaltungsvorschriften gelten in sämtlichen 
Baugebieten mit Ausnahme der Baugebiete WA 5 
und WA 6. 
 
 
II Gebäudestellung  
 
Die Hauptgebäude sind traufständig zu den öffentli-
chen Straßenverkehrsflächen zu errichten. 
 
 
III Fassaden und Fassadengliederung  
 
1. Im gesamten Geltungsbereich sind für die 


Außenwände der Gebäude nur geglättete 
Putze sowie Sichtmauerwerk zulässig. Glän-
zende Materialien sind mit Ausnahme von 
Glas ausgeschlossen. 


 
2. Für die Außenwände der Gebäude sind nur 


Farben aus den Bereichen der Grundfarbtöne 
weiß, gelb, ocker und grau zulässig.  


 
3. Die Außenwände der Gebäude können mit 


hellen Verkleidungen kombiniert werden, so-
fern die Flächen der Verkleidungen nicht mehr 
als 40 % je geschlossener Fassadenseite 
aufweisen. Imitatmaterialien sind unzulässig. 
 


4. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
orientierte Wandflächen sind durch mindes-
tens vier der folgenden Gestaltungselemente 
zu gliedern: 
 
• Gesims-, Schmuckbänder, Lisenen, 
• Brüstungselemente unter Fenstern, 
• Fensterrahmungen,  
• Fensterteilungen, 
• Eckbetonungen, 
• Risalite, 
• Erker. 


 
 
IV Fenster  
 
1. Fenster sind nur in stehenden Formaten (ge-


ringere Breite als Höhe) zulässig.  
Ausgenommen sind Kellerfenster und Fenster 
in Mezzaningeschossen (Mezzanin = niedri-
ges Zwischen-oder Halbgeschoss). 


 
2. Fensterteilungen sind glasteilend auszufüh-


ren. Aufgesetzte Sprossen und Imitate sind 
unzulässig. 


 
3. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 


angeordnete Dachflächenfenster sind ab einer 
Dachneigung von 30° unzulässig. Übereina n-
derliegende und versetzt übereinanderliegen-
de Dachflächenfenster sind unzulässig. 


 
V Balkone und Terrassen  
 
1. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 


angeordnete Balkone und Terrassen sind un-
zulässig.  


 
2. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 


sind nur Austritte bis max. 60 cm Tiefe in Ver-
bindung mit bodentiefen Fenstern (Französi-
sche Fenster) zulässig. 


 
 
VI Dächer und Dachaufbauten  
 
1. Es sind nur symmetrische Dächer mit einer 


Dachneigung von mindestens 18 °und max i-
mal 40° zulässig.   
 


2. Dacheindeckungen sind mit gebrannten, nicht 
engobierten, naturroten Tonziegeln oder 
Blecheindeckungen auszuführen. Zwerchhäu-
ser oder Gauben sind mit derselben Dachein-
deckung zu versehen wie das Hauptdach. 
 


3. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
ist die Anordnung von Dachterrassen unzu-
lässig.  
 


4. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
angeordnete Dacheinschnitte sind unzulässig. 
Dacheinschnitte dürfen maximal ein Viertel 
der Gebäudebreite in Anspruch nehmen. Der 
Abstand zu den Giebelwänden muss mindes-
tens 2 m, der zum First mindestens 1 m be-
tragen. Der Abstand zwischen zwei Dachein-
schnitten muss mindestens 4 m betragen. 


 
5. Dachaufbauten sind als Zwerchhäuser oder 


Gauben zulässig. Sie dürfen insgesamt nicht 
mehr als die Hälfte der Gebäudebreite in An-
spruch nehmen.  


 
6. Dachgauben müssen einen Mindestabstand 


von 2 m untereinander und von 1 m zum First, 
zu Graten und Kehlen sowie zu den Giebel-
wänden einhalten. 


 
7. Übereinander und versetzt übereinander 


angeordnete Dachgauben sind unzulässig. 
 
 
VII Hauseingänge  
 
Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ange-
ordnete Hauseingänge sind unzulässig. 
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VIII Markisen  
 
Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ange-
ordnete Markisen sind nur zulässig, soweit sie nicht 
mehrere Fenster überdecken. Feststehende Marki-
sen sind unzulässig.  
 
 
IX Garagen und Nebenanlagen  
 
Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen  ange-
ordnete Garagen und Nebenanlagen wie Abstellräu-
me, Gartenhäuschen etc. dürfen nur in dem Material 
und in der Farbe der von außen sichtbaren Flächen 
der Außenwände des Hauptgebäudes ausgeführt 
werden. Zu öffentlichen Grün- Wege- und Wasserflä-
chen angeordnete Garagen und Nebenanlagen  
können auch in Holz ausgeführt werden. 
 
Bootsstege und Bootshäuser sind nur in Holz zuläs-
sig. 
 
 
X Einfriedungen , Sicht -und Windschutzanl a-


gen 
 
1. Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen  


angeordnete Einfriedungen sind transparent 
aus Metall mit senkrechten Stäben und/oder 
als Hecken aus Laubgehölzen in einer Höhe 
von jeweils mindestens 90 cm über der Ge-
ländeoberfläche zu gestalten. Die Hecken 
dürfen eine Höhe von 1 m, sonstige Einfrie-
dungen eine Höhe von 1,6 m nicht überschrei-
ten. Die Einfriedungen sind mit Steinsockeln 
in einer Höhe von maximal 50 cm über der 
Geländeoberfläche zu kombinieren.  


 
2. Einfriedungen entlang öffentlicher Grünflä-


chen sowie entlang öffentlicher Wege sind 
ausschließlich als Hecken aus Laubgehölzen 
bis zu einer Höhe von 1,60 m zulässig. Die 
Kombination mit einem Drahtzaun ist zulässig, 
wenn der Zaun in der Hecke oder auf der dem 
privaten Grundstück zugewandten Seite der 
Hecke errichtet wird.  


 
3. Einfriedungen entlang öffentlicher Wasserflä-


chen sind ausschließlich als Hecken aus 
Laubgehölzen oder als Drahtzäune zulässig. 
Sie dürfen eine Höhe von 1,8 m über der Ge-
ländeoberfläche nicht überschreiten. Zu den 
öffentlichen Wasserflächen ist ein Mindestab-
stand von 3 m einzuhalten, sofern die Einfrie-
dungen eine Höhe von 1,20 m über der Ge-
ländeoberfläche übersteigen. Die Flächen 
zwischen den Einfriedungen und den Wasser-
flächen sind zu begrünen. 
 


4. Sicht-und Windschutzanlagen müssen zu den 
öffentlichen Grün- und Wasserflächen sowie 
zu öffentlichen Wegen einen Mindestabstand 
von 3 m einhalten. Die Flächen zwischen den 
Sicht-und Windschutzanlagen und den öffent-
lichen Grün- und Wasserflächen sind zu be-
grünen. 


 


5. Abweichend von Pkt. X 4. müssen Sicht-und 
Windschutzanlagen zu den öffentlichen Was-
serflächen der Westlichen Okerumflut einen 
Mindestabstand von 10 m einhalten. Die Flä-
chen zwischen den Sicht-und Windschutzan-
lagen und den Wasserflächen sind zu begrü-
nen. 


 
6. Einfriedungen unter Verwendung von Sta-


cheldraht sind unzulässig. 
 
 
XI Werbeanlagen  
 
1. Im gesamten Planungsgebiet sind Werbean-


lagen nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
 


2. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Wer-
beanlagen ausschließlich als Werbetafeln im 
Eingangsbereich von Gebäuden mit einer 
maximalen Ansichtsfläche von insgesamt 0,5 
m² zulässig. 


 
3. Je Nutzungseinheit ist grundsätzlich eine 


Werbeanlage zulässig. 
 
4. Werbeanlagen dürfen mit ihrer Oberkante 


maximal 3 m über dem Niveau der nächstge-
legenen öffentlichen Verkehrsfläche liegen. 


 
5. In den Mischgebieten sind zusätzlich zu Wer-


betafeln auch Werbeanlagen in Form von 
Einzelbuchstaben und Ausleger zulässig. Ein-
zelbuchstaben dürfen eine Höhe von 40 cm 
nicht überschreiten. Ausleger dürfen eine Flä-
che von 0,7 m² und eine Tiefe von 20 cm nicht 
überschreiten. 


 
6. Akustische Werbeanlagen, Werbefahnen sowie 


Werbeanlagen mit wechselndem (flackerndem), 
sich bewegendem Licht sind unzulässig. 


 
 
XII Technische An -und Aufbauten  
 
Zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen ange-
ordnete Solarzellen, Sonnenkollektoren, Windräder 
sowie Sende- und Empfangsanlagen sind unzuläs-
sig. 
 
 
XIII Ordnungswidrigkeiten  
 
Ordnungswidrig handelt gemäß § 91 Abs. 3 NBauO, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig den örtlichen Bauvor-
schriften zuwider handelt. 
 
 
C Hinweise  
 
1. Im gesamten Geltungsbereich ist mit Kampf-


mitteln zu rechnen. Vor Beginn der Baumaß-
nahmen ist eine Freigabebescheinigung der 
Zentralen Polizeidirektion, Dezernat 23, 
Kampfmittelbeseitigung, bei der Stadt Braun-
schweig vorzulegen. 
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2. Das Einleiten von Niederschlagswasser in die 
Oker bedarf der Erlaubnis der Unteren Was-
serbehörde der Stadt Braunschweig. 


 
3. Die Entnahme von Wasser aus der Oker ist 


bei der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. 
 


4. Zum Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflä-
chenplan einzureichen. 


 
D Nachrichtliche Übernahmen  
 
1. Das Überschwemmungsgebiet der Oker wird 


durch die HQ 100 Linie (Ermittlung durch den 
NLWKN) angegeben. 


 
2. Der westliche Umflutgraben der Oker ist Bau-


denkmal, der Neustadtmühlengraben ist Bau- 
und Bodendenkmal gemäß § 3 Nds. Denk-
malschutzgesetz. 
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Im Bereich des Bebauungsplanes gibt es zur 
Zeit nach meiner Kenntnis keine bebaubaren 
Grundstücke, auch im angrenzenden Bereich 
auf der anderen Okerseite gibt es nur das 
ehemalige Buchlergelände, auf dem gebaut 
wird. Auch hier sollte bei den jetzt eingereich-
ten Bauanträgen für den südlichen Teil des 
Baugeländes darauf geachtet werden, dass 
das ehemalige Wallringkonzept und das mit 
dem neuen Bebauungsplan gewünschte Ziel 
nicht völlig außer Acht gelassen wird. Hier 
gibt es eine nach § 34 BauGB genehmigte 
Bauvoranfrage, von der aber vermutlich ab-
gewichen wird.  


sierung der Planung im Zuge des Rückbaus 
des Gieselerwalls ist sinnvoll. 
 
Das angesprochene Gebiet befindet sich 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Bebauungsplanes. Die von der Stadt formu-
lierten Planungsziele für den Wallring werden 
bei sämtlichen Planungen im Bereich der 
Umflutgräben beachtet, unabhängig ob es 
sich um Flächen innerhalb oder außerhalb 
der Umflutgräben handelt. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 2 
Schreiben vom 04.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


 
Es müsste geregelt sein, dass der Wallring-
West nicht auf alle anderen Wallring-Lagen 
übertragen werden kann. Jede Lage hat ihre 
Eigenheiten, ihre besonderen Verkehrslagen, 
Bebauungen und Frequentien, die ganz indi-
viduell betrachtet werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es müsste gewährleistet werden, dass die 
Bauauflagen, ob Wallring direkt oder anlie-
gende Nachbarstraße, auf die Himmelsrich-
tungen der entsprechenden Straße ausgelegt 
sind. Z. B. ist es nicht zufriedenstellend, 
wenn Balkone nur in Richtung Norden ge-
nehmigt werden, weil die Südlage zur Straße 
zeigt. 
Im Wandel der Zeit sind heute 
Penthauswohnungen oder Wohnungen mit 
großen Terrassen und Balkonen extrem stark 


 
Es ist richtig, dass jeder Teilabschnitt des 
Wallrings im Detail spezielle Situationen auf-
weist, auf die auch planerisch speziell rea-
giert werden muss. Allerdings kann der 
Wallring aufgrund der sehr ähnlichen städte-
baulichen Strukturen in vielen Aspekten als 
eine Einheit betrachtet werden. Um diesen 
übergreifenden Charakter zu verdeutlichen, 
wurden die generellen Planungsziele im Ge-
samtkonzept, welches Gegenstand der früh-
zeitigen Beteiligung war, auch für den ge-
samten Wallring formuliert. Die dort formulier-
ten Ziele sollen bei allen Bebauungsplänen 
am Wall beachtet werden, ohne dass damit 
ein stures Festhalten an getroffenen Festset-
zungen verbunden wäre. Es ist allerdings 
richtig, dass der vorliegende Bebauungsplan 
einen gewissen Vorbildcharakter für die Fol-
gepläne besitzt. 
 
Der vorgenommene Ausschluss von Balko-
nen und Terrassen zu den öffentlichen Stra-
ßenverkehrsflächen entspricht der histori-
schen Bebauung, die solche baulichen Ele-
mente in der Regel in Richtung der Gärten 
orientiert. Aufgrund der besonderen städte-
baulichen und stadthistorischen Bedeutung 
des Wallrings sollen sich die konkreten 
Wohnansprüche den gestalterischen Anfor-
derungen zumindest in Richtung der Straßen 
unterordnen. Zu den öffentlichen Straßenver-
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gefordert. Die Menschen drängen in die Städ-
te zurück und verabschieden sich von ihren 
großen Häusern auf dem Lande. Viele Jung-
Senioren verkaufen die Einfamilienhäuser 
und suchen Wohnungen in guter Lage mit 
entsprechendem Luxus. Hier muss dringend 
darauf geachtet werden, dass dem Anspruch 
der Zeit Genüge getan wird. 
 
Wenn Neubauten anstehen, sind wie in Punkt 
3 bereits vermerkt, Tiefgaragen oberste 
Pflicht. Hier sollte eine natürliche Belüftung 
aus wirtschaftlichen und ökologischen Be-
weggründen möglich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um nicht eine Langeweile in den Neubauten 
bzw. Sanierungen aufkommen zu lassen, 
müsste es gesichert sein, dass auch andere 
Materialien für die Fassadengestaltung ge-
nehmigt werden. […] 
 


kehrsflächen sollen aber Austritte möglich 
sein. Mit den übrigen drei Fassadenseiten 
der Gebäude verbleiben darüber hinaus aus-
reichende gestalterische Möglichkeiten, um 
auch bei mehreren Wohneinheiten auf einer 
Ebene jeweils geeignete Außensitzgelegen-
heiten anbieten zu können.  
 
 
Die Herstellung von Tiefgaragen ist zulässig.  
Um die Belange des ruhenden Verkehrs aber 
nicht überzubetonen, müssen sie sich ge-
genüber den vorhandenen Grünstrukturen, 
die den Wallring ebenfalls in herausragender 
Weise prägen, unterordnen. Dies ist nur mög-
lich, wenn sie - mit einer ausreichenden, ve-
getationsfähigen Substratschicht überdeckt - 
einen niveaugleichen Abschluss mit der Ge-
ländeoberfläche bilden und begrünt werden. 
Es wird nicht verkannt, dass eine natürliche 
Belüftung dabei nur sehr eingeschränkt mög-
lich sein wird, jedoch ist davon auszugehen, 
dass die hohe Lagegunst mit entsprechend 
hohen Grundstückswerten dies angemessen 
kompensiert und daher auch eine technische 
Belüftung wirtschaftlich tragfähig ist. 
 
Der Anregung wird gefolgt. Orientiert an den 
vorhandenen historischen Fassaden wird 
auch helles Sichtmauerwerk für die Außen-
wände der Gebäude für zulässig erklärt. Die 
textlichen Festsetzungen werden entspre-
chend geändert und die Begründung ange-
passt. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 3 
Schreiben vom 07.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


 
[…] Jedoch verstehen wir nicht, warum man 
am Hohetorwallpark in Höhe des Spielplatzes 
einen Einstich in den Petritorwall mit Brücke 
zum dort geplanten Okerwanderweg plant.  
 
Dies ist völlig überflüssig, da ja parallel der 
Okerwanderweg auf der anderen Okerseite 
zur Verfügung steht. Die Kosten des Erstel-
lens und der Unterhaltung dieses Einstiches 
mit Brücke sind hoch und keineswegs ange-
messen zum Nutzen, da die Anbindung be-
reits durch die Brücke an der Sidonienstraße 
gegeben ist. 
 


 
Das westliche Ringgebiet ist im Bezug auf 
wohnungsnahen Freiraum unterversorgt. 
Dieses zusätzliche Wegeangebot wird daher 
nicht als überflüssig angesehen. Der geplan-
te Weg stellt vielmehr eine kurze Verbindung 
zwischen den Bereichen Thomaestraße/ 
Freisestraße und dem Kinderspielplatz am 
Hohetorwall dar. Zudem ist die Umstrukturie-
rung des Geländes der Holwedeklinik in Rich-
tung Wohnnutzung absehbar. Der vorgese-
hene Okerwanderweg soll in diesem Bereich 
auf der westlichen Seite des Umflutgrabens 
geführt werden. Für die angesprochene We-
geverbindung existieren noch keine Ausbau-
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Weiterhin besteht die Gefährdung der Klein-
kinder, die vom Spielplatz nur wenige Meter 
zum Weg zurücklegen müssen. Der Einstich 
müsste also auch noch zur Oker hin einge-
zäunt werden. Weiterhin sehen wir eine Be-
einträchtigung des Spielplatzes, wenn die 
Fußgänger diesen queren. Die Folge wird 
sein, dass der Spielplatz mit Hundekot und 
Abfall verunreinigt wird und Fahrradfahrer die 
Sicherheit der Kinder gefährden. 
 


pläne, da diese auch auf die Entwicklung auf 
dem Holwedegelände Rücksicht nehmen 
sollten. Kostenangaben können daher noch 
nicht getroffen werden. Es handelt sich ledig-
lich um eine planungsrechtliche Absicherung 
des Weges, für dessen Umsetzung geson-
derte Beschlüsse nötig sind. Da der Kinder-
spielplatz am Weg endet, sind aus Sicht der 
Verwaltung zusätzliche Sicherungsmaßnah-
men nicht erkennbar. Querende Fußgänger 
im Bereich von Kinderspielplätzen sind im 
Stadtgebiet nichts Ungewöhnliches und stel-
len keine zusätzliche Gefährdung dar.  


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 


Anregung Nr. 4 
Schreiben vom 08.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Vorschläge zur Art der baulichen Nutzung 
Pkt. 3: Es sollen Läden und Speisewirtschaf-
ten, Diskotheken, Spielhallen, Fitness-
Studios inkl. Outdoor-Flächen und Kliniken 
ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pkt. 5: Weiterhin sollen sog. Verwaltungsge-
bäude mit nur einem Besitzer/Fond-
Gesellschaften, Eigentümergemeinschaften, 
Gewerbetreibende und Freiberufler ausge-
schlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Läden, Schank-und Speisewirtschaften sowie 
Diskotheken sind in den WA-Gebieten aus-
geschlossen. Spielhallen sind im gesamten 
Planungsgebiet ausgeschlossen, also auch in 
den MI-Gebieten. Fitness-Studios zählen zu 
Anlagen für sportliche Zwecke die im gesam-
ten Planungsgebiet nur ausnahmsweise zu-
lässig sind. Soweit die getroffenen Festset-
zungen die Zulässigkeit derartiger Anlagen 
im Einzelfall erlauben, sind sie regelmäßig 
nur dann zulässig, soweit sie gebietsverträg-
lich errichtet werden. Dies ist i.d.R. vor allem 
größenabhängig. Eine weitergehende Redu-
zierung der zulässigen Nutzungen wird nicht 
angestrebt, da ein Grundbesatz an Nutzun-
gen außerhalb des Wohnens im Plangebiet 
für sinnvoll erachtet wird. So bleibt es mög-
lich, Versorgungsfunktionen teilweise inner-
halb des Plangebietes abzudecken. 
 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. Anlagen 
für Verwaltungen sollen in den Allgemeinen 
Wohngebieten künftig ausgeschlossen wer-
den. Diese Festsetzung folgt dem Planungs-
ziel, den Anteil reiner Büro-und Geschäfts-
häuser im Plangebiet zu reduzieren. Die vom 
Einwänder vorgeschlagene Regelung in Ab-
hängigkeit von den Besitzstrukturen ist nicht 
möglich, da sich das Planungsrecht auf die 
bodenrechtlichen Aspekte beschränken 
muss. 
Freiberufler sind im gesamten Planungsge-
biet nach wie vor zulässig, soweit sie in den 
Allgemeinen Wohngebieten im Sinne des 
§ 13 BauNVO nur Räume nutzen und keine 
Gebäude und im Übrigen gebietsverträglich 
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IV Stellplätze und Garagen 
Pkt. 2. Tiefgaragen: Die Stützwände der Zu-
fahrten sind mit geeigneten Pflanzen, z. B. 
Efeu, Cotoneaster o. ä. zwingend zu begrün-
den. 
 


sind. 
 
Die Gesamtbreite für Zu- und Ausfahrten ist 
bereits auf maximal 3 m je Grundstück be-
grenzt. Dies gilt auch für Tiefgaragen. Eine 
weitergehende Reduzierung würde die 
Grundstückszufahrt  erheblich erschweren. 
Eine zusätzliche Festsetzung, die die Begrü-
nung der Zu- und Ausfahrten regelt, wird 
nicht für nötig erachtet, da bereits mit der 
getroffenen Festsetzung sichergestellt wird, 
dass die Zufahrten keine optische Dominanz 
entwickeln. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 5 
Schreiben vom 10.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Vom Spielplatz Hohetorwall soll ein 
Okerweg gebaut werden, der wallseitig über 
zwei Grundstücke verlaufen soll, um schließ-
lich an einem kleinen Platz mit einer neuen 
Oberbrücke enden soll. 
 
Wir befürchten, dass auf Grund der Höhen-
unterschiede der gegenüberliegenden Ufer-
böschungen, die hier bei drei bis vier Meter 
liegen dürften, sowohl größere Erdbewegun-
gen erforderlich wären als auch die Errich-
tung einer relativ aufwändigen Brückenkon-
struktion. Für das Betreten der Brücke von 
der Wallseite her wäre eine Treppe und, um 
eine behindertengerechte Ausführung zu 
gewährleisten, eine zusätzliche Rampe erfor-
derlich. Letztere dürfte, um das für Rollstuhl-
fahrer notwendige geringe Gefälle zu errei-
chen, sehr viel Platz in Anspruch nehmen. 
Platz, der nach unserem Dafürhalten dort 
nicht ausreichend vorhanden ist. 
 
Durch diese Widrigkeiten dürften sich die 
Investitionen für dieses Vorhaben mit Sicher-
heit auf mehrere hunderttausend Euro belau-
fen und das alles nur für einen zusätzlichen 
Weg, dessen Länge nicht viel mehr als 150 
Meter sein dürfte. 
 
Auch wenn die Planungen abgeschlossen 
sind, bitten wir Sie, unsere Bedenken, auch 
aus Sicht der Steuerzahler, zu berücksichti-
gen, mit der Überlegung, diesen Wurmfort-
satz vielleicht aus dem Planungskonzept zu 
streichen. 


Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 3 
wird verwiesen. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 6 
Schreiben vom 14.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Ich bin Eigentümerin des Grundstücks in 
38118 Braunschweig, Wilhelmitorwall 2. Die-
ses Grundstück liegt im Bereich des genann-
ten Bebauungsplans. 
 
Mein Widerspruch richtet sich gegen die ge-
plante Baugrenze direkt hinter meinem 
Wohnhaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Ihrer Anlage 3 scheint eine schon vorhan-
dene Garage auf meinem Grundstück nicht 
eingezeichnet zu sein. Eine befestigte 
Zuwegung zu dieser Garage muss ständig 
gewährleistet sein. 
 
 
Um den störenden ruhenden Verkehr zu mi-
nimieren, muss es mir auch erlaubt sein, wei-
tere Pkw-Stellplätze auf meinem Grundstück 
einzurichten. Das ist auch zum Schutz der 
Fahrzeuge gegen Vandalismus auf den Stra-
ßen erforderlich. 
 
Außerdem steht auf meinem Grundstück in 
der hinteren südöstlichen Ecke ein kleines 
offenes Gartenhaus. Auch das ist aus Ihrer 
Anlage 3 nicht ersichtlich. 
 
 
 
 
 
Hinter meinem Grundstück, also südlich der 
Sonnenstraße, sind eventuell die Eröffnung 
des Neustadtmühlengrabens sowie eine ge-
wässerbegleitende öffentliche Fußwegever-
bindung geplant. Hiervon dürfen mein Grund-
stück und die darauf stehenden Bäume nebst 
Gartenhaus nicht betroffen werden. 
 


 
 
 
 
 
Erklärtes Planungsziel ist es, unabhängig von 
der Grundstücksgröße einheitliche 
Gebäudekubaturen festzusetzen, die sich an 
der historischen villenartigen Bebauung ori-
entieren. Mit einer maximal zulässigen 
Grundfläche von 342 m² ist das in Rede ste-
hende Grundstück zu 42 % versiegelt. Mit 
diesen Überbauungsmöglichkeiten, die nicht 
von der Grundstücksgröße abhängig sind, 
besteht auf den Grundstücken eine ausrei-
chend große Bebauungsmöglichkeit. 
 
Die vorhandene Garage ist im Plan als Be-
standsgebäude enthalten. Sie liegt künftig im 
Bereich festgesetzter privater Grünfläche, hat 
aber gemeinsam mit der Zufahrt Bestands-
schutz.  
 
 
Weitere Stellplätze sind auf dem Grundstück 
künftig nur im Bereich der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig, um die vorhan-
denen Grünstrukturen entlang der 
Umflutgräben und der mittelalterlichen Grä-
ben zu schützen. 
 
Die Notwendigkeit der Einmessung bestimmt 
sich aus der tatsächlichen Grundfläche. Un-
abhängig davon bestimmt sich die Zulässig-
keit von Nebengebäuden in den privaten 
Grünflächen aus den textlichen Festsetzun-
gen. Vorhandene Anlagen werden nicht 
durch entsprechende Festsetzung planungs-
rechtlich bestätigt. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzun-
gen zur Nutzung des Neustadtmühlengra-
bens. Er setzt den Bereich lediglich als Was-
serfläche entsprechend der derzeitigen Situa-
tion fest. Soweit eine Öffnung des Grabens 
beabsichtigt ist, sind alle rechtlichen Rege-
lungen zu beachten. Im Übrigen ist davon 
auszugehen, dass solche Maßnahmen aus-
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Außerdem erhebe ich Widerspruch gegen 
den geplanten Ausschluss von Dachflächen-
fenstern, da das meine zukünftigen Planun-
gen einschränken könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich erhebe zusätzlich Widerspruch gegen die 
Einschränkungen bei technischen An- und 
Aufbauten, insbesondere Solarzellen, Son-
nenkollektoren und ähnliches. Im Hinblick auf 
den Klimawandel und weiter steigende Ener-
giekosten muss die Installation von derarti-
gen Anlagen in für die Energiegewinnung 
sinnvoller Ausrichtung zulässig bleiben. 
 


schließlich auf öffentlichen Flächen vorgese-
hen werden. 
 
Aufgrund der hohen Bedeutung des Pla-
nungsgebietes für die Gesamtstadt werden 
hinsichtlich der Baugestaltung klare Rege-
lungen getroffen. Dachflächenfenster sind nur 
zur Straße und nur ab einer Dachneigung 
größer 30 ° ausgeschlossen.  So kann sicher-
gestellt werden, dass auch im Dachbereich 
eine enge Anlehnung an das historische Er-
scheinungsbild des Wallrings wiederherge-
stellt wird. Dass mit der Festsetzung eine 
Einschränkung der Bebauungsmöglichkeiten 
verbunden ist, wird nicht bestritten. Die Fest-
setzung eröffnet allerdings immer noch aus-
reichende Möglichkeiten der Dachnutzung, 
zumal Dachgauben und Zwerchhäuser zu-
lässig sind.  
 
Um den Promenadencharakter der Wallring-
straßen zu stärken, sollen an den Gebäuden 
technische Anbauten ausgeschlossen wer-
den. Im Prinzip ist es sinnvoll im Hinblick auf 
den Klimawandel solche Anlagen zuzulas-
sen. In dieser sensiblen, denkmalgeschützten 
Lage ist die Gestaltung der Gebäude zur 
Straße allerdings höher zu werten als die 
uneingeschränkte Möglichkeit zur Energie-
gewinnung. Es verbleiben darüber hinaus zu 
den anderen Gebäudeseiten noch ausrei-
chende Möglichkeiten der Anbringung derar-
tiger Anlagen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 7 
Schreiben vom 18.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Der Rückbau des Gieselerwalls mit Ver-
legung der Durchgangsverkehrssituation, wie 
in den Leitplänen ausgewiesen, wurde bei 
der Bürgerbeteiligungsveranstaltung am 3. 
November als schöne, aber aus Kostengrün-
den vage, eher unrealistische Zukunftsper-
spektive dargestellt. 
 
 
 
 
Aus unserer (selbstverständlich ganz subjek-
tiven) Sicht sprechen wir uns für eine alsbal-
dige konkrete Umsetzung aus. Das aktuelle 
her unruhige, durch den Durchgangsverkehr 


Der Gieselerwall besitzt aufgrund seiner Ein-
bindung in die Strukturen für die Innenstadt 
eine erhebliche verkehrliche Bedeutung. Ein 
Rückbau des Gieselerwalls mit dem entspre-
chenden Rückbau der Einmündung des 
Gieselerwalls in den Wilhelmitorwall wurde in 
der Bürgerinformation als langfristig vorgese-
hen vorgestellt. Er soll langfristig wieder dem 
Niveau der übrigen Wallstraßen angepasst 
werden.  
 
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr.1 
wird verwiesen. Eine besondere Dichte 
denkmalgeschützter Villen besteht im Bereich 
des Gieselerwalls nicht. Der Bebauungsplan 
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des Gieselerwalls unterteilte südliche Ende 
des Wilhelmitorwalls verfügt über die höchste 
Dichte denkmalgeschützter alter Villen und 
bildet mit der mittelalterlichen Bebauung am 
Prinzenweg gegenüber ein besonderes En-
semble. 
 
 
 
Der Rückbau hätte den Charme, dieses En-
semble mit dem ursprünglichen Flaniercha-
rakter wieder herauszustellen und zudem das 
Verkehrssicherheitsrisikos des inoffiziellen 
Schulwegs über den Gieselerwall, direkt in 
der Kurve, zu entschärfen. 
 


setzt keine konkreten Rückbaumaßnahmen 
für den Gieselerwall fest. Der Rückbau kann 
jedoch innerhalb der getroffenen Festsetzun-
gen erfolgen. Der Rückbau soll im Übrigen 
aufgrund der allgemeinen städtebaulichen 
Ziele wie die Herstellung einer Torsituation 
oder die Aufhebung der Dominanz der Ver-
kehrsanlagen verfolgt werden.  
 
Der Rückbau des Gieserwalls kann außer-
dem nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
hat im Hinblick auf die Verkehrsführung Aus-
wirkungen auf den gesamten südlichen 
Wallring. Ohne ein entsprechendes Ver-
kehrskonzept sind konkrete Rückbaupläne 
nicht möglich. Ein solches Konzept liegt der-
zeit nicht vor. 


 
     


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 8 
Schreiben vom 18.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Ich bitte Sie, den Bebauungsplan dahinge-
hend abzuändern, dass wie z. B. Läden oder 
Speisewirtschaften auch Anlagen für Verwal-
tungen ausgeschlossen werden in WA-
Gebieten, weil ja ein Ziel des Bebauungs-
plans ist, die Wohnnutzung zu stärken und 
weil die Wallanlagen durch eine Vielzahl von 
Verwaltungsgebäuden (z. B. AGV-Gelände, 
Löbbeckes Villa, Credit Suisse) genug Scha-
den genommen haben, den man durch den 
neuen Bebauungsplan stoppen und langfris-
tig zurückführen sollte. 
 
 
 
 
 
 
Auch Anlagen für gesundheitliche und sport-
liche Zwecke sollte man ausschließen - da es 
im Wallring West jetzt schon genügend Ta-
geskliniken gibt und Fitnesscenter hier auch 
nicht erwünscht sind. 
 


Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 4 
wird verwiesen. 
Anlagen für Verwaltungen stellen grundsätz-
lich keinen Widerspruch zum Wohnen dar. 
Auch unterliegen diese Einrichtungen, wie 
alle anderen auch, dem § 15 der BauNVO, 
wonach ihre Zulässigkeit davon abhängt in-
wieweit die Anlage nach Anzahl, Lage und 
Umfang der Eigenart des Baugebietes ent-
spricht. Da es aber erklärtes Planungsziel ist, 
die zukünftige Entwicklung wieder stärker auf 
die Etablierung von Wohnnutzungen auszu-
richten, werden Anlagen für Verwaltungen 
künftig im Bereich der Wohngebiete ausge-
schlossen. Die textlichen Festsetzungen 
werden entsprechend geändert und die Be-
gründung angepasst. 
 
Anlagen für sportliche Zwecke sind nur aus-
nahmsweise zulässig. Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke sind hingegen unter dem Vorbehalt der 
Gebietsverträglichkeit im Sinne des § 15 
BauNVO allgemein zulässig. Sie sind zum 
einen mit den bestehenden und geplanten 
Wohnnutzungen vereinbar und zum anderen 
berücksichtigen sie einen sich aus dem Ge-
biet heraus möglicherweise entwickelnden 
Bedarf an z.B. Betreuungseinrichtungen für 
Alte und Kranke oder für Kinder.  
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Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 9 
Schreiben vom 19.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Der Bebauungsplan sollte Anlagen für Ver-
waltungen (wie z. B. das AGV-Gebäude am 
Wilhelmitorwall) und Anlagen für gesundheit-
liche Zwecke ausschließen (in den Allgemei-
nen Wohngebieten), weil diese dem definier-
ten Ziel der Stärkung der Wohnnutzung wi-
dersprechen. […] 
 
Folgerichtig wäre m. E. aber auch, beide Sei-
ten der Oker ähnlich zu planen, denn der 
Braunschweiger Wallring umfasst beide Sei-
ten der Oker! […] Im Zuge der Umgestaltung 
des Holwedekrankenhausgeländes bis hin 
zur Celler Straße sollte auch hier die Bebau-
ung genügend Abstand zur Oker einhalten, 
[…]. Der geplante Fußweg auf der Seite des 
Petritorwalls vom Hohetorpark durch ein paar 
Gärten zu einer Brücke, die zur 
Holwedestraße führt, lässt befürchten, dass 
man an der Holwedestraße bis dicht zur Oker 
Bebauung zulassen will und deshalb den 
Weg auf der anderen Okerseite mit zwei dicht 
beieinanderliegenden Fußgängerbrücken 
braucht. 
 
Die Festsetzungen für Tiefgaragen dürften zu 
einer Zunahme von Tiefgaragen führen. Des-
halb sollte man die Tiefgarageneinfahrten 
unter Grün z. B. mit Kletterpflanzen verste-
cken. […] 
 


Der Anregung wird teilweise gefolgt. Auf die 
Stellungnahmen zu den Anregungen Nr. 4 
und Nr. 8 wird verwiesen. Die textlichen 
Festsetzungen werden entsprechend geän-
dert und die Begründung angepasst. 
 
 
 
Eine abschließende Definition darüber, wel-
che Bereiche der Braunschweiger Wallring 
umfasst, besteht nicht. Die Flächen im Be-
reich der Holwedeklinik sollen bei einer Nut-
zungsänderung zuvor durch einen Wettbe-
werb neu geordnet werden. Beim Wettbe-
werb soll es klare Vorgaben geben, die sich 
an den entwickelten Planungszielen am 
Wallring orientieren. Dabei wird auch der 
geplante Okerweg zu berücksichtigen sein. 
Da die Wettbewerbsergebnisse für die 
Holwedeklinik noch nicht vorliegen, können 
keine Angaben über die Art, die Dichte oder 
die konkrete Stellung von Wohnbauvorhaben 
gemacht werden. 
 
 
Grundsätzlich sind Tiefgaragen zulässig. Sie 
können den ruhenden Verkehr aufnehmen, 
ohne die vorhandenen Grünstrukturen mas-
siv zu stören. Dazu sind verschiedene Rah-
menbedingungen einzuhalten. Auf die Stel-
lungnahme zu Anregung Nr. 4 wird verwie-
sen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 10 
Schreiben vom 17.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Folgerichtig wäre deshalb aber, hier An-
lagen für Verwaltungen auszuschließen (in 
den Allgemeinen Wohngebieten). 
 
 
 
 


Der Anregung wird gefolgt. Auf die Stellung-
nahmen zu den Anregungen Nr. 4 und Nr. 8 
wird verwiesen. Die textlichen Festsetzungen 
werden entsprechend geändert und die Be-
gründung angepasst. 
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Folgerichtig wäre m. E. aber auch, beide Sei-
ten der Oker ähnlich zu planen, denn der 
Braunschweiger Wallring umfasst beide Sei-
ten der Oker! […] Der Plan, den Frau […] 
gezeigt hat, einen Fußweg auf der Seite des 
Petritorwalls vom Hohetorpark durch ein paar 
Gärten zu einer Brücke, die zur 
Holwedestraße führt, lässt befürchten, dass 
man an der Holwedestraße bis dicht zur Oker 
Bebauung zulassen will. 
 


Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 9 
wird verwiesen. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll teilweise gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 11 
Schreiben vom 16.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Für mich ist aber unverständlich, dass 
das neue Konzept keine Rücksicht auf Kos-
ten nimmt. Ich meine damit den vorgesehe-
nen Brückenbau über die Oker nördlich der 
„Sidonien-Brücke“. 
 
Warum muss auf beiden Seiten der Oker ein 
Weg in diesem Bereich vorhanden sein und 
eine weitere Brücke in so kurzer Entfernung 
von der bestehenden gebaut werden? 
 
Neben den Baukosten für die Brücke entste-
hen ständige Unterhaltungskosten und be-
sondere Sicherungsmaßnahmen, deren Auf-
wand in keinem Verhältnis zum Nutzen ste-
hen. 
 


Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 3 
wird verwiesen.  
Das Gesamtkonzept zum Wallring verfolgt 
das Ziel, die einmalige Umrundung der In-
nenstadt entlang der Okerumflut zu ermögli-
chen. Dabei ist bereits heute erkennbar, dass 
sich eine solche Wegeführung alternierend 
mal innerhalb und mal außerhalb der 
Umflutgräben realisieren lässt. Im Bereich 
der Holwedeklinik hat die Stadt mit der be-
vorstehenden Umstrukturierung die Möglich-
keit, diesen Weg zu realisieren. 
Der kontinuierliche Wechsel der Wasserseite 
verlangt aber auch nach entsprechenden 
Querungsmöglichkeiten, wenn dieser Weg 
eine angemessene Qualität sicherstellen soll. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 12 
Schreiben vom 18.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Wie kann es sein, dass ein neuer Be-
bauungsplan vorgeschlagen wird, der die 
vorhandene Bebauung völlig außer Acht 
lässt? In diesem Fall soll nun eine 2-
Geschossigkeit erlaubt sein. Die umliegen-
den Gebäude weisen jedoch eine 3- bzw. 4-
Geschossigkeit auf. Dies ist mit normalem 
Menschenverstand nicht nachvollziehbar. […] 
 
Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, 
dass die umliegenden Gebäude (die ja sogar 
höher sind) bereits über ausgebaute Dach-


Der Anregung wird gefolgt. Die Anzahl der 
Vollgeschosse orientiert sich sowohl am Be-
stand als auch an der Wallringsatzung. In der 
Straße Am Alten Petritore setzt die Wallring-
satzung eine Bebauung mit höchstens zwei 
Vollgeschossen fest. Da dies aber in keiner 
Weise mehr dem Bestand entspricht, wird die 
Zahl der zulässigen Vollgeschosse ange-
passt. Die Bebauung Am Alten Petritore wird 
daher mit mindestens zwei und höchstens 
drei Vollgeschossen festgesetzt. Die festge-
setzten Trauf- und Gebäudehöhen werden 
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geschosse verfügen. […] 
 


entsprechend angepasst. Die zeichnerischen 
Festsetzungen werden entsprechend geän-
dert und die Begründung angepasst. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll gefolgt werden. 
 


Anregung Nr. 13 
Schreiben vom 18.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Anregung zu IN 215, B. III. 4 - Festsetzung 
zur Fassadengliederung 
 
[…] Die Anzahl der Gestaltungsmerkmale 
liegt in der Pawelstraße pro Haus zwischen 0 
und 6, durchschnittlich aber nur zwischen 2 
und 3 […]. In der Pawelstraße gibt es eine 
einzige Baulücke, die Hausnummer 3. Die 
Vorgaben würden im Fall einer Bebauung 
dazu führen, dass das einzige neue Haus der 
Straße mehr historische Bauelemente auf-
wiese als fast alle anderen. […] 
 
 
 
 
 
 
Im Hinblick auf unser Grundstück, 
Pawelstraße 4, das in der Außenkurve der 
Straße neben einem Ruinengrundstück liegt, 
frage ich mich außerdem, ob es nicht sinnvol-
ler wäre, einen anzustrebenden harmoni-
schen Übergang von der Schauseite zu den 
angrenzenden Seiten vorzugeben. Ich gehe 
davon aus, dass Neubauten, die nach vorne 
hochformatige Fenster haben, nach hinten 
hinaus große Glasflächen, Balkone und der-
gleichen haben dürfen und sollen. Je mehr 
historische Gestaltungselemente vorne An-
wendung finden, desto krasser könnte der 
Bruch zu den anderen Wänden wirken. […] 
 


Um den Charakter fortzuführen, den die Wall-
ringbereiche durch den Besatz mit klassizisti-
schen Villen ausstrahlen, sollen insgesamt 
vier von sieben verschiedenen Stilelementen 
bei Neubauten zur Anwendung kommen. 
Damit kann ein einheitliches, an historischen 
Vorbildern orientiertes Erscheinungsbild ge-
sichert werden. An diesem Planungsziel soll 
festgehalten werden, auch wenn der Fall ein-
treten kann, dass an einem Neubau mehr 
Gliederungselemente der Fassade auftreten 
als am Bestand. Darüber hinaus können die 
geforderten Gliederungselemente in einer 
zeitgemäßen und den heutigen Materialien 
angepassten Formensprache ausgeführt 
werden.  
 
 
Der Einwänder missversteht die getroffenen 
Festsetzungen. Die gestalterischen Vorschrif-
ten sehen zwar eine Reihe von Festsetzun-
gen vor, die nur zu den Straßenverkehrsflä-
chen gelten, wie z.B. der Ausschluss von 
Balkonen oder von Dachterrassen. Viele 
Festsetzungen gelten aber für alle Gebäude-
seiten, wie z.B. die Festsetzung stehender 
Fensterformate, die Festsetzungen zu den 
Fassadenmaterialien und Fassadengliede-
rungen oder zu Dachaufbauten. Gestalteri-
scher Brüche zwischen Vorder-und Rückseite 
der Gebäude können daher weitestgehend 
ausgeschlossen werden. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 14 
Schreiben vom 18.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


[…] Das sehr unterstützenswerte Ziel, die 
besondere Bau- und Grünstruktur des Wall-
rings zu erhalten, wird im Bebauungsplan 
durch zugegebenermaßen einheitliche, je-


Es ist richtig, das im Hinblick auf die Schaf-
fung einer einheitlichen, an historischen Vor-
bildern orientierten Grundstücksgliederung 
auch einheitliche Festsetzungen getroffen 
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doch nur grob differenzierte Festsetzungen 
verfolgt. […] Wir vermissen eine Auseinan-
dersetzung mit dem Einzelfall, mit dem ein-
zelnen Straßenabschnitt und der Besonder-
heit einzelner Grundstücke. Die scheinbare 
„Gerechtigkeit“ einer durchgehend 17,5 m 
(warum eigentlich nicht 17 m oder 18 m) tie-
fen überbaubaren Fläche erscheint uns frag-
würdig, wenn dabei offensichtlich erhaltens-
werte Gebäude (Baudenkmale) „zersägt“ 
werden oder Gründerzeitbauten gewisser-
maßen an eine Baulinie gezwungen werden 
sollen. 
 
 
 
 
 
 
An der Pawelstraße befinden sich 13 Haupt-
gebäude überwiegend aus der Vorkriegszeit, 
von denen nicht ein einziges auf der festge-
setzten Baulinie steht und übrigens nur eines 
die unter B. III. 4 geforderten mindestens vier 
Gestaltungsmerkmale zur Fassadengliede-
rung aufweist. Im uns betreffenden Abschnitt 
(vom Hohen Tore aus an der Südwestseite) 
haben alle fünf Gebäude (einschließlich Bau-
denkmal an der Ecke Hohes Tor) ein einheit-
liche Bauflucht - schätzungsweise 1,5 m vor 
der festgesetzten Baulinie. Eine städtebauli-
che Begründung, warum der gewachsene 
Bestand in dieser Weise ignoriert wird, kön-
nen wir nicht erkennen. […] 
 
 
 
Pawelstraße 4 besteht aus zwei Gebäuden, 
die im Jahr 1885 als Ensemble gebaut wor-
den sind: vorne ein Wohnhaus, dahinter ein 
Krankenhaus. […] 
 
Heute befinden sich in dem ehemaligen Kli-
nikgebäude eine Frauenarztpraxis, eine 
Hebammenpraxis und eine Einrichtung der 
Lebenshilfe mit Frühförderung, Physiothera-
pie und Autismusambulanz, im Dachge-
schoss zwei Wohnungen. Es handelt sich 
somit zum überwiegenden Teil um die in der 
Begründung zum Bebauungsplan unter 5.2 
genannten „Betreuungseinrichtungen für Alte 
und Kranke oder für Kinder“. Die ruhige Lage 
im Grünen kommt dem entgegen und wird 
von den Nutzern sehr geschätzt. 
 
 
Der Bereich Hohes Tor/Pawelstraße ist unse-
res Erachtens anders zu betrachten als der 


wurden, ohne die konkrete Grundstücksgrö-
ße zu betrachten. Die einheitliche Gebäude-
tiefe von 17,50 m orientiert sich dabei an den 
historischen Villenbauten und an den Vorga-
ben des noch rechtskräftigen Bebauungspla-
nes IN 1. Eine andere planerische Vorge-
hensweise würde bedeuten, sich ausschließ-
lich an den bestehenden Grundstücksauftei-
lungen zu orientieren und den heutigen Zu-
stand gewissermaßen festzuschreiben. Da 
damit aber das heute in Teilen erkennbare 
Bild des Wallrings zementiert würde, wäre 
eine Rückorientierung auf die historische 
Bebauung nicht möglich. In der Pawelstraße 
gibt es keine denkmalwürdige Situation, die 
ein Abweichen vom gewählten städtebauli-
chen Prinzip rechtfertigen würde. 
 
 
Die bestehenden Vorgärten bestimmen in der 
Pawelstraße das Bild und den Charakter der 
Straße, daher werden in der Pawelstraße 
auch Vorgärten festgesetzt. Die bestehenden 
Vorgartentiefen von zum Teil nur 1,50 m sol-
len hierbei allerdings nicht das Maß zukünfti-
ger Vorgärten sein. Um die städtebauliche 
Wirkung von Vorgärten für den Straßenraum 
sicherzustellen und eine auch gärtnerische 
Gestaltung zu ermöglichen, sind Mindesttie-
fen von 3 m notwendig. Die an die Vorgärten 
grenzenden Baulinien treten dann in der Tat 
um ca. 1,50 m gegenüber der heute beste-
henden Bauflucht zurück. Dies gilt allerdings 
nur für Neubauten und ist im Hinblick auf die 
künftige Straßenraumgestaltung zu sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pawelstraße 4 stellt keine denkmalwürdi-
ge Situation dar, die ein Abweichen vom ge-
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eigentliche Wallring im Verlauf 
Petritorwall/Hohetorwall/Wilhelmitorwall. Hier 
wurde zu einem frühen Zeitpunkt bereits im 
19. Jahrhundert in die ehemalige Bastion 
eine zusätzliche Erschließung hineingeplant, 
um eine vergleichsweise dichte Bebauung zu 
realisieren. Tiefe Grundstücke mit großem 
Gartenanteil waren von Beginn an nicht vor-
gesehen. Das Grundstück Pawelstraße 4 
nahm mit dem Krankenhaus wiederum eine 
Sonderrolle in diesem Bereich ein und wurde 
ausdrücklich mit dem heute noch vorhande-
nen Gebäudebestand geplant. Im Be-
bauungsplan von 1938 wurde ein entspre-
chendes Baufenster für Wohnhaus und Kran-
kenhaus ausgewiesen. Das Grundstück 
Pawelstraße 4 wurde mit den vorhandenen 
Gebäuden im Vertrauen auf die Regelungen 
des Bebauungsplans als dauerhaft im bishe-
rigen Umfang nutzbares Baugrundstück er-
worben. Durch den vorliegenden Be-
bauungsplan Wallring West bleibt von der 
bisher rechtmäßigen ausgeübten Nutzung 
nur noch ein Drittel übrig. 
 
 
 
Der südwestliche Teil des Grundstücks 
Pawelstraße 4 und damit zwei Drittel des 
ehemaligen Klinikgebäudes werden im Be-
bauungsplan Wallring West als private Grün-
fläche festgesetzt. Aus der Begründung zum 
Bebauungsplan geht nicht hervor, welche 
Konsequenzen dies für die Eigentümer im 
Einzelnen hat. Wir gehen davon aus, dass es 
einen Bestandsschutz für bestehende Ge-
bäude gibt, d. h. wir können die vorhandene 
Bausubstanz nutzen, sie aber nicht erweitern 
oder über die Erhaltung hinausgehende Sa-
nierungen vornehmen. Dies könnte mögli-
cherweise auch eine energetische Sanierung 
nach der Energieeinsparverordnung betref-
fen. - An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
wir keineswegs vorhaben, das Gebäude in 
seiner Außenhülle zu verändern. Im Gegen-
teil, wir würden das Grundstück gerne grüner, 
die Okerlage deutlicher erkennbar machen. - 
Vor allem befürchten wir, dass eine Änderung 
der bisherigen Nutzung - z. B. Arztpraxis wird 
Wohnraum - zukünftig nicht mehr genehmi-
gungsfähig sein wird. […] 
 
 
 
 
 
 
 


wählten städtebaulichen Prinzip rechtfertigen 
würde. Auf die Ausführungen zum ersten 
Abschnitt wird verwiesen. 
 
Ziel der Wallringplanungen ist es u.a., eine 
Fortführung der erkennbaren Hinterlieger-
bebauung einzudämmen. Mit der so reduzier-
ten Bebauungsdichte sollen der villenartige 
Charakter, die prägenden Grünstrukturen 
sowie die Wasserbezogenheit des Gebietes 
unterstützt werden. Es wird nicht verkannt, 
dass dadurch einzelne, heute legal im rück-
wärtigen Grundstücksbereich errichtete Ge-
bäude zukünftig unzulässig werden. Sie be-
sitzen weiterhin Bestandsschutz, eine grund-
legende Umplanung ist allerdings nicht zu-
lässig. Das in Rede stehende Grundstück 
besitzt allerdings weiterhin straßenseitig eine 
angemessene Nutzungsmöglichkeit. Im Sin-
ne der angestrebten starken städtebaulichen 
Struktur für das Plangebiet wird die Freistel-
lung der rückwärtigen Grundstücksbereiche 
allerdings höher gewichtet als die konse-
quente dauerhafte Erhaltung aller früheren 
Bebauungsrechte auf den Grundstücken. 
 
  
Es ist richtig, dass im IN 1 für das Gebäude 
ein Baufenster auch im rückwärtigen Grund-
stücksbereich festgesetzt ist. Die Festset-
zungen des IN 1 folgten allerdings einem 
anderen Planungsansatz Im neuen Be-
bauungsplan IN 215 liegt das Gebäude auf-
grund seiner unmittelbaren Okernähe im Be-
reich festgesetzter privater Grünfläche. Es 
hat Bestandsschutz. Der Bestandsschutz 
berechtigt zum Erhalt und zur Nutzung einer 
rechtmäßig errichteten baulichen Anlage. Es 
sind auch notwendige Maßnahmen zum Er-
halt und zur zeitgemäßen Nutzung der bauli-
chen Anlage möglich. 
 
 
Über den Bestandsschutz hinausgehende  
Erweiterungsmöglichkeiten sind durch die 
textlichen Festsetzungen in beschränktem 
Maß möglich. Zum Thema energetische Sa-
nierungen eröffnet der seit dem Juli 2011 
geltende § 248 des BauGB eine Reihe von 
Erleichterungen, die auf diesen Fall übertrag-
bar sind. Danach sind bei Maßnahmen an 
bestehenden Gebäuden im Innenbereich 
zum Zwecke der Energieeinsparung gering-
fügige Abweichungen von dem festgesetzten 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig, soweit dies mit nachbarlichen Inte-
ressen vereinbar ist.  
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Meine Unsicherheit in Bezug auf die weitere 
Nutzungsmöglichkeit des vorhandenen Ge-
bäudes dürfte sich auch auf einen möglichen 
Kreditgeber übertragen. Ich bezweifle, dass 
ich auf Basis des Bestandsschutzes eine 
Hypothek auf ein Gebäude bekommen wer-
de, das innerhalb einer Grünfläche liegt. Wir 
werden das Gebäude auch nicht zum bishe-
rigen Verkehrswert veräußern können. […] 
Weiterhin ist zu bedenken, dass es sich um 
Bausubstanz des 19. Jahrhunderts handelt, 
d. h. der Epoche, die ausdrücklich durch den 
Bebauungsplan konserviert werden soll. 
 
Ich weise darauf hin, dass das Grundstück 
Pawelstraße 4 auf Grund seiner Vorgeschich-
te anders gelagert ist als die Mehrzahl der 
übrigen Grundstücke im Plangebiet. Wenn 
ein Wohnhaus laut Bebauungsplan an der 
„falschen“ Stelle auf dem Grundstück steht, 
kann es zunächst weiter genutzt und nach 
Abriss an der „richtigen“ Stelle wieder errich-
tet werden. Das Wohnhaus Pawelstraße 4 ist 
bereits vorhanden und steht (mit Ausnahme 
der Baulinie, s. o.) richtig. Das ehemalige 
Klinikgebäude kann somit nicht verschoben 
werden, es entfällt ersatzlos. Damit ist ein 
erheblicher wirtschaftlicher Verlust gegen-
über der Situation nach dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan IN 1 verbunden. Dies kommt 
für den entsprechenden Grundstücksteil einer 
Enteignung gleich. Die Eigentümergemein-
schaft behält sich vor, die Übernahme durch 
die Stadt Braunschweig zum bisherigen Ver-
kehrswert zu verlangen. 
 
 
 
 
 
[…] Das westlichste Gebäude an der Hein-
rich-Mack-Straße befindet sich unmittelbar 
südlich des ehemaligen Klinikgeländes und 
der ausgewiesenen Grünfläche. Warum die 
Stadt Braunschweig die 150 Jahre alte Pla-
nung verwirft und die 50 Jahre alte Planung 
beibehält, ist nicht erkennbar. Vielmehr bilden 
der Neubau (Heinrich-Mack-Straße 4) und 
das ehemalige Klinikgebäude einen bauli-
chen Zusammenhang, der von der Erschlie-
ßung aus deutlich erlebbar ist. 
 
In Konsequenz der vorstehenden Ausführun-
gen bitten wir darum, 
• den vorhandenen Gebäudebestand 


Pawelstraße 4 planungsrechtlich dauer-


 
 
Nutzungsänderungen sind nicht genehmi-
gungsfähig, auch wenn sie grundsätzlich den 
Planungszielen entsprechen. Der Bestands-
schutz endet, wenn die Nutzung endgültig 
aufgegeben wird oder durch eine geänderte 
Nutzung ersetzt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das von der Eigentümergemeinschaft ange-
kündigte Übernahmeverlangen ist gem. § 40 
(2) BauGB nur möglich, wenn und soweit es 
dem Eigentümer wirtschaftlich nicht mehr 
zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten 
oder es in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen Art zu nutzen. Ob dies der Fall ist, 
bedarf einer eigenständigen Prüfung.  
Der Bebauungsplan ändert durch seine Fest-
setzungen bisher nach dem IN 1 und/oder 
der Wallringsatzung zulässige Nutzungen 
und Baufelder, daher sind grundsätzlich die 
Regelungen nach den §§ 39 ff BauGB zu 
beachten. Insbesondere ist der § 42 BauGB 
(Entschädigung bei Änderung oder Aufhe-
bung einer zulässigen Nutzung) relevant. 
Eine überschlägige Prüfung hat ergeben, 
dass es durch die Überplanung nicht zu er-
heblichen Vermögensnachteilen kommt und 
damit keine Ansprüche erkennbar sind. Das 
rückwärtige Gebäude besitzt weiterhin Be-
standsschutz, und bei der zu unterstellenden 
Restnutzungsdauer ist kein erheblicher Ver-
mögensnachteil erkennbar. 
 
 
Die Bebauung an der Heinrich-Mack-Straße 
ist gesondert zu betrachten. Sie bildet mit der 
rückwärtigen Bebauung der Pawelstraße 
keine Einheit. Für die Heinrich-Mack-Straße 
gilt zurzeit noch der rechtskräftige Be-
bauungsplan IN 2, dessen Geltungsbereichs-
grenze an der südlichen Grenze des Grund-
stücks Pawelstraße 4 endet. 
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haft abzusichern einschließlich sinnvoller 
Umnutzungen und Erweiterungen, 


• die Baulinie an der Pawelstraße den tat-
sächlichen Verhältnissen anzupassen. 


 
  


Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 15 
Schreiben vom 19.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die im Bebauungsplan Wallring-West vorge-
sehene Mindest-Traufhöhe von 8 m in Ver-
bindung mit der Anzahl dringend vorge-
schriebener Vollgeschosse impliziert oder 
erzwingt Sockelhöhen, auch wenn Sie keine 
Mindest-Sockelhöhe vorschreiben. 
 
Die dadurch erforderlichen Rampen oder 
Aufzüge stellen einen Widerspruch zur 
Gleichstellung behinderter Menschen wie sie 
im SGB IX und im Niedersächsischen Behin-
dertengleichstellungsgesetz gefordert wird 
sowie zu Ihrem gewünschten „Klassizisti-
schen“ Baustil dar. 
 
Ich schlage deshalb vor, entweder die Min-
dest-Traufhöhe um mindestens einen Meter 
zu senken oder zum Zwecke barrierefreien 
Bauens Ausnahmen zuzulassen. 
 


Es ist richtig, dass die festgesetzten Mindest-
traufhöhen von 8 m hohe Sockel initiieren, 
wenn nicht überhohe Geschosshöhen ver-
wirklicht werden. Dies ist ausdrücklich ge-
wünscht und entspricht dem Planungsziel, 
dass sich Neubauten dem Bild der histori-
schen Bebauung anpassen. 
Die Sockel werden aber nicht zwingend fest-
gesetzt. Das heißt, es sind auch ebenerdige 
Gebäude zulässig. Die maximale Sockelhöhe 
ist auf 1, 50 m begrenzt. Damit werden keine 
überdimensionierten Rampenanlagen zwin-
gend nötig. Zudem bestehen weiterhin Mög-
lichkeiten, auch innenliegend die eventuell 
entstehenden Sockelhöhen zu überbrücken. 
 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 16 
Schreiben vom 20.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Auf dem Plan ist schwer zu erkennen, wo 
genau der Okerwanderweg im Bereich des 
Spielplatzes entlanglaufen soll. Dieser Spiel-
platz ist bis jetzt durch einen hohen Ma-
schendrahtzaun zur Oker geschützt, sodass 
spielende Kinder nicht zu Schaden kommen 
können. Soll der zukünftige Okerwanderweg 
direkt an der Oker entlanglaufen? Dann wird 
der Spielplatz stark verkleinert und durch 
Spaziergänger gestört. Oder läuft der Weg im 
höher gelegenen Bereich entlang, dann muss 
mit nicht geringem Aufwand eine Treppenan-
lage gebaut werden. Wie soll der Uferschutz 
in diesem Bereich zukünftig aussehen? Die 
Oker ist in diesem Teilstück sehr nah am 


Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 3 
wird verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







- 16 - 
 


Spielplatz. 
 
Ferner werden die rückwärtigen Gärten der 
anschließenden Grundstücke stark verklei-
nert. Das steht im Widerspruch zu den erklär-
ten Zielen der Stadt, die parkartigen Gärten 
mit Villenbebauung zu erhalten. Konflikte mit 
angrenzenden Wohnbereichen, die lt. Be-
gründung des Bebauungsplans (S. 6 Nr. 2) 
auszuschließen sind, wären zwangsläufig. 
 
 
 
 
 
Im hinteren Bereich ist eine relativ große öf-
fentliche Grünfläche vorgesehen. Hierzu bit-
ten wir um Auskunft, wie diese Fläche ge-
plant ist. […] 
 
 
 
Zu der dort geplanten Brücke über die Oker 
ist zu bemerken, dass das Ufer auf der ande-
ren Seite einige Meter höher liegt. Die Brücke 
müsste dann entweder auf der Seite 
Petritorwall eine Treppenanlage aufwärts 
erhalten oder auf der anderen Seite entspre-
chend abwärts. Falls die Brücke auf der Seite 
Petritorwall eine Treppenanlage erhält und 
diese dann ein ganzes Stück höher als die 
anliegenden Gärten liegt, wer schützt die 
Anlieger vor unbefugtem Betreten oder gar 
Vandalismus, zumal hohe Zäune zukünftig 
nicht mehr gewünscht sind? 
 
Soll dieser Teil des Okerweges zusätzlich 
beleuchtet werden, evtl. auch die Brücke? 
[…] 
 
Nicht zuletzt hätten wir gern Auskunft, wieviel 
der geplante Abschnitt mit Erstellung der 
Wege, evtl. zusätzlicher Beleuchtung und 
nicht zuletzt die Brückenanlage kosten soll, 
zumal die Stadt auch noch einige Teile von 
Grundstücken in Privatbesitz erwerben müss-
te. 
 
Wir halten diese sehr aufwändige Maßnahme 
zur Fortsetzung des Wanderweges für ent-
behrlich, da in geringer Entfernung schon 
eine Brücke existiert und der Wanderweg 
auch auf der anderen Uferseite fortgesetzt 
werden könnte, was u. E. auch geplant ist. 
[…] 
 


 
 
Zur Realisierung des geplanten Weges, ist 
der Ankauf eines ca. 430 m² großen privaten 
Grundstückes notwendig. Die übrigen Flä-
chen sind in städtischem Besitz. Die Umset-
zung des Weges ist mit dem Planungsziel der 
Erhaltung von Grünflächen vereinbar, zumal 
der Fußweg in öffentliches Grün integriert 
werden soll. Unzumutbare Konflikte zur 
Wohnnutzung sind aufgrund der Lage und 
Zweckbestimmung des Weges nicht zu er-
warten. 
 
 
Die öffentliche Grünfläche stellt die Restflä-
chen des städtischen Grundstücks dar. Diese 
Fläche wird begrünt. Ausbauplanungen lie-
gen noch nicht vor. 
 
 
 
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 3 
wird verwiesen. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 17 
Schreiben vom 21.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


Wir zeigen an, dass wir […] vertreten. […] 
sind Eigentümer der Immobilie Petritorwall 
28. […] sind außerdem Eigentümer von Im-
mobilien in der Pawelstraße 1 bzw. 12. 
 
Die Mandanten sind demzufolge betroffen 
von dem ausgelegten Bauleitplan. Nach 
Durchsicht des Entwurfes, vor allen Dingen 
des textlichen Teils, drängt sich uns der Ein-
druck auf, dass eine idealtypische historisie-
rende Restaurierung des ursprünglich vor-
handenen Wallrings bezweckt wird. Jeder, 
der mit offenen Augen durch die Wallanlagen 
geht, weiß, dass dem nicht so ist, 60 bis 70 
% aller Gebäude stammen aus der Nach-
kriegszeit. Die bestehenden Vorkriegsbauten 
sind teilweise kriegsbeschädigt und mehr 
schlecht als recht saniert oder verändert wor-
den. Nur wenige Gebäude haben die Origi-
nal-Substanz, und die Wälle werden nicht als 
Promenade genutzt, sondern für Dauerpar-
ker, […]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgesehenen Festsetzungen können 
jedoch nicht rechtswirksam sein oder werden, 
weil damit etwas gegen den tatsächlichen 
Sachverhalt kodifiziert wird. Wenn 70 % - 80 
% der Gebäude nicht in den Baugrenzen der 
neuen Wallringsatzung stehen und auch nicht 
die Dachneigung haben, die jetzt vorge-
schrieben wird, dann ist es aufgrund der be-
stehenden Eigentumsgarantie für den Be-
stand völlig unmöglich, jemals diesen Zu-
stand herzustellen, den die neue Satzung 
will. Sie muss demzufolge auf dieser Situati-
on Rücksicht nehmen und nicht eine rechtli-
che Qualität einfordern, die nicht umsetzbar 
ist. Ein derartiges Vorgehen verstößt nicht 


 
 
 
 
 
Ziel des Bebauungsplans ist es, planungs-
rechtliche Vorgaben für Neu- und Umbau-
maßnahmen zu machen, die sich am histori-
schen Erscheinungsbild vor allem orientieren. 
Die gestalterischen Festsetzungen nehmen 
daher Bezug auf die am gesamten Wallring 
vorherrschenden Gestaltungsmerkmale. Ge-
stalterische Besonderheiten einzelner Teilbe-
reiche und damit auch der sehr unterschiedli-
che Anteil von Nachkriegsarchitektur in den 
verschiedenen Wallring-Abschnitten werden 
bewusst weniger stark gewichtet, um am 
Wallring ein einheitliches, an historischen 
Vorbildern orientiertes Erscheinungsbild zu 
sichern. Dies ist erklärtes Planungsziel und 
soll auf der Grundlage der getroffenen Fest-
setzungen umgesetzt werden. 
Sämtliche Straßen des ehemaligen Prome-
nadenringes stehen unter Denkmalschutz. 
Die Straßen werden v.a. auch durch gebiets-
fremden ruhenden Verkehr belastet. Die An-
lage von Tiefgaragen wird daher auch zuge-
lassen. Für die Steuerung des gebietsfrem-
den ruhenden Verkehrs stellt der Be-
bauungsplan kein Instrument dar, dies bedarf 
der Betrachtung v.a. über verkehrsrechtliche 
Regelungen. 
 
Aufgrund der Planung im Bestand ist die Um-
setzung der Planungsziele langfristig zu se-
hen. Es ist richtig, dass eine Umsetzung nur 
bei Umbauten und Neubauten möglich ist 
und damit über einen langen Zeitraum erfolgt.  
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 14 
wird verwiesen. 
Ein Großteil der Bestandsgebäude des Pla-
nungsgebietes entspricht durchaus bereits 
jetzt den gestalterischen Vorgaben. Die Um-
setzung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Regeln entspricht der Bautradition und ist 
ohne großen Mehraufwand realisierbar.  
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nur gegen Verwaltungsgrundsätze, Bauge-
setze, sondern auch gegen das Grundgesetz. 
Ich gehe davon aus, dass dieser Be-
bauungsplan nichtig sein wird und mache 
hiermit unsere Bedenken geltend. […] 
 
Im Übrigen sind trotz Veränderungssperre in 
den letzten zwei Jahren auf dem Petritorwall, 
Wilhelmitorwall und Inselwall Gebäude ent-
standen oder Umbauten genehmigt worden, 
die genau den Festsetzungen, die in diesem 
Entwurf kodifiziert werden sollen, widerspre-
chen: […]. 
 
 
 
 
Völling unverständlich ist die Tatsache, dass 
der Satzungsentwurf mit keinem Wort auf 
den Parksuchverkehr und die Dauerparker 
der Pendler eingeht. Es wurden zentimeter-
genaue Vorgaben für Balkonvorsprünge ge-
macht und nicht mit einem Wort erwähnt, 
dass es zwingend notwendig ist, wenn man 
denn schon eine Promenadengestaltung als 
Leitbild hat, dass der Wall, wenn überhaupt, 
nur für Anwohner Parkmöglichkeiten auswei-
sen sollte, nicht jedoch für Dauerparker, […]. 
 
Für das Haus Petritorwall 28 wird die Umset-
zung der Wallringsatzung konkret bedeuten, 
dass der hässliche Anbau aus den 70er-
Jahren, den die Voreigentümerin errichtet 
hat, nicht wallgerecht und villenartig gestaltet 
werden kann. Die vorgesehene Verbesse-
rung und Erweiterung der Nutzungsstruktur 
für Wohnraum in den Obergeschossen ist 
nicht realisierbar, weil kein Fahrstuhl ange-
baut werden kann und kein Wohnraum ent-
stehen darf, der eigentlich walltypisch und 
hochqualitativ sein könnte. Außerdem haben 
wir Probleme mit einer Baugenehmigung 
eines Dachgeschossaufbaus, der notwendig 
ist, um zeitgemäße Räume im Dach - es 
handelt sich um ein Notdach nach einem 
kriegsbedingten Brandschaden - herzustel-
len. 


 
 
 
 
 
 
Seit Inkrafttreten der Veränderungssperren 
im Bereich des Wallrings wurden keine Bau-
maßnahmen umgesetzt, die den Planungs-
zielen widersprechen. Sanierungsmaßnah-
men bestehender baulicher Anlagen wider-
sprechen nicht dem öffentlichen Interesse. 
Die Bestimmungen zur Veränderungssperre 
sehen ausdrücklich Ausnahmen vor, wenn 
die Ziele des Bebauungsplans nicht gefähr-
det sind. 
 
Die Festsetzung verkehrsorganisatorischer 
Maßnahmen kann nicht durch den Be-
bauungsplan erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan eröffnet auch für Gebäu-
de außerhalb überbaubarer Flächen Entwick-
lungsmöglichkeiten.  
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 14 
wird verwiesen. 
Eine Nutzung des Dachgeschosses für 
Wohnzwecke ist mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes nicht ausgeschlossen. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
 


Anregung Nr. 18 
Schreiben vom 17.11.2011 


Stellungnahme der Verwaltung 


1. Die Grenze des Bebauungsplans muss 
das vollständige Bodendenkmal 
Okerumflutgraben mit einer bebauungs-


Das Denkmalschutzgesetz ist für die Ge-
bietsabgrenzung des Bebauungsplanes nicht 
maßgebend. Die Abgrenzung hat vielmehr 
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freien Zone von 15 Metern auf der west-
lichen Seite umfassen. Das gebietet 
schon das Denkmalschutzgesetz und der 
Ensemble- und Natur- sowie Umwelt-
schutz (Grüne Lunge, Wohnwertqualität). 
 


2. Ziel der Stadtverwaltung ist es, die 
Wohnnutzung auf Dauer wesentlich zu 
erhöhen. Das entspricht dem Interesse 
vieler Bürger, in einem zentrennahen 
grünen Umfeld zu wohnen. Um diesen 
Bedarf zu decken, ist das gesamte Plan-
gebiet als Allgemeines Wohngebiet aus-
zuweisen. Das Wohnen an den noch 
heute vom MIV genutzten Einfallstraßen 
am Wilhelmi- und Petritor wird in Zukunft 
attraktiver werden, da der MIV vermehrt 
vom ÖPNV verdrängt wird und in etwa 
zehn Jahren ohnehin fast nur Elektroau-
tos in die Stadt kommen/dürfen. Im Be-
reich Magnitor- und Petritorbrücke muss 
ein Sondergebiet für die Wiedererrich-
tung der Torhäuser ausgewiesen wer-
den. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Um den Ensembleschutz zu sichern und 


Ansichten zu schützen, sind Tiefgara-
geneinfahrten an Straßenfronten auszu-
schließen (siehe Negativbeispiele am 
Petritor- und Wilhelmitorwall). 
 


4. In Neu- und Umbauten von Gebäuden ist 
maximal eine nicht wohnstörende Einheit 
im Bebauungsplan im gesamten Gebiet 
zulässig festzusetzen. 


 


nach städtebaulichen Gesichtspunkten zu 
erfolgen.  
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 9 
wird verwiesen. 
 
 
Der überwiegende Teil des Planungsgebie-
tes wird als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt, in dem die vom Gesetzgeber zulässi-
gen Nutzungen zusätzlich eingeschränkt 
werden. Entlang der den Wallring kreuzen-
den Straßen und im Bereich des Hohen To-
res sollen aufgrund der bestehenden Ver-
kehrsbelastung und im Bezug auf die dort 
bestehenden Nutzungen Mischgebiete fest-
gesetzt werden. Damit kann auch entlang 
wichtiger Verbindungen aus der Innenstadt 
in die benachbarten Wohn- und Geschäfts-
bereiche eine durchgehende Linie mit Ge-
werbe- oder Versorgungseinrichtungen ge-
wahrt werden. Die bestehende Verkehrsbe-
lastung ist also nicht das alleinige Argument 
für die Ausweisung als Mischgebiet. Die im 
Bürgerschreiben angegebene Prognose für 
die Entwicklung der Lärmbelastung kann 
nicht die Grundlage für Gebietsfestsetzun-
gen sein. Die Straße Am Hohen Tore ist da-
rüber hinaus nicht Teil der noch gültigen 
Wallringsatzung.  
Der Gesetzgeber gibt vor, dass Mischgebie-
te dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. Die angrenzenden 
Wohnnutzungen in den Wallstraßen berück-
sichtigend, werden die Nutzungsmöglichkei-
ten in den Mischgebieten im Bebauungsplan 
gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO weiter einge-
schränkt. Vergnügungsstätten, wie z.B. 
Spielhallen sind ausgeschlossen.  
Die genannten Standorte für die Wiederer-
richtung der Torhäuser liegen außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans. 


 
 
Auf die Stellungnahme zu Anregung Nr. 4 
wird verwiesen. 
 
 
 
 
Für die Allgemeinen Wohngebiete sind aus-
schließlich nicht wohnstörende Nutzungen 
zulässig. Die zulässigen Nutzungen in den 
Mischgebieten berücksichtigen die angren-
zenden Wohngebiete. 
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Vorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen soll nicht gefolgt 
werden. 
    


 
 
 





		Anregung Nr. 1

		Anregung Nr. 2






       Anlage 6 


Protokoll  
 
zur Erörterungsveranstaltung im Rahmen der  frühzeitigen Beteiligung der  
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zu den B ebauungsplänen  
 
IN 215 – Wallring-West 
IN 234 – Wallring-Nord 
IN 235 – Wallring-Ost 
IN 236 – Wallring Süd 
 
Ausgehängte Planunt erlagen:  
Luftbild Innenstadt, Pläne zu den Planungszielen 1 bis 5 
 
Zeit:    19. Mai 2010 
 
Ort:    Rathaus, Großer Sitzungssaal 
 
Beginn:   19:00 Uhr 
 
Ende:   21:20 Uhr 
 
Vertreter der Stadt verwaltung : 
Herr Hornung, FBL 61 
Herr Mollerus, 61.12 
Frau Günther, 61.12 
 
Anwesend sind ca. 75 Bürgerinnen und Bürger 
 
Herr Hornung begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und weist einleitend 
auf die hohe Bedeutung des Wallrings für die Stadt Braunschweig hin. Der Wallring 
bildet ein sehr wichtiges städtebauliches und stadthistorisches Element, das eine ho-
he Vielfalt aufweist. Herr Hornung weist darauf hin, dass die Stadt die Absicht hat, 
diese hohe städtebauliche Qualität zu schützen, zugleich aber einen angemessenen 
Entwicklungsspielraum zu bieten. 
 
Frau Günther stellt die städtischen Überlegungen an Hand einer Powerpoint-
Präsentation vor, wie sie auch dem Planungs- und Umweltausschuss am 28. April 2010 
vorgestellt worden ist. 
 
Aus der anschließenden Diskussion ergeben sich folgende Fragen bzw. Anmerkungen. 
 
Anmerkung: 
Neben der Lage und der Breite der Bebauung muss auch die Gebäudetiefe zukünftig 
festgesetzt werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Es ist beabsichtigt, auch die Bebauungstiefe durch hintere Baugrenzen in den Be-
bauungsplänen festzusetzen. 
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Anmerkung: 
Die Geltungsbereiche sollten zukünftig nicht in der Straßenmitte wie in der Adolfstraße 
enden, sondern jeweils beide Bebauungsseiten einer Straße einbeziehen. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum 50 % des Geltungsbereiches der Wallringsatzung ausgeklam-
mert werden. Darüber hinaus sind in die zukünftigen Bebauungspläne Gestaltungsrege-
lungen aufzunehmen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Geltungsbereiche der einzelnen Bebauungspläne werden im weiteren Verfahren 
nochmals überprüft. Inwieweit Gestaltungsfestsetzungen in die Bebauungspläne auf-
genommen werden, wird ebenfalls im weiteren Aufstellungsverfahren geklärt. 
 
Anmerkung: 
Auch in Zukunft ist im Bereich des Petritorwalles eine tief in die Grundstücke reichende 
Bebauung zulässig, soweit es der Vorentwurf des IN 215 aufweist. Stattdessen sind die 
vorhandenen Grünflächen zu erhalten und weiter zu entwickeln. Zusätzliche Bebauung 
in rückwärtigen Bereichen führt zu mehr Verkehr und zu einer stärkeren Belastung 
durch Parken. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes IN 215 wird überarbeitet und die dort vorgese-
hene Bebauungstiefe überprüft. Grundsätzlich ist es Ziel der Planung, die bestehenden 
Grünbereiche sowohl in den öffentlichen Parkflächen als auch in den privaten, rückwär-
tigen Grundstücksbereichen zu erhalten. 
 
Frage: 
Wie kann zukünftig der Schutz der Bäume bzw. der Grünflächen gesichert werden? 
Die aktuellen Baugrenzen aus dem Bebauungsplan IN 1 sollten auch zukünftig erhalten 
werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung. 
Es ist beabsichtigt, den prägenden Baumbestand gemäß der Bestandserhebung im 
Bebauungsplan zu sichern. Dies kann über Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen und 
Sträuchern erfolgen. Derzeit besteht keine Sicherung der Grünstrukturen, da die Stadt 
Braunschweig keine Baumschutzsatzung besitzt.  
 
Die Baugrenzen des Bebauungsplanes IN 1 sind nach heutigem Ermessen sehr eng 
gezogen. Eine behutsame Entwicklung für die Bebauung soll hier ermöglicht werden, 
auch um heutigen Anforderungen an Wohnstandards bzw. Wohnflächen gerecht zu 
werden. 
 
Anmerkung: 
Der Gesamtzusammenhang muss in den weiteren Planungen fixiert werden. 
Eine Weiterentwicklung der Wohnnutzung muss im weiteren Verfahren präzisiert wer-
den. Die hohe Wohngunst durch große Grünanteile und große Gärten ist zu schützen. 
Die Straßenzüge sollten für den durchgehenden Verkehr geschlossen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das vorgestellte Gesamtkonzept bildet die Grundlage für die Bebauungspläne. Diese  
übergeordneten Planungsziele werden in den einzelnen Bebauungsplänen präzisiert.  
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So wird auch die Wohnnutzung über entsprechende Festsetzungen in den Bebauungs-
plänen gestärkt werden. Die im Zusammenhang mit der villenartigen Bebauung ste-
henden großen Gärten sollen als private Grünflächen festgesetzt werden. Die Frage 
der Verkehrsführung lässt sich nicht über den Bebauungsplan regeln, sondern bedarf 
straßenverkehrsrechtlicher Bestimmungen. 
 
Anmerkung: 
Beim Arbeitgeberverband  sind im rückwärtigen Bereich Tanzflächen hergestellt wor-
den. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Genehmigung und Herstellung von Tanzflächen wird überprüft. 
 
Anmerkung: 
Früher wurden auf Grund der Wallringsatzung enge Vorgaben bei der Gestaltung der 
Gebäude, bis hin zur Farbgebung, gemacht. Die Wallringsatzung sollte weiterhin be-
stehen bleiben und nur einige redaktionelle Änderungen erfahren. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine nur geringe Modifizierung der Wallringsatzung ist nicht möglich, da sich jede recht-
liche Veränderung nach den aktuellen rechtlichen Gegebenheiten richten muss. Die 
aktuelle Fassung der Wallringsatzung beinhaltet keine Regelungen zur konkreten Ge-
staltung/ Farbgestaltung von Gebäuden. 
 
Frage: 
Wird es zukünftig noch die Wallringsatzung geben? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Mit den aufzustellenden Bebauungsplänen beabsichtigt die Verwaltung die Fortführung 
und rechtlich verbindliche Fortschreibung der Ideen der Wallringsatzung. 
 
Anmerkung: 
Das Bauvorhaben Adolfstraße 39 b wird abgelehnt. . Das terrassierte Gebäude mit ei-
ner hohen Bautiefe fügt sich nicht in die bestehende Umgebung ein. Die Dauerbaustel-
le auf dem Grundstück mit viel Pkw-Verkehr und dem Abstellen von Baggern belästigt 
die Nachbarschaft. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Bauvorhaben wurde von den zuständigen politischen Gremien der Stadt Braun-
schweig positiv bewertet. Eine weitergehende Erörterung von Einzelbauvorhaben kann 
an dieser Stelle nicht geleistet werden, da das planerische Gesamtkonzept im Vorder-
grund steht. Zugleich wird an diesem strittigen Bauvorhaben deutlich, wie notwendig 
verbindliche und abschließende Regelungen zur Bebaubarkeit der Wallstraßen sind. 
 
Anmerkung: 
Die Planungen zum Wallring erfordern ein übergeordnetes Leitbild für die Stadt. An-
sonsten besteht die Befürchtung, dass sich die Bebauung zum Nachteil verändern wird. 
Die Jasperallee und die Gründerzeitbebauung müssen in die Planung mit einbezogen 
werden. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Städtebauliches Ziel der Planungen ist die Sicherung der Qualitäten des Wallrings. 
Dies schließt im Wesentlichen die Bebauung und die Freiräume der an den Wallstra-
ßen gelegenen Grundstücke ein. Die Jasperallee in ihrer gesamten Länge sowie die 
sich anschließende gründerzeitliche Bebauung stellen andere stadtstrukturelle Gebiete 
dar. Deren qualitative Sicherung sollte bei Bedarf in eigenständigen Planungen betrie-
ben werden. 
 
Anmerkung: 
Bei den Planungen sind auch Regelungen vorzusehen, die ein Parken der Innenstadt-
besucher verhindern. Die Bebauung entspricht darüber hinaus bereits heute vielfach 
nicht mehr den Vorgaben der Wallringsatzung. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die aufzustellenden Bebauungspläne sollen die städtebauliche Entwicklung des Wall-
ringbereiches für die Zukunft steuern. Die Frage einer Steuerung des Parkens lässt sich 
nicht über den Bebauungsplan regeln, sondern bedarf straßenverkehrsrechtlicher Best-
immungenAnmerkung: 
Vor den Bebauungsplänen sollte zunächst eine integrierte Planung gemacht werden. 
Der derzeit gewählte Aussagemaßstab erscheint dafür noch zu grobkörnig. Die Miss-
stände im Gebiet sollten deutlicher herausgearbeitet werden. Es stellt sich die Frage, 
wie die weitere Planung mit abweichenden Bauvorhaben innerhalb des Gebietes um-
zugehen gedenkt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die detailliertere Betrachtung der Bestandssituation und die Herausarbeitung von Prob-
lemlagen haben stattgefunden und wurden heute präsentiert. . Unter konkretem Bezug 
auf die im Bebauungsplan zu steuernden Aussagen erscheint die Bestandserhebung  
hinreichend. Wie mit abweichenden Bestandsgebäuden umgegangen wird, ist im weite-
ren Verfahren zu prüfen. Es wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, 
dass abweichende Bauten überplant und in den Bestandsschutz gesetzt werden. 
 
Anmerkung: 
Statt der Festsetzung einer Geschossigkeit sollte eine Traufhöhenentwicklung festge-
schrieben werden. Gibt es schon konkrete Überlegungen hinsichtlich der Art der festzu-
setzenden Nutzungen? Welche Kosten werden für die Eigentümer beim Rückbau des 
Gieselerwalls entstehen? Wie beabsichtigt die Verwaltung, mit Bootshäusern am Ufer 
umzugehen? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Da sich im Planungsgebiet viele historische Gebäude mit hohen Geschossdecken be-
finden, ist die Steuerung über die Anzahl der Vollgeschosse zu überprüfen. Mit festen 
Trauf- bzw. Gesamthöhen lässt sich das Erscheinungsbild auch bei unterschiedlichen 
Geschosshöhen voraussichtlich besser steuern. Die konkrete Festsetzung der Nut-
zungsart erfolgt im weiteren Verfahren. Die Verwaltung hat die Absicht, die Feinsteue-
rungsmöglichkeiten gemäß der BauNVO gebietsspezifisch einzusetzen. Bootshäuser 
sind im vorliegenden Bereich auch als Nebenanlagen zu den Wohngebäuden zu be-
werten. Die genauen Steuerungsmöglichkeiten hierzu sind im weiteren Verfahren abzu-
stimmen. 
 
Frage: 
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Welche Pläne hat die Stadt für die mittelalterlichen Gräben, die heute bereits unter 
Denkmalschutz stehen und deren frühere Funktionen weitgehend entfallen sind. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Eine eventuelle Nutzung des mittelalterlichen Grabensystems steht nicht im Zusam-
menhang mit den Überlegungen zu den Wallringplänen. Soweit hier anderweitige Funk-
tionen vorgesehen werden sollen, ist dies in einer eigenständigen Planung zu bearbei-
ten. 
 
Anmerkung: 
Die Überlegung, an den kreuzenden Radialen auch höhere Gebäude zuzulassen, darf 
nicht dazu führen, dass wieder Hochhäuser entstehen. Dies stände im Widerspruch zu 
den von Krahe geplanten Torsituationen . Die noch erhaltenen Torhäuser weisen eine 
deutlich geringere Höhe auf. Keinesfalls darf das Hochhaus an der TU zum Maßstab 
für neue Torsituationen werden. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Dies wird nicht passieren. Das Gesamtkonzept gibt im Bereich der Radialen eine über-
wiegend drei-bis viergeschossige Bebauung vor. 
 
Anmerkung: 
Die letztlich zu überbauende Grundstücksfläche hat bei der bisherigen Genehmigungs-
praxis zu viel Unruhe unter den Anwohnern geführt. Ist vor diesem Hintergrund vorge-
sehen, für jedes Grundstück eine eigene GRZ festzusetzen? Auf die Zulässigkeit von 
Kleingastronomie sollte verzichtet werden, da diese leicht der Gefahr unterliegt, schnell 
und ungeregelt zu wachsen. Die Entwicklung von einzelnen Kiosken bildet hierbei ein 
mahnendes Beispiel. Auf die Wegeführung direkt an der Oker in den Wohnbereichen 
sollte verzichtet werden. Hierdurch wird ein Teil der bestehenden lebendigen Natur ge-
stört. Der nachvollziehbare Schutzanspruch der Bürger führt zu Abwehrreaktionen ge-
genüber neuen Wegen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die konkreten Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sind im weiteren 
Verfahren zu prüfen. Bei den vorherrschenden sehr unterschiedlichen Grundstücksgrö-
ßen kann es zu Problemen führen, eine GRZ festzusetzen, da so sehr unterschiedliche 
Bauvolumina realisiert werden können. Die Zulässigkeit von Kleingastronomie im 
Okerbereich wird im weiteren Verfahren überprüft. Hier könnte ggf. eine absolute Grö-
ßenbeschränkung zur Steuerung herangezogen werden. Die Umsetzung eines voll-
ständig umlaufenden Fußweges entlang der Oker ist als perspektivische Planung zu 
betrachten. Auch wenn Bebauungspläne hier entsprechende Wege vorsehen, muss vor 
Realisierung ein entsprechender Grunderwerb erfolgen. 
 
Anmerkung: 
Statt eines umlaufenden Weges entlang der Oker soll überprüft werden, ob ein Wech-
sel der Wegeführung einerseits entlang der Oker und andererseits entlang der Wall-
straßen noch mehr Attraktivität hervorruft. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Ein umlaufendes, öffentliches Wegesystem entlang der Oker ist ein langfristiges Ziel. 
Aufgrund der vorhandenen Eigentumsverhältnisse ist eine Umsetzung ohnehin sehr 
schwierig. Der angesprochene Wechsel zwischen den vorhandenen Wallstraßen und 
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den Fußwegen entlang der Oker ist ja bereits vorhanden und wird auch künftig so er-
halten werden. 
 
Herr Hornung bedankt sich für die intensive Diskussion und weist auf das weitere Ver-
fahren hin. Stellungnahmen zur vorliegenden, im Internet abrufbaren Planung können 
noch bis zum 28. Mai 2010 abgegeben werden. Im Rahmen der weiteren Überarbei-
tung erfolgt eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, so-
bald die Pläne weiter entwickelt worden sind. 
 
Ende der Veranstaltung: 21:20 Uhr 
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Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


 
1 Rechtsgrundlagen  - Stand: 21. Dezember 2011 - 
 
  
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


1.4 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


in der Fassung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830, zuletzt geändert 
durch Art. 8 des Gesetzes vom 8. Nov. 2011 (BGBl. I S. 2178)  


 


1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)


 


 
 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2559) 


1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


1.7 


 
 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I 
S. 1986) 
 


Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 


1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 
 


 


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 13 des Gesetzes vom 10. November 2011 (Nds. GVBI. S. 415) 


1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 


 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 10 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 
422) 
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Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


2 Bisherige Rechtsverhältnisse  
 
2.1 Regional- und Landesplanung


Im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm 2008 und im Regi-
onalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braun-
schweig ist die Stadt Braunschweig - seit 2002 im oberzentralen Verbund mit 
den Nachbarstädten Wolfsburg und Salzgitter - als Oberzentrum verbindlich 
festgelegt.  


 
 


 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm unterliegt der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans IN 215 der Funktionszuweisung Oberzentrum. Das Gebiet 
ist als vorhandener Siedlungsbereich, der bauleitplanerisch gesichert ist, ge-
kennzeichnet. Eine im Planungsgebiet unterirdisch verlegte Hauptversor-
gungsleitung ist als Vorranggebiet für eine 110 kV-Leitung gekennzeichnet. 
Weiterhin liegt das Planungsgebiet im Vorbehaltsgebiet für den Hochwasser-
schutz sowie im Vorranggebiet für einen regional bedeutsamen Radwander-
weg. 


 
2.2 Flächennutzungsplan 


 


 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1978. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plange-
biet Grünfläche, Zweckbestimmung Parkanlage dar. Die Flächen sind zu-
sätzlich mit der Kennzeichnung Wall versehen. Die Kennzeichnung Wall ist 
in der Legende als Grünfläche mit Bebauung nach Satzung erläutert. Die im 
Regionalen Raumordnungsprogramm gekennzeichnete Hauptversorgungs-
leitung ist ebenfalls dargestellt. 


Der gesamte Wallring, der dem Verlauf der Okerumflutgräben folgt, ist im 
Flächennutzungsplan als Grünfläche mit Bebauung dargestellt, da er als 
durchgängiger Grünbereich die Braunschweiger Innenstadt umschließt. 
Der vorliegende Bebauungsplan sichert das charakteristische Verteilungs-
muster von Bebauung und Grünflächen. Mit seinen die Grünstrukturen 
schützenden Festsetzungen kann er damit im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB 
als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen werden. 
 


2.3 


Für den größten Teil des Planungsgebiets gilt derzeit der seit 1939 rechts-
kräftige Bebauungsplan IN 1. Es handelt sich um einen einfachen Be-
bauungsplan, der lediglich die überbaubaren Flächen, Grünflächen und Stra-
ßenverkehrsflächen festsetzt. Weder die Art, noch das Maß der baulichen 
Nutzung sind geregelt. Die überbaubaren Flächen orientieren sich am dama-
ligen Gebäudebestand. Die nicht überbaubaren Flächen sind als Grün– bzw. 
Straßenverkehrsflächen festgesetzt.  


Bebauungspläne 
 


 
Daneben gilt die sogenannte Wallringsatzung aus dem Jahr 1951. Sie ver-
weist auf den Bebauungsplan IN 1. Gemäß dieser rein textlichen Satzung 
darf nur innerhalb der (im IN 1) als bebaubar ausgewiesenen Fläche gebaut 
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Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


werden. Die Wallringsatzung regelt darüber hinaus die Art der baulichen Nut-
zung, die Geschossigkeit und die Bauweise. Es werden in Abhängigkeit der 
Straßenzüge maximal 2 bzw. 3 Vollgeschosse in offener Bauweise zugelas-
sen. Gewerbliche Anlagen aller Art werden ausgeschlossen. Ausgenommen 
davon sind Büros, Kliniken und ähnliche Nutzungen, die den Wohncharakter 
der Straßen nicht beeinträchtigen. Im Geltungsbereich des IN 215 sind fol-
gende Straßenzüge von der Wallringsatzung erfasst: 
 


• Wilhelmitorwall, mit höchstens zwei Vollgeschossen, 
• Hohetorwall, mit höchstens zwei Vollgeschossen, 
• Petritorwall, mit höchstens zwei Vollgeschossen, 
• Am Alten Petritore, mit höchstens zwei Vollgeschossen, 
• Pawelstraße, mit höchstens drei Vollgeschossen. 


 
Die Straßenzüge Am Hohen Tore, Sonnenstraße, Ferdinandstraße, 
Gieselerwall und Heinrich-Mack-Straße sind nicht Teil der Wallringsatzung. 
Dies erklärt sich aus der Lage sowie aus der Historie. Bei den erstgenannten 
Straßen handelt es sich überwiegend um Straßen, die den Wallring kreuzen, 
an denen sich naturgemäß auch gewerbliche Nutzungen angesiedelt haben. 
Die Bebauung entlang der Heinrich-Mack-Straße entstand erst in den sech-
ziger Jahren. 


 
Der Bebauungsplan IN 1 und die Wallringsatzung werden im Geltungsbe-
reich des IN 215 in sieben Bereichen von Bebauungsplänen aus jüngerer 
Zeit überdeckt. In den Überdeckungsbereichen sind die Wallringsatzung und 
der IN 1 durch die neueren Pläne außer Kraft gesetzt. Sie können der nach-
folgenden Tabelle entnommen werden: 
 


 Geltendes Planungsrecht -  
Auflistung der den Bebauungsplan IN 1 überlagernden Bebauungspläne  


 
 


Nr. 
 


Bezeichnung  Rechts
kraft  


Art der Nutzung  Vollge - 
schosse  


IN 2 Heinrich-Mack-
Str. 


1967 WR-reines Wohngebiet I 


IN 3 Pawelstr. 1970 Verkehrsfläche  


IN 10 Hohetorwall 1958 Öffentl. Grün - und We-
gefläche 


 


IN 11 Sonnenstraße 1957 Verkehrsfläche 
 


 


WI 12 Frankfurter Str., 
Cammannstr., 
Okerumflutgraben 


1955 Wohnnutzung, öffentli-
che Freifläche (im Be-
reich der ehem. Torhäu-
ser) 


 


WI 5 Alter Bahnhof 1969 SO-Sondergebiet, Bank, 
Verkehrsflächen 
 


 


IN 74 Am Alten Petritore 1969 WR + private Grünflä-
chen 


I,IV 
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Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplan s 


 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans umfasst den westli-
chen Bereich des Braunschweiger Wallrings mit den Straßen Petritorwall, 
Hohetorwall, Wilhelmitorwall und Gieselerwall. Er bildet gemeinsam mit den 
anderen, sich noch im Aufstellungsverfahren befindlichen Wallring-Plänen 
die planungsrechtliche Grundlage zum Schutz der städtebaulichen und archi-
tektonischen Qualitäten dieses Bereichs. 
 
Der Wallring umschließt als durchgängiger Grünbereich die Braunschweiger 
Innenstadt und stellt eines der bedeutendsten städtebaulichen und stadthis-
torischen Elemente der Braunschweiger Stadtgestalt dar. Er bildet gleichsam 
das „Rückgrat“ der Stadt und verleiht ihr Individualität. Gleichzeitig bilden die 
ehemaligen Wallanlagen als grünbestimmte Zone einen Puffer zwischen der 
hochverdichteten Innenstadt und den sich daran anschließenden Wilhelmini-
schen Ringgebieten. 


Als Befestigungsanlage entstanden, wurde der Bereich von 1801 bis 1831 
geschleift und in Grünanlagen umgestaltet. Der ursprüngliche Verlauf des ba-
rocken Festungssterns ist auch heute noch gut erkennbar. Die Bebauung 
folgte dem unter der Leitung von Peter Joseph Krahe 1803 konzipierten Wall-
ringplan mit seinen der Oker folgenden Promenaden. Danach bestimmen 
axial ausgerichtete Straßenräume, an denen sich großzügige parkartige Gär-
ten mit repräsentativen Villen aufreihen, geometrisch geformte Plätze und im 
Kontrast dazu stehende naturnah gestaltete Parkanlagen bis heute das Bild.  


Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, unter Berücksichtigung des  
IN 1 und der Wallringsatzung ein den heutigen Regelungserfordernissen ent-
sprechendes Planungsrecht zu schaffen, um gemeinsam mit den anderen 
Wallring-Plänen den Charakter des Braunschweiger Wallrings auch zukünftig 
zu erhalten. Mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans soll 
sichergestellt werden, dass sich Ergänzungen der vorhandenen Bausubstanz 
sowie Neubauten in das Bild der historischen Bebauung einfügen und damit 
unerwünschten Fehlentwicklungen vorgebeugt wird.  
 


 Mit Kenntnis über das Außerkrafttreten der Braunschweiger Bauverordnung 
hat der Verwaltungsausschuss zum Schutz der Wallanlagen bereits am 
05.12.2000 den Beschluss zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-
plans gefasst, da zu dieser Zeit im westlichen Wallring-Bereich die meisten 
baulichen Veränderungen erwartet wurden.  


 Bei der Bearbeitung dieses Bebauungsplans wurde deutlich, dass der Plan in 
einen Gesamtzusammenhang zu stellen ist, da nur so die städtebaulichen 
Planungsziele für Bürger und Politiker nachvollziehbar und begründbar sind. 
Daher entschied die Verwaltung Anfang 2008, anhand einer Bestandsauf-
nahme und Bewertung für den gesamten Wallring, ein Gesamtkonzept für die 
weitere Entwicklung zu erarbeiten.  


 
Anfang 2009 wurde bei einer Überprüfung im Zusammenhang mit gerichtli-
chen Verfahren festgestellt, dass die Wallringsatzung auf der Braunschwei-
ger Landesbauordnung von 1899 und nicht auf der Braunschweiger Bauver-
ordnung basiert und damit weiterhin Gültigkeit besitzt. Eine formelle Prüfung 
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von Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit der Wallringsatzung fand daher in 
den Jahren 2000 bis 2009 nicht statt, was zu Unmut unter der Bevölkerung 
geführt - und den Wallring wieder stärker in den Blickpunkt des öffentlichen 
Interesses gerückt hat.  
 
Befreiungen vom rechtskräftigen Bebauungsplan IN 1 wurden aufgrund eines 
Verwaltungsgerichtsurteils vom Juni 2009 darüber hinaus als rechtsfehlerhaft 
eingeschätzt. Damit war die Eilbedürftigkeit für die Schaffung neuen Pla-
nungsrechts am Wallring gegeben. 


  
Am 04.Mai 2010 hat der Verwaltungsausschuss dem Gesamtkonzept zuge-
stimmt und auf der Grundlage dieses Konzeptes Aufstellungsbeschlüsse für 
die übrigen Bereiche des Wallrings gefasst. Im Gesamtkonzept wurden die 
im Folgenden genannten Planungsziele entwickelt. Aufgrund unterschiedli-
cher städtebaulicher Erfordernisse erfolgt die verbindliche Sicherung der 
nachfolgenden Ziele durch mehrere Bebauungspläne. Auch wenn die Einzel-
pläne unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen örtlichen Situation 
in ihren Festsetzungen variieren, verfolgen sie in weiten Teilen gleichgerich-
tete Interessen. 


 
  Für sämtliche Bereiche des Wallrings gelten daher folgende, übergeordnete 


Planungsziele: 
 


1. Oberstes Planungsziel ist es, die in der Großform angelegten gestalteri-
schen wie funktionalen Zusammenhänge des Wallrings zu erhalten, den 
Wallring vor unerwünschten Fehlentwicklungen zu schützen und behut-
sam weiterzuentwickeln.  


2. Die Wohnnutzung ist zu stärken, insbesondere entlang der Wallstraßen. 
Entlang der den Wallring kreuzenden Straßen und Magistralen ist eine 
Öffnung des Nutzungsspektrums möglich. Konflikte mit den angrenzenden 
Wohnbereichen sind auszuschließen. 
 


3. Die villenartige, überwiegend straßenbegleitende Bebauung, die sich vor-
wiegend innerhalb der Umflutgräben befindet, ist zu erhalten. Neubauten 
und bauliche Ergänzungen haben sich in die Eigenart dieser Struktur ein-
zufügen. Hinterliegerbebauungen sind unzulässig. Die mit der Villenbe-
bauung korrespondierenden, großen Gärten sind zu erhalten. Nebenanla-
gen im Bereich der Gärten sind unzulässig. Ausnahmen sind an bestimm-
te einzuhaltende Rahmenbedingungen zu knüpfen. 
 


4. Der Promenadencharakter der Wallstraßen ist zu erhalten. Die Straßen-
bäume sind zu erhalten. Die Vorgartenbereiche sind zu erhalten, weiter-
zuentwickeln und von baulichen Anlagen freizuhalten. Die Einfriedungen 
haben sich der repräsentativen Architektur am Wallring anzupassen, die 
Höhe muss begrenzt werden.  


 
5. Einstellplätze sind ausschließlich auf dem Grundstück, vorzugsweise in 


Tiefgaragen, zulässig. Es ist nur eine Zu-und Abfahrt pro Grundstück zu-
lässig. 
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6. In den durch verkehrliche Barrieren zerschnittenen Bereichen ist zum ei-
nen die Wahrnehmung und Erlebbarkeit des Wallrings zu stärken und zum 
anderen sind die Magistralen städtebaulich zu fassen und die früheren 
Torsituationen sind nachzuempfinden. 
 


7. Die den Wallring prägenden Grün- und Freiraumstrukturen sind sowohl auf 
öffentlichen als auch auf privaten Flächen zu erhalten, weiterzuentwickeln 
und dauerhaft zu sichern.  


 
8. Die öffentlichen Parkanlagen sind in ihrer historischen Ausprägung zu er - 


halten und weiterzuentwickeln. 
 


9. Der Wallring ist als öffentlicher, innerstädtischer Erholungsraum mit be-
sonderer Bedeutung für die stadtgeschichtliche Identifikation zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Um die öffentliche Wahrnehmung und 
Erlebbarkeit der Okerumflut zu stärken, ist das öffentliche Wegenetz ent-
lang der Umflutgräben (Okerweg/Via Corona*) mit entsprechenden Ver-
netzungen in die umliegenden Quartiere auszubauen. Am Wasser sind at-
traktive Aufenthaltsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit (z.B. Stege, Bänke) 
zu schaffen. 
 


10. Negative Umweltentwicklungen oder Eingriffe sind zu vermeiden, um den 
Wallring in seinen Funktionen für den Naturhaushalt, insbesondere im 
Hinblick auf seine klimaökologische Funktion zu erhalten und zu stärken. 


 
 Zur Sicherung der im Gesamtkonzept formulierten Planungsziele wurden für 


sämtliche Bebauungspläne am Wallring Veränderungssperren erlassen.  
 
Aufgrund der heftigen öffentlichen Diskussionen zum Erhalt des Wallringcha-
rakters, wurde bei der Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplans das 
„Bürgerforum Wallring“ einbezogen. Besonderes Anliegen des Bürgerforums 
ist es, dass bei der baulichen Fortentwicklung des Wallrings verstärkt auf die 
vorhandene historische Bausubstanz Rücksicht genommen wird. 


Ziel der zum vorliegenden Bebauungsplan dazugehörigen Örtlichen Bauvor-
schrift soll es daher sein, planungsrechtliche Vorgaben für Neu-und Umbau-
maßnahmen zu machen, die sich an der historischen Bausubstanz orientie-
ren. Die gestalterischen Festsetzungen sollen Bezug auf die am gesamten 
Wallring vorherrschenden Gestaltungsmerkmale nehmen. Gestalterische Be-
sonderheiten einzelner Teilbereiche sollen außer Acht gelassen werden, um 
am Wallring ein einheitliches, an historischen Vorbildern orientiertes Erschei-
nungsbild zu sichern. 
 
*Via Corona – Projekt im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung Braunschweigs. In dem Zusammen-
hang ist die Idee des fußläufigen Ringschlusses um die Oker entstanden und konzeptionell erarbeitet worden. 


  







- 8 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


4 Umweltbericht  
  
4.0 
 


Im vorliegenden Umweltbericht werden die auf Grund der Umweltprüfungen 
nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt. 


Präambel 


 
4.1  


 
Beschreibung der Planung 


Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans mit einer Gesamtflä-
che von ca. 25 ha umfasst den gesamten westlichen Teil des Wallrings von 
der Celler Straße im Norden bis zum Gieselerwall im Süden. Der Geltungs-
bereich liegt überwiegend innerhalb der Okerumflut.  
 
Durch die Festsetzungen von Baufeldern entlang der Straßen und von priva-
ten Grünflächen in den rückwärtigen Grundstücksbereichen soll im Plange-
biet eine geordnete städtebauliche Entwicklung mit der hier typischen stra-
ßenbegleitenden Villenbebauung und den dazu korrespondierenden großen 
Gärten sichergestellt werden. Dazu dienen die unter Punkt 5 der Begründung 
beschriebenen Festsetzungen zur Gliederung und zur Regelung von Nut-
zungen auf den als privaten Grünflächen ausgewiesenen rückwärtigen 
Grundstücksbereichen. Neue Bauvorhaben, die einen Verlust dieser Grünbe-
reiche und Störungen der Wohnruhe mit sich bringen würden, werden mit 
dem Bebauungsplan nicht vorbereitet. 
 


4.2  
 


Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten  


Da es um die planungsrechtliche Sicherung der vorhandenen Struktur des 
westlichen Wallrings geht, erübrigt sich die Prüfung anderweitiger Planungs-
möglichkeiten. 
 


4.3 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung
 


  


Der gesamte Bereich ist als städtisch geprägter Freiraum - Landschaftsraum 
„Wallanlagen“ - im Landschaftsrahmenplan erfasst.  
 
Er wird als überwiegend durch Grün- und Parkanlagen erlebbarer Freiraum 
eingestuft. Als Einzelziele werden der Erhalt der innerörtlichen siedlungsna-
hen Freiräume und Parks und die Förderung naturnaher und kulturhistori-
scher Elemente benannt. 
 
Für die Beurteilung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 
sind insbesondere folgende fachgesetzlichen Ziele und Vorgaben des Um-
weltschutzes zu berücksichtigen. 
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Schutzgut  
 


fachgesetzliche Vorgaben  


Mensch und Gesund-
heit 


Bundesimmissionsschutzgesetz 
22. BImSchV, 
DIN 18005 (Schallschutz) 


Tiere, Pflanzen, Land-
schaft 


Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG),  
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bun-
desnaturschutzgesetz (NAGBNatschG) 


Boden Bundesbodenschutzgesetz 
Klima, Luft 39. BImSchV, 


Modellierung meteorologischer und lufthygieni-
scher Felder im Stadtgebiet Braunschweig,  
GEO – NET, 2006, 
Klima-und immissionsökologische Funktionen im 
Stadtgebiet Braunschweig, GEO- NET, 2007 


Lärm Bundesimmissionsschutzgesetz, 
DIN 18005 (Schallschutz) 


Wasser Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Was-
serhaushaltsgesetz / WHG) 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 


Kulturgüter und sonsti-
ge Sachgüter 


Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz 
(NDschG) 


 
Die Beurteilung des Bebauungsplanes i. S. der Eingriffsregelung bezieht sich 
auf alle Schutzgüter des Naturhaushalts und das Landschaftsbild (hier auch 
i. S. von Ortsbild) und erfolgt nach den Regelungen des Baugesetzbuches 
und des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1a Absatz 3 BauGB i.V.m.  
§ 18 Absatz 1 BNatSchG). 
 
Die Art und Weise, wie die damit verbundenen Ziele im Rahmen des Verfah-
rens berücksichtigt werden, wird jeweils bei den einzelnen Schutzgütern dar-
gelegt. 
 


4.4 


 


Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der  
Informationsgrundlagen 


Die Umweltmedien werden im tatsächlichen Istzustand sowie in den nach 
dem geltenden und zukünftigen Recht zulässigen Ausprägungen beschrie-
ben. In der vergleichenden Betrachtung zur Beurteilung des Bebauungsplans 
IN 215 i. S. der Eingriffsregelung (vgl. Punkt 4.6) sind die nach geltendem 
Recht (siehe Punkt 2.3) und nach Vollzug einer nach dem neuen Planungs-
recht des IN 215 zulässigen baulichen Entwicklung anzunehmenden Um-
weltauswirkungen maßgeblich. Für die Umweltmedien werden ggf. die ge-
setzlichen oder untergesetzlichen Regelwerke zugrunde gelegt. 
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4.5  
 


Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 


4.5.1 Mensch und Gesundheit 
 


Im Bestand
Der Bereich des westlichen Wallrings ist von Wohngebieten geprägt. Das 
Gebiet ist mit freiberuflichen Nutzungen, wie Büros, Praxen und Kanzleien 
durchmischt. Abseits der Hauptverkehrsströme gelegen, bietet es seinen 
Bewohnern ein ruhiges Wohnumfeld und einen hohen Wohnwert aufgrund 
der intensiven Durchgrünung sowohl im Straßenraum als auch auf den teil-
weise sehr großzügigen parkartigen Privatgärten. Die Wohnqualität wird 
durch die Nähe zur Innenstadt sowie zu den öffentlichen Parks und zum 
Wasser bestimmt. Entlang der den Wallring kreuzenden Straßen sind auch 
Läden sowie nicht störende, gewerbliche Nutzungen vorhanden. Die Oker 
und die sie begleitenden teils privaten, teils öffentlichen Grünflächen haben 
wichtige Funktionen sowohl als Erholungs- und klimatischer Ausgleichsraum 
für die gesamte Stadt Braunschweig, als auch als wohnungsnaher Freiraum 
für die Anwohner.  


: 


 
Ohne Bebauungsplan
Das Bestreben insbesondere in den historischen, oftmals sehr repräsentati-
ven Gebäuden Büro-und Geschäftshäuser anzusiedeln ist groß. Damit einher 
geht eine Störung des ruhigen Wohnumfeldes. Weiterhin besteht der 
Wunsch nach Nachverdichtungen insbesondere der rückwärtigen Grund-
stücksbereiche. Dies führt zu einem Verlust der Grünstruktur sowie der Groß-
form Wallring als signifikantes Identitätsmerkmal der Stadtgestalt Braun-
schweigs.  


: 


 
Ohne Bebauungsplan können wesentliche Ziele zur Herstellung weiterer öf-
fentlicher Wege sowie zur Schaffung von Aufenthaltsbereichen am Wasser 
nicht gesichert werden und das übergeordnete Planungsziel zur Herstellung 
eines fußläufigen Ringschlusses im Verlauf der Okerumflut wäre gefährdet. 


 
Mit Bebauungsplan
Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans wird die Wohn-
nutzung gestärkt und es wird verhindert, dass Hinterliegerbebauungen zu 
weiterer Verdichtung mit den entsprechenden Erschließungsverkehren und 
den Ruhestörungen im Gebiet führen. Darüber hinaus werden die Grünflä-
chen und der Großgrünbestand als Voraussetzungen für die daran gebunde-
ne Erholungsnutzung und die klimatisch-lufthygienischen Wohlfahrtswirkun-
gen geschützt und weiterentwickelt. 


: 


Für den geplanten fußläufigen Ringschluss im Verlauf der Okerumflut werden 
mit dem Bebauungsplan Abschnitte am westlichen Umflutgraben planungs-
rechtlich gesichert. 
 


4.5.2 Tiere, Pflanzen, Landschaft 
 


Im Bestand
Der westliche Wallring ist im Verbund mit der Okerumflut und dem Neu-
stadtmühlengraben prägendes Element für das Orts- und Landschaftsbild. 


: 
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Im Planungsgebiet befindet sich hochwertiger, teilweise aus der Entste-
hungszeit der historischen Gärten stammender erhaltenswerter Baumbe-
stand. Dieser ist vornehmlich in den rückwärtigen Bereichen der Privatgärten 
zu finden und bestimmt das Gesicht des Wallrings als trennendes Element 
zwischen mittelalterlicher Innenstadt und den späteren gründerzeitlichen 
Stadterweiterungen aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts.  
Im Planungsgebiet wurden in einem Abstand von 50 m zu den angrenzenden 
Straßen sämtliche Bäume ab einer bestimmten Qualität erfasst und bewertet 
(Bäume ab Stammumfang 80 cm, bei Arten mit geringem Dickenwachstum 
wie z. B. Rotdorn oder Eibe ab 50 cm, bei mehrstämmigen Bäumen wurde 
dabei die Summe der Einzelstammumfänge zu Grunde gelegt). Abgängige 
Bäume wurden nicht erfasst. Auf Grundstücken mit einer geringen Tiefe wur-
de der Baumbestand flächendeckend erfasst, d. h. auch über die o. g. 50 m-
Zone hinaus. 
 
Die Bestandserfassung hat ergeben, dass im Bereich des Wallrings auch vie-
le fremdländische Arten vorzufinden sind, etwa Blumenesche, Eschenahorn, 
Flügelnuss und Urweltmammutbaum. Diese Baumarten werden insbesonde-
re durch das Alter des Wohngebiets und die Größe der Grundstücke begüns-
tigt. Die Artenvielzahl der Bäume ist gegenüber anderen Wohnbereichen 
Braunschweigs deutlich erhöht.  
 
Der Wallring hat aufgrund seines Großgrünbestands eine besondere Bedeu-
tung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere im innerstädtischen Siedlungs-
gefüge. Die im Geltungsbereich gelegene westliche Okerumflut besitzt darü-
ber hinaus eine wichtige Bedeutung als Vernetzungs- und Leitlinienelement 
für das Stadtgebiet Braunschweigs.  
 
Der Baumbestand und die parkartigen Gärten sind Lebensraum zahlreicher 
Brutvögel. Im Rahmen von entsprechenden Kartierungen im Frühjahr 2011 
wurden 53 Vogelarten festgestellt. Mindestens 41 Arten nutzen die Gärten 
und Grünanlagen zur Fortpflanzung, für 10 weitere Arten besteht Brutver-
dacht. Sechs dieser Arten werden auf der Roten Liste der gefährdeten Vo-
gelarten Niedersachsens geführt. Hervorzuheben ist das Auftreten der streng 
geschützten Greifvögel Mäusebussard, Sperber und Wanderfalke sowie des 
Eisvogels. Auch der Grünspecht und das Teichhuhn, beide mit Brutvorkom-
men vertreten, gehören zu den streng geschützten Arten. 
Mehrere der Vogelarten sind auf Alt- und Großbäume als Brutplätze ange-
wiesen, so z. B. Eichelhäher, Garten- und Waldbaumläufer, Kleiber, Mäuse-
bussard sowie alle Spechtarten. 
 
Darüber hinaus ist das Vorhandensein weiterer streng geschützter Tierarten, 
wie z.B. Fledermäusen, nachgewiesen. Im Frühjahr/Sommer 2011 wurden 
sieben Fledermausarten festgestellt. Vier dieser Arten zeichnen sich u. a. 
dadurch aus, dass sie Höhlungen an älteren Bäumen (alte Spechthöhlen, 
Astausfaulungen, größere Stammrisse) als Wochenstuben- bzw. Tagesquar-
tier nutzen. Die anderen Arten bewohnen Nischen und Spalten an der Ge-
bäudesubstanz (Verschalungen, Hohlsteine, offene Dachtraufen, Dachbö-
den, etc.). Konkrete Quartiernachweise liegen für die Zwergfledermaus an 
drei Gebäuden im Gebiet vor. Für alle nachgewiesenen Arten ist dieser Teil 
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des Wallrings mit den Park- und Gartenanlagen und der Oker ein wichtiges 
Nahrungs- und Jagdgebiet.  
 
Die Ergebnisse einer Potentialabschätzung zur Erfassung von Brutvögeln 
und Fledermäusen können wie folgt zusammengefasst werden: 
Das Gebiet ist aus Sicht der Avifauna als Lebensraum von hoher bis sehr 
hoher Bedeutung zu bewerten. Die öffentlichen Grünflächen zusammen mit 
den teilweise parkartigen Gärten der Privatgrundstücke bilden insbesondere 
wegen des relativ hohen Anteils alter Gehölze wertvolle Vogellebensräume. 
Die hohe Bedeutung ergibt sich auch aus der relativ ungestörten und ruhigen 
Lage trotz der Nähe zum innerstädtischen Bereich.  
Auch für Fledermäuse hat dieser Bereich hohe bis sehr hohe Bedeutung so-
wohl als Quartiergebiet, insbesondere aber auch als Nahrungs- und Jagdge-
biet. Auch für diese Artengruppe sind die älteren Gehölze und Bäume von 
besonderer Bedeutung, was mit dem Vorkommen von vier Arten, die aus-
schließlich oder bevorzugt Quartiere in Bäumen nutzen, belegt wird.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen keine Schutzgebietsauswei-
sungen gem. den §§ 16, 17, 19 und § 22 NAGBNatSchG vor. Im Geltungsbe-
reich befinden sich keine ausgewiesenen Naturdenkmale gem. § 21 
NAGBNatSchG. 
 
Über den derzeitigen Bestand hinaus gehende Schutzgebietsausweisungen 
gem. NAGBNatSchG sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant. 


 
Ohne Bebauungsplan
Die Bäume, die den Wallring prägen, stehen gemäß Wallringsatzung nur im 
Bereich der Vorgärten und Bauwiche (Bereiche seitlich eines Hauses bzw. 
zwischen den Häusern) unter Schutz. Jeder Grundstückseigentümer kann in 
den übrigen Grundstücksbereichen derzeit nach eigenem Ermessen seinen 
Grünbestand verändern.  


: 


Dies führt zu einem allmählichen Verlust der den Wallring prägenden Grün-
strukturen. Damit ist auch der Lebensraum der dort vorkommenden Tierarten 
gefährdet. Insbesondere für Vogelarten, die ihre Brutplätze bevorzugt in älte-
ren Gehölzen anlegen (Spechte, Baumläufer u. a.) und für einige Arten der 
vorkommenden Fledermäuse bedeutet dies einen schleichenden Lebens-
raumverlust. Davon betroffen sind auch geschützte Arten, deren Lebensstät-
ten nach BNatSchG nicht beeinträchtigt werden dürfen.  


 
Mit Bebauungsplan
Der Großgrünbestand wird geschützt. Besonders zu schützende Exemplare 
werden als zu erhaltende Einzelbäume festgesetzt. Die den Wallring prägen-
den großen und parkartig angelegten Gärten werden großflächig als private 
Grünflächen erhalten und weiterentwickelt. Negativen Auswirkungen auf das 
Vorhandensein geschützter Tierarten kann vorgebeugt werden. Als Lebens-
stätte für verschiedene, teilweise streng geschützte Vogel- und Fledermaus-
arten geeignete Strukturen, wie Großbäume und Altholzbestände, bleiben 
erhalten bzw. können sich langfristig entwickeln.  


: 


 
  







- 13 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


4.5.3 Boden 
 


Im Bestand
Die der Straße abgewandten privaten Hausgärten sind teilweise noch parkar-
tig angelegt, teilweise werden diese Bereiche aber auch als versiegelte Stell-
platzanlagen genutzt. 


: 


 
Im gesamten Planungsbereich sind Schwermetallbelastungen durch die Oker 
nicht auszuschließen. Bei Baumaßnahmen kann dementsprechend Boden-
aushub anfallen, der nicht uneingeschränkt wiederverwendbar ist. Dadurch 
wird jedoch die Nutzung und bauliche Entwicklung im Grundsatz nicht behin-
dert. Derzeit wird die Belastungssituation aufgenommen. Im Rahmen der ge-
planten Ausweisung eines Bodenplanungsgebiets werden in Abhängigkeit 
von den ermittelten Belastungen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. 
 
Kampfmittel: 
Im gesamten Geltungsbereich gab es Bombardierungen im 2. Weltkrieg. 
Aus Sicherheitsgründen sind Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf 
Kampfmittel durchzuführen (Flächensondierungen), bevor mit Erdarbeiten 
begonnen wird. Bei der Stadt ist eine Kampfmittelbeseitigungsbescheinigung 
vorzulegen. 
 
Ohne Bebauungsplan
Weitergehende Versiegelungen der privaten Grundstücke, beispielsweise 
durch die Anordnung von Stellplätzen oder Nebengebäuden, sind im Rah-
men des alten Rechts nicht eindeutig geregelt.  


: 


 
Mit Bebauungsplan
Durch die Festsetzung von privaten Grünflächen, die Begrenzung der Bau-
fenstertiefen auf maximal 17,50 m sowie die geplanten Festsetzungen zum 
ruhenden Verkehr wird weiterem Verlust von hochwertigem Grün sowie der 
Versiegelung der zurzeit unversiegelten Gartenbereiche durch rückwärtige 
Bebauung entgegengewirkt. Das historische Verteilungsmuster von Bebau-
ung und Grün-/Gartenflächen wird gesichert. Bauliche Erweiterungsmöglich-
keiten sind nur in geringerem Umfang möglich. Erhebliche negative Umwelt-
auswirkungen i. S. von Eingriffsfolgen treten somit nicht auf, so dass Aus-
gleichsmaßnahmen nicht erforderlich werden (vgl. Punkt 4.6). 


: 


 
4.5.4  Wasser 


 
Im Bestand
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es kein Wasserschutzgebiet. 
Die Okerumflut und der Neustadtmühlengraben stehen unter Denkmalschutz. 
Die Oker ist ein Gewässer II. Ordnung, der Neustadtmühlengraben ein Ge-
wässer III. Ordnung. Das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Oker ist im 
Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. Die Nutzungseinschränkungen im 
ÜSG sind gemäß Baugesetzbuch und Wasserhaushaltsgesetz zu beachten. 


: 


 
Der Bau von Wegen, Brücken, Stegen oder andere Veränderungen im Be-
reich der Uferböschungen der Oker sind ohne eine Genehmigung der Unte-
ren Wasserbehörde unzulässig. 
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HINWEIS: 
Vor Überschwemmungsschäden müssen sich die Grundstückseigentümer 
selbst schützen. Die Entnahme von Okerwasser mit einer Pumpe ist ohne ei-
ne wasserrechtliche Erlaubnis untersagt. 
 
Ohne Bebauungsplan
Durch den sich steigernden Veränderungsdruck im Gebiet ist eine Entwick-
lung der Bebauung in Richtung der Böschungen nach altem Planungsrecht 
nur schwer zu verhindern. Das alte Planungsrecht macht keine Aussagen zu 
Nebenanlagen am Wasser (Stege, Bootshäuser), die aber aufgrund der ver-
änderten Wohn- und Freizeitansprüche vermehrt nachgefragt werden. 


: 


 
Mit Bebauungsplan
Veränderungen im Böschungsbereich sind stark reglementiert und berück-
sichtigen die Nutzungseinschränkungen im Überschwemmungsgebiet. Die 
Funktion der Oker wird durch die Reglementierung baulicher Anlagen am 
Wasser geschützt. 


: 


 
4.5.5  Klima, Luft 
 


Das Gebiet gehört mit seinen mittleren Kaltluftproduktionsraten zu den wich-
tigen klimatischen Ausgleichsflächen im westlichen Innenstadtbereich. Ins-
besondere bei austauscharmen Wetterlagen im Sommer und einer damit 
verbundenen erheblichen Erwärmung der Innenstadt sind solche Ausgleichs-
flächen von erheblicher bioklimatischer Bedeutung. Nachverdichtungen wür-
den zu einem erheblichen Bedeutungsverlust der verbleibenden Restflächen 
führen. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden Festsetzungen getrof-
fen, die die klimatische Funktionstüchtigkeit des Wallrings aufrechterhalten. 


Klima: 


 


Im Planungsgebiet können die Luftschadstoffe im Bereich der Hauptver-
kehrsstraßen, wie z.B. der Celler Straße oder am Gieseler erhöht sein.  


Luft: 


Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden keine Entwicklungen vorberei-
tet, die zu einer Erhöhung der Luftbelastung führen.   
 


4.5.6 Lärm 
 


Im Bereich der den Wallring kreuzenden Straßen (Radialen), wie z.B. an der 
Celler Straße oder am Gieseler, sind die Beeinträchtigungen durch Verkehrs-
lärm sehr hoch. Ruhige Wohnstraßen sind hingegen die Wallstraßen, wie der 
Petritorwall, Hohetorwall oder Wilhelmitorwall. 
 
Kommt es im Bereich der Radialen zu einem baulichen Eingriff in die beste-
henden Straßen, kann dies eine wesentliche Änderung im Sinne der 16. 
BImSchV bedeuten, die bei Überschreitung der Sanierungswerte dann An-
spruch auf passiven Schallschutz auslöst. Diese Erkenntnis führt zu entspre-
chenden Gebietsausweisungen für die Art der baulichen Nutzungen (vgl. 
Punkt 5.2). 
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 Nach neuem Planungsrecht ist keine veränderte Geräuschsituation zu erwar-
ten. Die vorhandenen öffentlichen Straßen werden nicht verändert. Der im 
Gesamtkonzept zum Wallring als langfristige Maßnahme angedachte Rück-
bau des Gieselerwalls würde zu einer Verbesserung der Lärmsituation füh-
ren. Planungsrechtliche Festsetzungen sind in dem Zusammenhang aber 
nicht notwendig.  


 
Aufgrund der Lage der geplanten öffentlichen Fußwege entlang der Oker 
können Konflikte zu den angrenzenden Wohnnutzungen weitestgehend aus-
geschlossen werden. 
Die geplanten Fußwege stellen keinen Eingriff in bestehende öffentliche 
Straßen dar. Wesentliche Änderungen von öffentlichen Straßen werden mit 
dem vorliegenden Bebauungsplan nicht vorbereitet, so dass sich gemäß 
16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) daraus kein Anspruch auf 
Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden der umliegenden Wohnnutzun-
gen ableiten lässt. 


 
4.5.7  Kulturgüter und sonstige Sachgüter  


 
Das Planungsgebiet ist Teil des historisch äußerst bedeutsamen Bereichs 
der westlichen Wallanlagen, die das Gebiet zwischen den mittelalterlichen 
Stadtgräben und der Okerumflut umfassen.  
Aufgrund der stadthistorischen Bedeutung des Wallrings stehen eine Vielzahl 
von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, wie z.B. Brückenbauten un-
ter Denkmalschutz. Im Planungsgebiet steht die Ferdinandbrücke, die die 
Sophienstraße mit der Ferdinandstraße verbindet, unter Schutz. Aber nicht 
nur bauliche Anlagen sind geschützt, sondern auch die dem Wallringplan von 
Krahe folgenden Wallstraßen und Plätze sowie die historisch angelegten 
Park-und Grünanlagen. Die Okerumflut zählt ebenfalls zu den Baudenkma-
len. Der Neustadtmühlengraben ist Bau- und Bodendenkmal. Das gesamte 
Planungsgebiet gehört zum archäologischen Interessengebiet. 


 
  Im Planungsgebiet befinden sich auch die Grundstücke der ehemaligen Tor-


häuser von Krahe, die 1944 stark beschädigt und dann abgerissen wurden. 
Die Torsituation des Wilhelmitorwalls wurde mit den sich gegenüberliegend 
stehenden Torhäusern betont. Heute sind die städtischen Grundstücke un-
bebaut. Mit dem Plan soll die planungsrechtliche Grundlage geschaffen wer-
den, die Torsituation am Wilhelmitor wieder erlebbar zu machen. 


 
Sämtliche Vorgaben sind im Rechtsplan sowie den Textlichen Festsetzungen 
nachrichtlich übernommen. 
Denkmale sind entsprechend den einschlägigen Gesetzen zu behandeln.  
Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz gibt auf, Baudenkmale zu er-
halten (§ 6 NDSchG). Dies schließt auch die Umgebung ein. Danach dürfen 
Anlagen in der Nachbarschaft von Baudenkmalen deren Erscheinungsbild 
nicht beeinträchtigen (§ 8 NDSchG). 
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4.5.8  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
mit negativen Auswirkungen sind im Bestand nicht erkennbar und bei 
Rechtskraft des Bebauungsplanes IN 215 nicht zu erwarten. 


 
4.6  


 


Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der  
nachteiligen Auswirkungen 


 
Aufarbeitung der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 BauGB) 


Da mit dem Bebauungsplan der westliche Teil des städtebaulichen Ensem-
bles Wallring geschützt wird, stehen Standortalternativen zur Planinhaltsbe-
wältigung grundsätzlich nicht zu Verfügung und Alternativlösungen mit ggf. 
auch geringeren Auswirkungen auf die Schutzgüter sind nur im Rahmen bis-
her geltenden Planungs- und Eigentumsrechts konfliktfrei möglich. 
 
Grundlage für die Beurteilung des IN 215 im Sinne der Eingriffsregelung ist 
der gemäß den derzeit rechtsverbindlichen Festsetzungen anzunehmende 
Zustand des Gebiets. Insoweit beeinflusst die bestehende Rechtsunsicher-
heit die Beurteilungskriterien und Maßstäbe einer eindeutigen und rechtskon-
formen Bewertung der Bestandssituation.  
 
Die unbebauten Flächen auf den Baugrundstücken sichert das alte Pla-
nungsrecht als private Grünflächen, ohne dass dabei die heute geltende 
Baunutzungsverordnung angewendet werden könnte. Eindeutige Regelun-
gen zu Stellplätzen und Garagen sowie zu Nebenanlagen, wie sie heute von 
der Baunutzungsverordnung vorgegeben werden, sind nicht anwendbar. Es 
gibt also keine klaren Vorgaben, wie mit diesen Nutzungen im Bereich der 
privaten Grünflächen umzugehen ist. Die Genehmigungspraxis weist im Be-
zug auf diesen Punkt daher auch über die Jahre eine sehr unterschiedliche 
Vorgehensweise auf. Heute ist ganz klar geregelt, dass Stellplätze und Ga-
ragen sowie Nebenanlagen in allen Baugebieten zulässig sind, sofern sie der 
Eigenart des Gebietes nicht widersprechen oder im Bebauungsplan dazu 
reglementierende Festsetzungen getroffen wurden. Festgesetzte Grünflä-
chen gehören nicht zu den Baugebieten und sind daher von diesen Anlagen 
freizuhalten. Eine sinngemäße Übertragung dieser Regelung auf das alte 
Recht wurde regelmäßig dadurch erschwert, dass im rechtskräftigen Be-
bauungsplan IN 1 die überbaubaren Flächen eng um den damals vorhande-
nen Gebäudebestand gezogen sind und die übrigen Flächen als private 
Grünflächen festgesetzt sind. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze sind 
notwendige Anlagen in einem Baugebiet, deren Vorhandensein im gültigen 
Planungsrecht ausgeblendet wurde. Aufgrund der veränderten Lebenssitua-
tion wurden in der Vergangenheit daher immer wieder Befreiungen vom 
rechtskräftigen Bebauungsplan erteilt. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
wird die Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen klar gere-
gelt und gesteuert. 


 
Das Gebiet wird heute im tatsächlichen Zustand wesentlich geprägt durch ei-
ne villenartige Bebauung entlang der alten Wallstraßen und teilweise auch 
rückwärtiger Bebauung in zweiter Reihe. 
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Der Bebauungsplan IN 215 will durch entsprechende Regelungen verhin-
dern, dass auf den rückwärtigen Grundstücksbereichen weitere Bebauung 
entstehen kann und leistet damit für die Schutzgüter des Naturhaushaltes, 
den Menschen sowie für das Ortsbild einen wesentlichen Beitrag zur Siche-
rung und langfristigen Verbesserung der strukturellen Ausprägungen. 
Der vorliegende Bebauungsplan reglementiert die Nutzungen im Bereich der 
privaten Grünflächen und setzt einen schmalen Korridor baulicher Nutzungen 
fest. Die Tiefe der überbaubaren Flächen ist mit 17,50 m festgesetzt. Gara-
gen, offene Garagen und überdachte Stellplätze sollen ausschließlich in den 
überbaubaren Flächen zulässig sein. Tiefgaragen, Stellplätze und Nebenan-
lagen werden mit Auflagen versehen, die einer Versiegelung der Grünberei-
che vorbeugt. 


 
Mit den festgesetzten überbaubaren Flächen des vorliegenden Bebauungs-
plans werden keine zusätzlichen Bebauungen ermöglicht, da sich die festge-
setzten maximalen Grundflächen am historischen Gebäudebestand orientie-
ren und der vorhandene Gebäudebestand auf die festgesetzten maximal zu-
lässigen Grundflächen anzurechnen ist. 
Durch den Bebauungsplan IN 215 werden klare Begrenzungen der baulichen 
Ausnutzung vorgegeben. Die prägenden Gehölzbestände werden gesichert 
und es wird eine qualitative und quantitative Gehölzausstattung in den Gar-
tenflächen festgesetzt. Damit können wertvolle Umweltausprägungen besser 
geschützt und für die Zukunft qualitativ gestärkt werden. Nach der bisherigen 
Rechtslage ist dies nicht möglich.  
In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass durch den Bebauungsplan 
IN 215 keine negativen Umweltveränderungen im Sinne von Eingriffsfolgen 
vorbereitet werden, sodass ein Ausgleichserfordernis rechtlich nicht festzu-
stellen ist.  


 


 


Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 


Abfallrechtliche Belange können ggf. im Rahmen künftiger Bautätigkeiten 
insbesondere hinsichtlich der Entsorgung der beim Abriss von Gebäuden 
oder beim Aushub von Baugruben anfallenden Abfälle berührt sein.  
  
Es ist davon auszugehen, dass Boden, der aus dem Planungsbereich abge-
fahren werden soll, zum Teil einer fachgerechten Entsorgung/Verwertung 
zugeführt werden muss. Hierzu sind ggf. zusätzliche Deklarationsanalysen 
erforderlich. Der Umfang dieser Analysen richtet sich nach den Anforderun-
gen der jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsstellen.  
 
Bei Erdbewegungsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Okerauen, ist 
verunreinigter Boden zu erwarten. Diese Materialien unterliegen nach dem 
Aushub aus dem Untergrund der abfallrechtlichen Gesetzgebung. Hinsicht-
lich der Verwertung dieser ausgehobenen Materialien im Planungsbereich 
wird auf die besonderen Vorschriften der Mitteilung 20 der LAGA –
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen- 
Stand 2003 hingewiesen. 
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Die genannten Abfälle sowie alle weiteren Abfälle, die bei Maßnahmen im 
Planungsbereich anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Ge-
setzgebung zu entsorgen. 
 


4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen


 


  
(Monitoring) 


Derartige Maßnahmen sind aufgrund der strukturschützenden Festsetzungen 
des vorliegenden Bebauungsplans nicht notwendig. 
 


4.8  
 
Zusammenfassung 


Das Planungsgebiet ist Teil des historisch äußerst bedeutsamen Bereichs 
der westlichen Wallanlagen, die das Gebiet zwischen den mittelalterlichen 
Stadtgräben (Neustadtmühlengraben) und der Okerumflut umfassen.  


Bestand: 


 
Aufgrund der stadthistorischen Bedeutung des Wallrings stehen eine Vielzahl 
von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, wie z.B. Brückenbauten un-
ter Denkmalschutz. 
 
Der westliche Wallring ist im Verbund mit Okerumflut und dem Neustadtmüh-
lengraben prägendes Element für das Orts- und Landschaftsbild. 
Im Planungsgebiet befindet sich hochwertiger, teilweise aus der Entste-
hungszeit der historischen Gärten stammender erhaltenswerter Baumbe-
stand. Die Artenvielzahl der Bäume ist gegenüber anderen Wohnbereichen 
Braunschweigs deutlich erhöht.  


 
Der Wallring hat aufgrund seines Großgrünbestands eine hohe Bedeutung 
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Der Baumbestand und die parkarti-
gen Gärten sind Lebensraum zahlreicher Brutvögel. Auch ist das Vorhan-
densein weiterer geschützter Tierarten, wie z.B. Fledermäusen nachgewie-
sen. Die im Geltungsbereich gelegene westliche Okerumflut besitzt darüber 
hinaus eine wichtige Bedeutung als Vernetzungs- und Leitlinienelement für 
das Stadtgebiet Braunschweigs. 
 
Das Gebiet gehört mit seinen mittleren Kaltluftproduktionsraten zu den wich-
tigen Ausgleichsflächen im westlichen Innenstadtbereich. Die Oker und die 
öffentlichen Grünflächen haben eine wichtige Funktion sowohl als woh-
nungsnaher Freiraum, als auch als Erholungsraum für die gesamte Stadt 
Braunschweig. 
Öffentliche Wege entlang der Oker sowie Aufenthaltsmöglichkeiten am Was-
ser, die diese Strukturen erlebbar machen, sind im Bereich des westlichen 
Umflutgrabens selten.  
 


Durch die Festsetzungen von Baufeldern entlang der Straßen und von priva-
ten Grünflächen in den rückwärtigen Grundstücksbereichen soll im Plange-
biet eine geordnete städtebauliche Entwicklung mit der hier typischen stra-
ßenbegleitenden Villenbebauung und den dazu korrespondierenden großen 
Gärten sichergestellt werden.  


Planung: 
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Durch die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans wird die Wohn-
nutzung gestärkt und es werden Hinterliegerbebauungen verhindert. Das his-
torische Verteilungsmuster von Bebauung und Grün-/Gartenflächen wird ge-
sichert. Neue Bauvorhaben, die einen Verlust dieser Grünbereiche und Stö-
rungen der Wohnruhe mit sich bringen würden, werden mit dem Bebauungs-
plan nicht vorbereitet. 
 
Darüber hinaus werden die Grünflächen und der Großgrünbestand geschützt 
und weiterentwickelt. 
Negativen Auswirkungen auf geschützte Tierarten kann somit vorgebeugt 
werden und es werden Festsetzungen getroffen, die die klimatische Funkti-
onstüchtigkeit des Wallrings aufrecht erhalten.  
 
Das übergeordnete Planungsziel einen fußläufigen Ringschluss, der dem 
Verlauf der Oker folgt, herzustellen wird mit dem vorliegenden Bebauungs-
plan planungsrechtlich vorbereitet. Dies trägt zur Steigerung der Erholungs-
funktion bei. Aufgrund der Lage der öffentlichen Fußwege können wesentli-
che Konflikte zu den angrenzenden Wohnnutzungen ausgeschlossen wer-
den. 
 
Durch den Bebauungsplan IN 215 kann der quantitative und qualitative 
Schutz wertvoller Umweltausprägungen für die Zukunft verbessert und nega-
tiven Entwicklungen kann wirksam entgegen gesteuert werden. 
 


 
5 Begründung der Festsetzungen  
 


Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zielen darauf, die noch 
weitestgehend vorhandenen historisch gewachsenen Strukturen zu erhalten 
und die prägenden Bestandteile des Ortsbildes um derer städtebaulichen 
Qualität und Funktion willen für die Zukunft fortzuschreiben. 


 
  Grundlage sämtlicher Festsetzungen sind die im Gesamtkonzept für den 


Wallring erarbeiteten, übergeordneten Planungsziele (vgl. Punkt 3). Damit 
wird sichergestellt, dass sich der westliche Wallring als Teil des Gesamtsys-
tems und nicht losgelöst von den anderen Teilbereichen des Wallrings entwi-
ckelt. 


 
5.1 Geltungsbereich 


  Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwischen dem Westlichen 
Umflutgraben der Oker und dem Neustadtmühlengraben. Er reicht von der 
Celler Straße im Norden bis zum Gieselerwall im Süden. Der Geltungsbe-
reich orientiert sich damit weitestgehend an der für diesen Bereich gültigen 
Abgrenzung des IN 1, unter Wegfall der westlich der Oker gelegenen Flä-
chen. 


 
 


 
  Im Geltungsbereich liegen die dem Wallring-Plan von Krahe folgenden 


denkmalgeschützten Wallstraßen Petritorwall, Hohetorwall, Wilhelmitorwall 
und Gieselerwall. Sie alle haben einen geradlinigen Verlauf und werden 
durch die öffentlichen Grünflächen und den Rundplatz am Hohetorwall mitei-
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nander verbunden. Die großen Magistralen Celler Straße und Gieseler, die 
den Wallring kreuzen, grenzen an das Planungsgebiet. Kleinere und mit ei-
nem geringeren Verkehrsaufkommen belegte Radialen sind die Straßen Am 
Hohen Tore und die Sonnenstraße. Auch der Wilhelmitorwall stellt eine Aus-
fallstraße dar. An dessen Ende befanden sich bis zu ihrer Zerstörung im Jah-
re 1944 die Kraheschen Torhäuser.  


 
  Damit entspricht der Geltungsbereich weitestgehend dem Aufstellungsbe-


schluss aus dem Jahr 2000. Die Flächen wurden um die Wasserflächen der 
Oker und des Neustadtmühlengrabens erweitert, da die Uferbereiche eben-
falls geschützt und vor Fehlentwicklungen bewahrt werden sollen. Darüber 
hinaus wurde der Geltungsbereich im Bereich der ehemaligen „Wichmann-
Hallen“ um westlich der Oker gelegene Flächen ergänzt. Damit soll der an-
gestrebte fußläufige Ringschluss entlang der Oker planungsrechtlich gesi-
chert werden.  


  Auf eine weitere Ausdehnung des Geltungsbereichs westlich der Oker, wie 
im rechtskräftigen Bebauungsplan IN 1 teilweise enthalten, wurde aus den im 
Folgenden genannten Gründen verzichtet:  


 
1. Das Wilhelmitorufer ist realisiert und planungsrechtlich gesichert.  


  
2. Im Bereich des Seniorenwohnheims „Augustinum“ ist im rechtskräfti-


gen Bebauungsplan HO 11 von 1969 entlang der Oker ein Fußweg in 
Form eines Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.  


   
3. Der Bereich der Holwedeklinik soll in einem gesonderten Bebauungs-


plan, der bis zur Celler Straße reichen soll, behandelt werden. Die ge-
plante Änderung der Klinik in Wohnnutzung und die damit im Zusam-
menhang stehende städtebauliche Neuordnung des Areals soll mit ei-
nem Wettbewerb vorbereitet werden.  


 
  Die Platz-und Torsituation im Kreuzungsbereich der Celler Straße mit dem 


Petritorwall soll gesamthaft im angrenzenden Bebauungsplan „Wallring-
Nord“-IN 234 betrachtet werden. Aus diesem Grund wurden die direkt an der 
Celler Straße gelegenen, städtischen Grundstücke nicht mit in den Geltungs-
bereich des IN 215 aufgenommen. 


 
5.2 Art der baulichen Nutzung


Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung wurden aus dem Gesamt-
konzept entwickelt. Das übergeordnete Planungsziel ist unter Punkt 3 der 
Begründung genannt. Es lautet wie folgt: 


 
 


 
Die Wohnnutzung ist zu stärken, insbesondere entlang der Wallstraßen. Ent-
lang der den Wallring kreuzenden Straßen und Magistralen ist eine Öffnung 
des Nutzungsspektrums möglich. Konflikte mit den angrenzenden Wohnbe-
reichen sind auszuschließen. 


 
  Das Planungsgebiet ist demzufolge in zwei unterschiedliche Nutzungsberei-


che unterteilt: 
 







- 21 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


1. Wohngebiete, entlang der Wallstraßen, in denen die Wohnnutzung 
gestärkt wird, 
 


2. Gebiete entlang der kreuzenden Straßen und Magistralen, die als 
Mischgebiet festgesetzt werden sollen. 


 
Die Nutzungsgliederung entspricht damit der städtebaulichen Gliederung des 
Planungsgebiets. Sie orientiert sich weiter am Bestand, der durch ein geho-
benes Wohnniveau gekennzeichnet ist. Das Gebiet ist mit freiberuflichen 
Nutzungen stark durchmischt, die auch künftig zulässig sind. Gemäß dem 
Planungsziel soll die Tendenz der Ansiedlung von Bürogebäuden ohne 
Wohnnutzung aber zurückgedrängt werden.  
 
Dem Planungsziel entsprechend, werden entlang der Promenaden Allgemei-
ne Wohngebiete festgesetzt. Die vom Gesetzgeber in einem Wohngebiet zu-
lässigen Nutzungen werden im Sinne der Feinsteuerungsmöglichkeiten, die 
die Baunutzungsverordnung bietet, derart eingeschränkt, dass die Wohnnut-
zungen  geschützt und der Charakter der ehemaligen Promenaden im Sinne 
der Wallringsatzung nicht beeinträchtigt wird. 
Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden ( z.B. Bäcker, Fleischer, 
Gemüsehändler etc.) sowie Schank- und Speisewirtschaften sind in den 
Wohngebieten WA 1- WA 5 (Petritorwall, Am Alten Petritore, im Bereich des 
Rondells, das die Straße Am Hohen Tore und die Sonnenstraße miteinander 
verbindet, Pawelstraße, Wilhelmitorwall, Heinrich-Mack-Straße, Gieselerwall, 
Ferdinandstraße) unzulässig. Einzig nicht störende Handwerksbetriebe, zu 
denen beispielsweise ein Frisör- oder Massagesalon (nicht aber ein Tischler, 
eine Schlosserei, ein Zimmereibetrieb oder eine KFZ-Reparaturwerkstatt) 
zählen sollen ausnahmsweise zulässig sein, da sie keinen Konflikt zur 
Wohnnutzung und zum Promenadencharakter der Wallstraßen darstellen. 
Hingegen werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen ausgeschlossen. 
Dies entspricht sowohl der Wallringsatzung, wonach gewerbliche Anlagen 
und Läden für diese Straßen ausgeschlossen sind, als auch dem Planungs-
ziel reine Büro- und Geschäftshäuser in den Allgemeinen Wohngebieten 
künftig nicht mehr zuzulassen.  
 
Das Baugebiet am Prinzenweg (WA 6) ist von diesen Festsetzungen ausge-
nommen. Aufgrund seiner Lage jenseits des Neustadtmühlengrabens soll 
sich in dem Bereich das für ein Wohngebiet zulässige Nutzungsspektrum 
öffnen. Der Prinzenweg ist nicht Teil der Wallringsatzung. 
 
Der Gieselerwall, der aufgrund der vorhandenen Verkehrsführung zwar eine 
hohe Lärmbelastung aufweist, soll langfristig wieder dem Niveau der übrigen 
Wallstraßen angepasst werden. Aus diesem Grund wird auch für diesen Be-
reich ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der Gieselerwall ist nicht Be-
standteil der Wallringsatzung. 
 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke (z. B. 
Kindertagesstätten, Altenpflegeheime, Gemeindehäuser, Begegnungsstät-
ten- keine Feier-oder Konzertsäle, Gesundheitsämter, Teile von Kranken-
häusern) sollen im gesamten Planungsgebiet allgemein zulässig sein. Das 
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heißt sie sind auch in den die Wohnnutzung besonders geschützten Berei-
chen entlang der Wallringstraßen als eigenständige Nutzungen zulässig. 
Diese Nutzungen sind zum einen mit den bestehenden und geplanten 
Wohnnutzungen vereinbar, zum anderen berücksichtigen sie einen sich aus 
dem Gebiet heraus möglicherweise entwickelnden Bedarf an z.B. Be-
treuungseinrichtungen für Alte und Kranke oder für Kinder. Die Anlagen sind 
unter dem Vorbehalt der Gebietsverträglichkeit und unter Berücksichtigung 
möglicher Immissionen im Sinne des § 15 BauNVO allgemein zulässig.  
 
Im Sinne der gültigen Wallringsatzung wird es zwar als durchaus sinnvoll an-
gesehen, Büros, Kanzleien und Praxen nach wie vor am Wallring planungs-
rechtlich zuzulassen, nur soll die Wohnnutzung auch künftig überwiegen.  
Der Anteil reiner Büro-und Geschäftshäuser soll daher zurückgedrängt 
werden. Reine Büro-und Geschäftshäuser sind aufgrund der Wohnge-
bietsausweisungen dann nur noch in den Mischgebieten zulässig. Ge-
mäß § 13 BauNVO sind in Allgemeinen Wohngebieten für die Berufs-
ausübung freiberuflich Tätiger nur Räume und keine Gebäude zulässig. 
Gemäß Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.01.1984 
wurde bezüglich der Regelungen des § 13 BauNVO davon ausgegan-
gen, dass in Mehrfamilienhäusern nicht mehr als die Hälfte der Nutzflä-
che eines Gebäudes auf die freiberufliche Nutzung entfallen darf. 


 
Entlang der großen Magistralen bzw. Hauptein- und ausfahrtsstraßen, soll 
auf einzelnen Grundstücken an der Celler Straße und am Gieseler (MI 1 und 
MI 2) aufgrund der bestehenden Verkehrsbelastung Mischgebiet festgesetzt 
werden. Entlang der den Wallring kreuzenden Straße Am Hohen Tore (MI 3) 
soll im Bezug auf die dort bestehenden Nutzungen ebenfalls Mischgebiet 
festgesetzt werden. Die Straße Am Hohen Tore ist nicht Teil der Wallringsat-
zung. 
Der Gesetzgeber gibt vor, dass Mischgebiete dem Wohnen und der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Die angrenzenden Wohnnutzungen in den Wallstraßen berücksichti-
gend, werden die Nutzungsmöglichkeiten in den Mischgebieten im Be-
bauungsplan gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO weiter eingeschränkt. Vergnü-
gungsstätten, wie z.B. Spielhallen sind ausgeschlossen.  
 
Anlagen für sportliche Zwecke sind im Planungsgebiet nur ausnahmsweise 
zulässig, aufgrund der mit diesen verbundenen hohen Flächenansprüche 
und dem dazugehörigen Verkehrsaufkommen, besonders in den Abendstun-
den. Das Baugebiet am Prinzenweg (WA 6) ist von dieser Festsetzung aus-
genommen. In diesem mittelalterlich geprägten Bereich werden Anlagen für 
sportliche Zwecke aus dem erstgenannten Grund ausgeschlossen. 
 
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete ausnahmsweise - 
und nach § 6 Abs. 2 BauNVO für Mischgebiete allgemein zulassungsfähigen 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden im gesamten Planungsgebiet 
ausgeschlossen, um die mit diesen Anlagen verbundenen Störungen zu 
vermeiden. 
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5.3 Maß der baulichen Nutzung


Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurden aus dem Ge-
samtkonzept entwickelt. Das übergeordnete Planungsziel ist unter Punkt 3 
der Begründung genannt. Es lautet wie folgt: 


 
 


 
Die villenartige, überwiegend straßenbegleitende Bebauung, die sich vorwie-
gend innerhalb der Umflutgräben befindet, ist zu erhalten. Neubauten und 
bauliche Ergänzungen haben sich in die Eigenart dieser Struktur einzufügen. 
Hinterliegerbebauungen sind unzulässig. Die mit der Villenbebauung korres-
pondierenden, großen Gärten sind zu erhalten. Nebenanlagen im Bereich 
der Gärten sind unzulässig. Ausnahmen sind an bestimmte einzuhaltende 
Rahmenbedingungen zu knüpfen. 


 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festset-
zungen der maximalen Grundflächen, der Anzahl der Vollgeschosse und 
durch die Höhe der baulichen Anlagen bestimmt. Auf die Festsetzung von 
Grund-und Geschossflächenzahlen wurde aufgrund der sehr unterschiedlich 
großen Grundstücke im überwiegenden Teil des Planungsgebiets verzichtet. 
Dies entspricht dem Planungsziel, wonach unabhängig von den Grund-
stücksgrößen einheitliche, am historischen Gebäudebestand orientierte 
Gebäudekubaturen errichtet werden sollen.  
 


5.3.1 Grundflächen/Grundflächenzahlen 
 
Die Größe der maximalen Grundflächen wird für die einzelne bauliche Anla-
ge einheitlich festgesetzt. Die Festsetzung der maximalen Grundfläche von 
342 m² resultiert aus den festgesetzten, maximalen Gebäudetiefen von  
17,50 m, den festgesetzten, maximalen Gebäudebreiten von 18 m sowie den 
textlich festgesetzten Überschreitungsmöglichkeiten für Gebäudevorsprünge 
(vgl. Pkt. 5.4). Diese Werte orientieren sich am historischen Gebäudebestand 
und an den Festsetzungen des derzeit noch rechtskräftigen Bebauungsplans 
IN 1.  
 
Gleichzeitig zur Festsetzung der maximalen Gebäudebreiten wird für die Ge-
bäude eine zum Straßenraum orientierte Mindestbreite von 10 m festgesetzt, 
um eine Bebauung zu verhindern, die sich nicht in das historische Bild der 
Villenbebauung einfügt. 
 
Der Gebäudebestand ist auf die maximal zulässige Grundfläche anzurech-
nen, da sich die maximale Grundfläche gem. § 19 Abs. 1 BauNVO auf die 
gesamte Grundstücksfläche bezieht. Damit sind Hinterliegerbebauungen 
ausgeschlossen und durch die überbaubaren Flächen werden keine zusätzli-
chen Bebauungen ermöglicht.  
 
Die Festsetzung der maximalen Grundflächen entspricht bei großen Grund-
stücken (1000 m² und größer) einer GRZ von 0,2 - 0,3. Bei kleineren Grund-
stücken (800 m² und kleiner) wird die für Allgemeine Wohngebiete festgeleg-
te Obergrenze der Grundflächenzahl von 0,4 überschritten. In Bereichen, in 
denen die Grundstücke sehr klein sind (300 – 400 m²), wie auf der Ostseite 
des Wilhelmitorwalls oder an der Ferdinandstraße, kann es zu fast hundert-
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prozentigen Versiegelungen der Baugrundstücke kommen. All dies ist dem 
eingangs erwähnten städtebaulichen Ziel geschuldet, die Gebäudekubaturen 
am Wall möglichst einheitlich, orientiert am historischen Bestand, zu gestal-
ten und die ehemaligen Promenaden in ihrer städtebaulichen Wirkung zu 
stärken. Im Sinne des § 17Abs. 3 der BauNVO sind die Überschreitungen 
der Obergrenzen zum Maß der baulichen Nutzung zulässig, da es sich um 
ein bereits bebautes Gebiet handelt und städtebaulich begründet ist. 


 
Teilweise kann auf sehr kleinen Grundstücken und dort wo festgesetzte pri-
vate Grünflächen angrenzen, der Fall eintreten, dass die maximal zulässigen 
Grundflächen mit den festgesetzten überbaubaren Flächen nicht erreicht 
werden können. Dies ist rechtlich unbedenklich, da die zulässige Grundflä-
che durch Festsetzungen zur Bauweise, zu den überbaubaren Flächen oder 
andere Vorschriften (z.B. Abstandsregeln nach Bauordnungsrecht) nicht voll 
ausgenutzt werden können. 
 
Die Bereiche an der Heinrich-Mack-Straße (WA 5) und am Prinzenweg (WA 
6) sind von den vorgenannten Festsetzungen ausgenommen. Für sie werden 
Grundflächenzahlen festgesetzt. Die festgesetzten Werte orientieren sich 
ebenfalls am Bestand. Beide Bereiche sind nicht Teil der Wallringsatzung. 


 
5.3.2 Zahl der Vollgeschosse  


 
Im überwiegenden Teil des Planungsgebiets (WA 1, WA 3, MI1, MI 2) wird 
eine Bebauung mit zwingend zwei Vollgeschossen festgesetzt. Diese Fest-
setzung entspricht dem Planungsziel, die im Planungsgebiet vorherrschende 
Villenbebauung zu erhalten und Neubauten in die Eigenart der vorhandenen 
Struktur einzufügen. Weiter entspricht sie der Wallringsatzung, die entlang 
der ehemaligen Promenaden maximal zwei Vollgeschosse festsetzt.  


  Entgegen der Festsetzung in der Wallringsatzung kann aber mit dieser Fest-
setzung verhindert werden, dass eine eingeschossige, stadtrandtypische Be-
bauung entsteht. Gleichzeitig kann eine optische Drei –oder Vier-
geschossigkeit, wie sie im Bereich des gründerzeitlich geprägten Geschoss-
baus auftritt, ausgeschlossen werden.  


   
  Im Bereich des Straßenzuges Am Hohen Tore, in der Pawelstraße (MI 3, 


WA 4) und im Bereich der Straße Am Alten Petritore (WA 2) wird eine Be-
bauung mit mindestens zwei und maximal drei Vollgeschossen festgesetzt. 
Diese Festsetzung orientiert sich ebenfalls am Bestand. In der Wallringsat-
zung ist für die Pawelstraße eine Bebauung mit höchstens drei Vollgeschos-
sen festgesetzt. Die Straße Am Hohen Tore ist nicht Teil der Wallringsat-
zung.  


  In der Straße Am Alten Petritore setzt die Wallringsatzung zwar höchstens 
zwei Vollgeschosse fest, dies entspricht aber bei keinem der dort vorhande-
nen Gebäude dem heutigen Bestand. 


 
  Die Festsetzung der Bebauung mit höchstens einem Vollgeschoss im Be-


reich der Heinrich-Mack-Straße orientiert sich sowohl am Bestand, als auch 
an der Festsetzung des derzeit noch rechtskräftigen Bebauungsplans IN 2 
(siehe auch Pkt. 2 der Begründung). Aufgrund der wesentlich späteren Ent-
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stehungszeit dieses Bereichs, ist dieser vorwiegend durch eine stadtrandty-
pische Einfamilienhausbebauung geprägt. 


 
  Der Bereich am Prinzenweg (WA 5) wird mit maximal drei Vollgeschossen 


festgesetzt. Die Festsetzung orientiert sich ebenfalls am Gebäudebestand. 
 
5.3.3 Höhen baulicher Anlagen 


 
Zusätzlich zur Anzahl der Vollgeschosse werden die Trauf- und Gebäude-
höhen festgesetzt, um Neubauten den historischen Vorbildern der Wallbe-
bauung anzupassen und entlang der ehemaligen Promenaden ein möglichst 
homogenes städtebauliches und  architektonisches Bild zu vermitteln. So 
werden in Anpassung an die historische Bausubstanz und den repräsentati-
ven Baustil für eine Bebauung mit zwingend zwei Vollgeschossen, Mindest-
traufhöhen von 8 m und Maximalwerte von 11 m festgesetzt. Damit werden 
die für die historische Bebauung typischen Sockel - und Attikaausbildungen 
sowie hohe Geschosshöhen initiiert. Für eine 8 m hohe Traufausbildung sind 
z.B. zweimal 3 m für die Geschosse sowie jeweils 1 m für Sockel und Attika 
(auch Drempel oder Kniestock genannt) auszubilden. Für die Bebauung, die 
mit mindestens zwei und maximal drei Vollgeschossen festgesetzt ist, sind 
die Traufhöhen entsprechend höher mit mindestens 11 m (dreimal 3 m und 
jeweils 1 m für Sockel und Attika) und maximal 14 m festgesetzt.  
 
Zusätzlich zu den Traufhöhen werden die maximalen Gebäudehöhen (14 m 
bzw. 17 m) festgesetzt, um einen möglichst einheitlichen oberen Dachab-
schluss zu gewährleisten und um zu steile und damit für die Umgebung un-
typische Dachneigungen zu vermeiden. Die Dachneigungen sind zusätzlich 
in den gestalterischen Festsetzungen geregelt. Geringfügige Abweichungen 
(bis zu 50 cm) von der Gebäudehöhe sollen zugelassen werden, da sie ohne 
dem städtebaulichen Ziel zu widersprechen eine gewisse Flexibilität in der 
Bauausführung und späteren Genehmigungspraxis eröffnen. 
 
Zu hohe Gebäudesockel können zum Straßenraum einen abweisenden Ein-
druck vermitteln. Um zu hohe Sockel zu vermeiden, wird die höchst mögliche 
Sockelhöhe mit 1,50 m festgesetzt. Mit der Festlegung der Maximalhöhen für 
Sockel kann einer negativen Gestaltwirkung auf den Straßenraum vorge-
beugt werden. Dies ist besonders wichtig, da die Bebauung straßenbeglei-
tend ausgebildet werden soll. 
 
Technische Anlagen wie Schornsteine oder Aufzüge, konstruktiv bedingte 
Bauteile wie Überzüge, Satelliten, Antennen und Lüftungsanlagen sind not-
wendige Anlagen. Sie dürfen jedoch die Dachlandschaft und den öffentlichen 
Raum nicht übermäßig stören, indem sie die festgesetzte Gebäudehöhe be-
liebig überschreiten. Innerhalb der Baugebiete dürfen die technischen Anla-
gen die festgesetzte maximale Gebäudehöhe nur um 1 m überschreiten. 
Damit sie vom Fußweg nicht eingesehen werden können und als störend 
empfunden werden, sind sie mindestens 1 m von der Dachkante zurückzu-
setzen.  
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Die Übersicht in der Anlage zur Begründung verdeutlicht die festgesetzten 
Gebäudekubaturen in ihrer möglichen Minimal-und ihrer möglichen Maximal-
variante. 
 


5.4 Überbaubare Grundstücksflächen


  Die überbaubaren Flächen orientieren sich an den vorhandenen Straßenver-
läufen. Sie werden überwiegend in einer Tiefe von 17,50 m festgesetzt. Die-
se sehr schmalen Bautiefen orientieren sich an den vorhandenen Gebäude-
tiefen. Sie werden so eng gewählt, um Hinterliegerbebauungen zu vermeiden 
und Überbauungen der für die Villenbebauung typischen, großen, parkarti-
gen Gärten zu verhindern.  


 
 


 
  Um den Promenadencharakter der Wallringstraßen zu stärken, werden mit 


Ausnahme der Heinrich-Mack-Straße entlang aller Straßen Baulinien festge-
setzt, die entweder direkt auf den Straßenbegrenzungslinien liegen oder an 
die festgesetzten Vorgärten angrenzen. Auf diesen Linien ist gemäß § 23 
Abs. 2 BauNVO zu bauen. Damit wird der Straßenraum in seiner räumlichen 
Wirkung gestärkt. Textlich ist festgesetzt, dass ein Vortreten von untergeord-
neten Gebäudeteilen, wie z.B. Erkern bis zu einer Tiefe von 1 m zulässig ist. 
Dies entspricht den historischen Vorbildern. Ein Zurücktreten von Gebäude-
teilen hingegen ist entlang der festgesetzten Baulinien unzulässig, um die 
angestrebte räumliche Wirkung nicht zu verwässern.  
 
Die zu den Gärten orientierten Baugrenzen dürfen ausnahmsweise mit ma-
ximal 3 m tiefen Gebäudevorsprüngen überschritten werden. Die Vorsprünge 
dürfen maximal 50 % der Gebäudebreite betragen und die Gebäudeecken 
sind auszusparen. Damit werden bauliche Erweiterungen in Richtung der 
Gärten ermöglicht und zugleich wird einer städtebaulich unerwünschten 
Massivität der Gebäude vorgebeugt. Beeinträchtigungen in Richtung der an-
grenzenden Nachbarn können mit dieser Festsetzung vermieden werden. 
Die Überschreitungsmöglichkeiten gelten nicht im Bereich angrenzender, 
festgesetzter Grünflächen, da innerhalb dieser bauliche Anlagen unzulässig 
bzw. stark eingeschränkt sind. Weiter gelten die Überschreitungsmöglichkei-
ten nicht in den Baugebieten WA 5 (Heinrich-Mack-Straße) und WA 6 (Prin-
zenweg), da dort keine villenartige Bebauung vorhanden ist und mit den 
Baugrenzen keine maximalen Gebäudetiefen von 17,50 m festgesetzt wer-
den.  
 
Textlich wird festgesetzt, dass an rechtmäßig errichteten Gebäuden außer-
halb der festgesetzten Bauflächen ausnahmsweise bis zu 1 m vortretende 
Gebäudeteile, wie z. B. Balkone, Wintergärten oder Erker angebracht werden 
dürfen. Der Gebäudebestand außerhalb überbaubarer Flächen hat zwar Be-
standsschutz. Sanierungsmaßnahmen, die über den Bestandsschutz hin-
ausgehen oder die vorhandene Kubatur des Gebäudes verändern, sind aber 
unzulässig. Diese Festsetzung ermöglicht somit Wohnwerterhöhungen am 
außerhalb der überbaubaren Flächen gelegenen Gebäudebestand, ohne 
damit die anderen Festsetzungen, die dem Schutz der Gärten dienen, zu 
konterkarieren. 
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5.5 Nicht überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 
 
Der ruhende Verkehr ist weitestgehend innerhalb der überbaubaren Flächen 
unterzubringen, vgl. Pkt. 5.6. Einzig nicht überdachte Stellplätze, Nebenanla-
gen und Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zuläs-
sig. Um die Bereiche der nicht überbaubaren Flächen (in der Planzeichnung 
hellgrün dargestellt) nicht in einer Weise zu versiegeln, die den eingangs ge-
nannten Planungszielen zuwiderläuft, sollen die Grundflächen von Stellplät-
zen und Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO die zulässigen 
Grundflächen von 342 m² nur bis zu 40 vom Hundert überschreiten dürfen. 
Das heißt, dass im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu-
sätzlich zu den 342 m² noch ca. 137 m² Fläche für z.B. vier Stellplätze mit 
der dazugehörigen Zu- und Abfahrt und evtl. noch Fläche für ein Nebenge-
bäude oder eine Terrasse möglich ist. Eine darüberhinausgehende Versiege-
lung ist nicht beabsichtigt. Diese Festsetzung soll nicht für Tiefgaragen gel-
ten. Tiefgaragen dürfen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO die zulässigen Grund-
flächen bis zu 50 vom Hundert überschreiten (171 m²), da der ruhende Ver-
kehr vorzugsweise in Tiefgaragen unterzubringen ist. Sie haben in dem Fall 
die unter Pkt. 5.6 beschriebenen Auflagen zu erfüllen. 
 
Im Bereich der ehemaligen, 1944 zerstörten Torhäuser werden in Anlehnung 
an die Grundrisse der Originale überbaubare Flächen festgesetzt. Sie liegen 
innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen und ragen in die öffent-
liche Verkehrsfläche. Ziel der Festsetzung ist es, die Torsituation im Bereich 
des Wilhelmitorwalls im Sinne der klassizistisch geprägten Grundidee Peter 
Joseph Krahes wieder betonen und erlebbar machen zu können. 
 
Im gesamten Planungsgebiet wird, mit Ausnahme des Baugebiets am Prin-
zenweg (WA 6), eine offene Bauweise festgesetzt. Dies entspricht dem Cha-
rakter der vorhandenen Bebauung.  
 
Entlang der zentralen Achse innerhalb des Planungsgebiets (Petritorwall, 
Hohetorwal, Wilhelmitorwall) werden, der villenartigen Bebauung entspre-
chend, ergänzend zur Festsetzung der offenen Bauweise Einzelhäuser fest-
gesetzt.  
 
In dem zur Celler Straße orientierten Verdichtungsraum (MI 1, WA 1, WA 2) 
sowie entlang der Pawelstraße (WA 4) und der Straße Am Hohen Tore (MI 3) 
sind Einzel-und Doppelhäuser zulässig.  
In diesen Bereichen, die teilweise auch zwei-und dreigeschossig festgesetzt 
sind, geht die Villenbebauung in den gründerzeitlich geprägten Geschoss-
wohnungsbau über. Um Neubauten in die auch für andere gründerzeitlich 
geprägte Wohngebiete Braunschweigs typische, vorhandene Struktur einfü-
gen zu können, dürfen die Gebäude im Bereich der Einzel-und Doppelhaus-
bebauung im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 3 Niedersächsischer Bauordnung 
(NBauO) mit verringerten seitlichen Abständen zu den Grundstücksgrenzen 
errichtet werden. Dies bedeutet, dass die gemäß § 7 NBauO festgesetzten 
Abstände zwischen den Gebäuden unterschritten werden können. Damit sind 
seitliche Abstände von nur 6 m zwischen den einzelnen Gebäuden möglich. 
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5.6 
 
Stellplätze und Garagen 


Um die störenden Wirkungen des ruhenden Verkehrs in diesem stadträum-
lich und stadthistorisch so herausragenden Bereich minimieren zu können, 
sind Garagen, offene Garagen (Carports) und überdachte Stellplätze nur in-
nerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Darüber hinaus sind sie aus 
dem vorgenannten Grund nur in Mindestabständen von 3 m zu den Straßen 
und von 1m zu sonstigen öffentlichen Flächen zulässig.  
 
Tiefgaragen und nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb überbau-
barer Flächen zulässig, wenn die Tiefgaragen eine vegetationsfähige Über-
deckung aufweisen, mit der Geländeoberfläche niveaugleich abschließen 
und begrünt werden (vgl. auch Ausführungen unter Pkt.5.5). Tiefgaragen dür-
fen, wenn sie die vorgenannten Bedingungen erfüllen, ausnahmsweise auch 
in den festgesetzten Vorgärten liegen. Dies entspricht dem übergeordneten 
Planungsziel Einstellplätze vorzugsweise in Tiefgaragen unterzubringen.  
Innerhalb der festgesetzten Grünflächen sind Stellplätze und Garagen unzu-
lässig, um die bestehenden Grün- und Freiraumstrukturen zu schützen. 
Weiterhin wird, um den Versiegelungsgrad zu minimieren und insbesondere 
um die festgesetzten Vorgärten in ihrer Wirkung zu stärken, pro Grundstück 
nur eine Zu- und Ausfahrt mit einer Gesamtbreite von max. 3 m zugelassen. 


 
5.7 


 
Nebenanlagen  


Nebenanlagen, wie z.B. Gartengerätehäuser oder Terrassen sind außerhalb 
der überbaubaren Flächen, im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO zulässig. Im 
Bereich der festgesetzten privaten Grünflächen sind sie hingegen stark reg-
lementiert, um die Grün- und Freiraumstrukturen zu schützen und struktur-
verändernde Verdichtungen zu vermeiden. Sie sind mit Ausnahme von Ein-
friedungen im Bereich der festgesetzten Vorgärten unzulässig, um diese in 
ihrer Wirkung für den öffentlichen Straßenraum nicht zu beeinträchtigen.  
 
Bootshäuser und Stege sollen, vorbehaltlich notwendiger wasserrechtlicher 
Genehmigungen, in privaten Grünflächen mit einer Mindestgröße von 500 m² 
bzw. ab einer Uferlänge von mind. 20 m auf den Grundstücken an der 
Okerumflut zulässig sein. Damit wird man dem veränderten Freizeitverhalten 
gerecht. Auch diese Einrichtungen sind in ihrer Größe beschränkt, um nega-
tiven Beeinträchtigungen der öffentlich zugänglichen Okerumflutgräben vor-
zubeugen.  
 


5.8 Öffentliche Verkehrsflächen


Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen entsprechen dem Bestand 
vorhandener Straßen und Wege im Planungsgebiet. Lediglich für den Fuß-
verkehr werden entlang der Oker öffentliche Verkehrsflächen neu festge-
setzt. Sie folgen dem übergeordneten Planungsziel, die öffentliche Wahr-
nehmung und Erlebbarkeit der Oker zu stärken und das öffentliche Wegenetz 
entlang der Umflutgräben mit entsprechenden Vernetzungen in die umlie-
genden Quartiere auszubauen.  


 
 


 







- 29 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


5.8.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
 


  Das innerstädtische Quartier ist hervorragend an den Öffentlichen Personen-
nahverkehr angebunden. Entlang der Celler Straße und der Frankfurter Stra-
ße verkehren Straßenbahnen sowie mehrere Buslinien. Im Planungsgebiet 
selbst verlaufen mehrere Buslinien, die das Quartier sowohl mit der Innen-
stadt als auch mit den Wohngebieten im westlichen Ringgebiet verbinden. 
Sie verlaufen entlang der Straßen Am Hohen Tore/ Sonnenstraße sowie ent-
lang des Gieselerwalls. 
 


5.8.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 
 


  Das Planungsgebiet ist über die vorhandenen Haupterschließungsstraßen an 
das übergeordnete Straßennetz angebunden. Der Bau weiterer Erschlie-
ßungsstraßen wird mit dem Plan nicht vorbereitet. Ein Rückbau des 
Gieselerwalls mit dem entsprechenden Rückbau der Einmündung des 
Gieselerwalls in den Wilhelmitorwall ist langfristig vorgesehen.  
 


5.8.3 Fuß- und Radverkehr 
 
Durch das Planungsgebiet verlaufen zwei für die Gesamtstadt bedeutende 
Fuß-und Radwegeverbindungen, die die westlich der Okerumflut gelegenen 
Stadtgebiete mit der Innenstadt verbinden. Es handelt sich zum einen um 
den durch die historische Parkanlage am Hohetorwall führenden Fuß-und 
Radweg, der in östlicher Richtung an die Eulenspiegeltwete und an die jen-
seits der Güldenstraße gelegenen Tweten anbindet. Zum anderen handelt es 
sich um den Weg, der die Sophienstraße mit dem Prinzenweg verbindet und 
ebenfalls über die Güldenstraße weiter in Richtung Innenstadt führt. Beide 
Verbindungen werden als öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestim-
mung Fuß-und Radweg festgesetzt.  
 
Darüber hinaus werden mit dem Bebauungsplan zwei künftige Fußwege ent-
lang der Oker planungsrechtlich gesichert, die vor allem die westlich der 
Oker gelegenen Wohnquartiere besser an die Grünflächen des Wallrings an-
binden.  
Zum einen ist es die Fußwegeverbindung, die den langfristig geplanten Ring-
schluss entlang der Oker ergänzen soll. Dieser Fußweg schließt im Süden an 
den geplanten Fußweg im Bereich des ehemaligen „Buchler-Geländes“ an 
der Cammannstraße an und im Norden an das Wihelmitorufer. Der Weg führt 
über das Gelände der ehemaligen „Wichman-Hallen“. Die Festsetzung er-
möglicht eine Realisierung des Weges an Land oder als Pontonsteg über das 
Wasser mit begleitendem, öffentlichem Grün. 
Zum anderen wird eine Fußwegeverbindung nördlich des bestehenden 
Kinderspielpatzes am Hohetorwall festgesetzt. Der Fußweg soll die geplante 
Wegeführung am westlichen Ufer des Umflutgrabens, im Bereich der jetzigen 
Holwedeklinik, mit dem Wegesystem auf der östlichen Seite der Oker verbin-
den. Der Weg ermöglicht eine kurze fußläufige Verbindung der Bereiche 
Thomaestraße /Freisestraße mit den öffentlichen Grünflächen am Wallring. 
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5.9 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft


5.9.1 Grünordnung  


 
 


 
Die grünordnerischen Festsetzungen wurden aus dem Gesamtkonzept ent-
wickelt. Die übergeordneten Planungsziele sind unter Punkt 3 der Begrün-
dung genannt. Sie lauten wie folgt: 
 


1. Die den Wallring prägenden Grün- und Freiraumstrukturen sind sowohl 
auf öffentlichen als auch auf privaten Flächen zu erhalten, weiterzuentwi-
ckeln und dauerhaft zu sichern.  
 


2. Die öffentlichen Parkanlagen sind in ihrer historischen Ausprägung zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. 
 


3.   Der Wallring ist als öffentlicher, innerstädtischer Erholungsraum mit be-
sonderer Bedeutung für die stadtgeschichtliche Identifikation zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Um die öffentliche Wahrnehmung und 
Erlebbarkeit der Okerumflut zu stärken, ist das öffentliche Wegenetz ent-
lang der Umflutgräben (Okerweg/Via Corona*) mit entsprechenden Ver-
netzungen in die umliegenden Quartiere auszubauen. Am Wasser sind 
attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten (z.B. Stege, Bänke) für die Öffentlich-
keit zu schaffen. 
*Via Corona – Projekt im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung Braunschweigs. In dem Zu-
sammenhang ist die Idee des fußläufigen Ringschlusses um die Oker entstanden und konzeptionell erarbeitet 
worden. 


 
4. Negative Umweltentwicklungen oder Eingriffe sind zu vermeiden, um den 


Wallring in seinen Funktionen für den Naturhaushalt, insbesondere im 
Hinblick auf seine klimaökologische Funktion zu erhalten und zu stärken 


 
Im Umweltbericht werden grünordnerische und naturschutzfachliche Belange 
für den Bebauungsplan unter Berücksichtigung übergeordneter fachlicher 
Zielstellungen (vgl. Pkt. 4.3) untersucht. Der Schutz der Gartenbereiche 
durch die Festsetzung privater Grünflächen und der am historischen Bestand 
orientierte Zuschnitt der überbaubaren Flächen, der Erhalt und Schutz des 
prägenden Großgrüns sowie die Sicherung begrünter Vorgartenzonen in 
ausgewählten Straßenzügen bilden die Voraussetzungen für den strukturel-
len Schutz der derzeitigen Grün- und Freiraumausprägungen.  


 


 
Private Grünflächen 


Die Festsetzung von privaten Grünflächen „Vorgarten“ beschränkt sich auf 
die Bereiche, wo Vorgärten auch im derzeitigen Bestand prägend sind, wie 
am Petritorwall, am Hohetorwall oder am Gieselerwall. Sie werden, ebenfalls 
orientiert am Bestand, in einer Tiefe von 3,50 m bzw. 3 m festgesetzt. Es be-
steht ein allgemeines Begrünungsgebot, das Raum für individuelle gärtneri-
sche Gestaltung lässt. Dieses wird ergänzt durch Regelungen zur Ausbildung 
von Einfriedungen, die das Gestaltbild bzw. die Gestaltwirksamkeit eines 
Vorgartens maßgeblich prägen (s. Pkt. 5.11.10). Unterbrechungen der Vor-
gärten (z. B. für Grundstückszufahrten und -zugänge) sowie die Unterbauung 
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mit Tiefgaragen sind in ihrer Zulässigkeit reglementiert. Sonstige Nebenanla-
gen, z. B. Restmüll- und Wertstoffbehälter, sind in den Vorgärten unzulässig. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die gärtnerische Gestaltung vornehm-
lich das Bild prägt und darüber den Promenadencharakter der Straßenzüge 
unterstützt.  
 
Für die rückwärtigen privaten Grünflächen (Garten) wird unter Bezug auf den 
Charakter der Freiraumausprägungen im Wallringgebiet das Gestaltbild 
„parkartige, von Gehölzen überstellte Flächen“ formuliert. Maßgeblich für 
dieses Bild sind die Gehölzbestände. Um den in diesen Bereichen prägen-
den Großgrünbestand zu erhalten und zu stärken, wird die Festsetzung um 
ein Anpflanz-und Erhaltungsgebot ergänzt. 


 


 


Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 


Die im Rahmen der Kartierung erfassten Einzelbäume (vgl. Umweltbericht 
Pkt. 4.5.2) sind aufgrund ihrer maßgeblichen Bedeutung für Ortsbild und 
Freiraumqualität des Wallringgebietes sowie wegen ihrer vielfältigen stadt-
ökologischen Bedeutung zum Erhalt festgesetzt worden. Herausragende 
Einzelexemplare (Bäume der Kategorie I) sind dabei mit einem strengeren 
Schutz belegt worden. Sie sind bis zu ihrem natürlichen Absterben zu erhal-
ten. Maßnahmen, die ihren Bestand gefährden könnten, sind daher im um 
5 m erweiterten Kronenbereich nicht zulässig. Bäume der Kategorie II sind 
ebenfalls grundsätzlich zu erhalten. Bei Baumstandorten im Bereich der 
überbaubaren Grundstücksflächen ist jedoch eine vorzeitige Fällung zuläs-
sig, wenn in einem Baugenehmigungs- oder -anzeigeverfahren dargelegt 
wird, dass der Baumstandort für die Errichtung einer dort zulässigen bauli-
chen Anlage beansprucht werden soll.  
 
Darüber hinaus sind in den privaten Grünflächen, die zugleich als Fläche mit  
Pflanzbindung festgesetzt sind, auch ohne zeichnerische Einzeldarstellung 
all diejenigen Bäume zu erhalten, die die Kriterien erfüllen, die der Einzeler-
fassung auf den ausgewählten Grundstücksteilen zu Grunde lagen. 
 
Ein Nachpflanzgebot besteht bei natürlichem Absterben der zu erhaltenden 
Bäume nicht, solange die für die Zukunft definierte Mindestausstattung der 
Flächen mit Gehölzen weiterhin erfüllt ist (s. Anpflanzungsfestsetzungen). 
 


 
Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 


Die Festsetzungen zum Baumerhalt werden durch Anpflanzungsfestsetzun-
gen ergänzt. Diese sollen sicherstellen, dass das Bild des Wallrings dauer-
haft von der Gehölzausstattung der Grundstücksflächen geprägt wird und ein 
ausreichender Großgrünbestand als Lebensraum für die festgestellte Tierar-
tenvielfalt wie auch für andere ökologische Funktionen dauerhaft zur Verfü-
gung steht. Die Festsetzungen zielen daher zum einen auf Neuanpflanzun-
gen in Bereichen ab, in denen im Bestand ein geeigneter Gehölzbesatz fehlt, 
und zum anderen auf Nachpflanzungen, wenn durch das Absterben von Be-
standsbäumen die dauerhaft angestrebte Gehölzausstattung auf den Grund-
stücken nicht mehr erreicht wird.  
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Die quantitativen Anforderungen an die Ausstattung der Flächen mit Gehöl-
zen sind differenziert für die Baugebietsflächen und die Flächen zum An-
pflanzen im Bereich privater Grünflächen festgelegt. Vorhandene Bäume und 
Sträucher auf den Flächen, die den Anforderungen dieser Festsetzungen 
entsprechen, sind darauf anrechenbar.  
 
Ein gesondertes Gestaltungserfordernis erzeugen Stellplatzanlagen, wenn 
sie vier oder mehr Stellplätze umfassen. Um diese Stellplatzanlagen gestal-
terisch in die Quartiere am Wallring einzubinden, sind sie mit Baumpflanzun-
gen zu versehen, die zusätzlich zu der sonstigen Gehölzausstattung auf den 
Grundstücken nachzuweisen sind. Die Anforderungen an Größe und Über-
fahrschutz der Baumscheiben sind für einen dauerhaften Bestand und die 
Entwicklung der Bäume maßgeblich. Zudem unterstützen die begrünten 
Baumscheiben deren gestalterische Wirkung.   
 
Die für die Anpflanzungen festgesetzten Pflanzqualitäten stellen einen Kom-
promiss zwischen zeitnaher Erreichung der gewünschten Wirkung und guter 
Anwuchsgarantie dar. 
 


 
Öffentliche Grünflächen 


Das Gebiet wird durch öffentliche Grünflächen am Hohetorwall und am Gie-
selerwall gegliedert. Die Parkanlage am Hohetorwall entspricht der ursprüng-
lichen Wallringplanung von Krahe und steht daher unter Denkmalschutz. In 
beiden öffentlichen Grünflächen sind Kinderspielplätze integriert. Sämtliche 
öffentliche Grünflächen sind als solche festgesetzt und als Parkanlage bzw. 
Teilbereiche auch für die o. g. Kinderspielplätze zweckbestimmt. Darüber 
hinaus gehende, konkretisierende Festsetzungen zu den öffentlichen Grün-
flächen werden nicht getroffen, da diese durch die Bestandssituation in Ver-
bindung auch mit dem Denkmalschutz in ihrem Gestaltbild und ihrer Funktion 
hinreichend festgelegt sind. Zusätzlich zu den genannten größeren Parkan-
lagen werden kleinere Flächen nördlich und südlich der Sonnenstraße sowie 
das Beginekenworth am Prinzenweg als öffentliche Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. Diese Festsetzungen erfolgen mit 
dem Ziel, die Flächen in ihrer Bedeutung für die Erlebbarkeit der Stadtge-
schichte zu sichern und weiter zu entwickeln (Querungspunkt des Neustadt-
mühlengrabens als historischem Stadtgraben an der Sonnenstraße, Stadt-
mauer am Beginekenworth).   
 
Um die öffentliche Wahrnehmung und Erlebbarkeit der Okerumflut als Frei-
raum und stadtgeschichtliches Zeugnis zu stärken, trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Ergänzung des öffentlichen Fußwegeangebotes. Dabei 
geht es insbesondere um die planungsrechtliche Sicherung eines weiteren 
Wegeabschnitts für den langfristig geplanten, fußläufigen Ringschluss ent-
lang der Umflutgräben (vgl. Pkt. 5.8.3). 
 
Für die prägenden Wallringstraßen Petritorwall, Am Hohen Tore, Wilhelmi-
torwall und Gieselerwall wird das Gestaltbild eines beidseitig von Bäumen 
begleiteten, alleeartigen Straßenraumes für die Zukunft festgeschrieben. 
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Dies entspricht dem übergeordneten Planungsziel, den Promenadencharak-
ter der Wallstraßen zu erhalten. 


 
5.9.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 


und Landschaft  
 


Als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft wird eine Fläche südlich der Sonnenstraße 
über dem zzt. verrohrten Neustadtmühlengraben festgesetzt. In diesem Be-
reich soll der denkmalgeschützte Neustadtmühlengraben wieder offen ge-
führt werden. Eine gewässerbegleitende öffentliche Fußwegeverbindung soll 
möglich sein, um das mittelalterliche Grabensystem zumindest in einem klei-
nen Teil wieder der Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar zu machen. Der 
Bereich bindet im Norden an die unter Pkt. 5.9.1 erwähnte öffentliche Grün-
fläche an der Sonnenstraße. Im Süden grenzt die Neubebauung der Echtern-
straße an.  
 
Da der Bebauungsplan IN 215 kein Ausgleichserfordernis auslöst (vgl. Um-
weltbericht Pkt. 4.6), sind diese Maßnahmen dem Bebauungsplan und den 
danach zulässigen Vorhaben nicht zugeordnet. D. h. aus dem Bebauungs-
plan IN 215 ergibt sich nicht die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Maß-
nahmen. Die Flächen und Maßnahmen könnten insofern einem Eingriffsvor-
haben außerhalb des Bebauungsplanes zugeordnet und darüber realisiert 
werden.   


 
5.10 


 
Soziale und technische Infrastruktur 


 Da der Bebauungsplan keine Neubebauung größeren Umfangs vorbereitet, 
fallen Infrastrukturmaßnahmen nicht an.  


 Die überörtliche 110 KV-Leitung (vgl. Pkt. 2.1, 2.2) sowie eine Gashoch-
druckleitung DN 300 verlaufen im öffentlichen Straßenraum und sind daher 
nicht gesondert festzusetzen. Am Prinzenweg existiert eine Trafostation, die 
ebenfalls innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche liegt. 


 
5.11 
 


Gestaltungsvorschriften 


5.11.1 Geltungsbereich und Anlass 
 


 Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Planungsgebiet, mit Ausnahme 
der Bereiche an der Heinrich-Mack-Straße (WA 5) und entlang des Prinzen-
wegs (WA 6).  


 Der Bereich der Heinrich-Mack-Straße ist aufgrund seiner Entstehungszeit 
nicht durch eine villenartige Bebauung geprägt. Es handelt sich um einen 
rückwärtigen Bereich der nicht im Blickpunkt der öffentlichen Wahrnehmung 
steht. Die Bebauung entlang des Prinzenweges ist mittelalterlich geprägt. Es 
handelt sich um Fachwerkbauten, die räumlich eher dem Michaelisviertel zu-
zuordnen sind, als dem Wallring. 


 
 Mit Hilfe der Gestaltungsvorschriften soll, zusätzlich zu den städtebaurechtli-


chen Festsetzungen, eine der Bedeutung des gesamten Wallrings entspre-
chende Gestaltung erreicht werden.  
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Um der historischen Bedeutung des Wallringbereichs für die gesamte Stadt 
Braunschweig und der in vielen Teilen noch wahrnehmbaren Bebauung aus 
der früheren Zeit gerecht zu werden, sollen sich neu hinzutretende Gebäude 
in einen Rahmen von gestalterischen Anforderungen einfügen. So kann si-
chergestellt werden, dass sich unter Wahrung der historischen Bezüge eine 
an heutigen Erfordernissen ausgerichtete Bebauung entwickeln kann. Leit-
gedanke der Gestaltungsvorschriften ist dabei, die typischen historischen 
Elemente des gesamten Wallrings in seiner Erscheinung für den öffentlichen 
Raum und in der Ausprägung seiner stilbildenden Bauten für alle Teilberei-
che aufzugreifen bzw. fortzuentwickeln und ein einheitliches, an historischen 
Vorbildern orientiertes Erscheinungsbild zu sichern. Die besondere Situation 
mit einem hohen Grünflächenanteil und der Lage an der Okerumflut bedingt 
Gestaltungsvorschriften auch zu den rückwärtigen Grundstücksteilen. 


 
Die Gestaltungsvorschriften sollen durch ein Handbuch, das weiterführende 
Konkretisierungen dieser Festsetzungen und Beispiele für Neu- und Umbau-
ten enthält, ergänzt werden. Das Handbuch soll sich im Wesentlichen an po-
tentielle Bauherren und deren Architekten wenden. 
 


5.11.2 Gebäudestellung 
 
Entlang der zentralen Achse innerhalb des Planungsgebietes überwiegt be-
reits heute eine traufständige Bebauung. Vielfach sind bei den klassizisti-
schen Villen die Dachaufbauten sehr niedrig ausgeprägt, sodass sich eine 
klassische Differenzierung zwischen trauf- und giebelständiger Bebauung 
nicht stringent anbietet. Allerdings sind neben den klassizistischen Villen 
auch Gebäude mit Mansarddächern vorzufinden, die ebenfalls keine giebel-
ständigen Elemente aufweisen. Um den vorhandenen Mix nicht zusätzlich 
mit neuen, giebelständigen Bebauungen weiter zu verwässern, sind Neubau-
ten traufständig zu errichten. 
 


5.11.3   Fassaden und Fassadengliederung 
 
Es ist ein nachvollziehbares Element der Stadtentwicklung über alle städte-
baulichen Perioden, dass jede Epoche eine Vielzahl eigener Charakteristika 
entwickelt. Prägend, gerade für die klassizistischen Villen der Zeit zu Beginn 
des letzten Jahrhunderts sind Putzfassaden oder zum Teil auch Fassaden 
mit Sichtmauerwerk in hellen aber gedeckten Tönen, während sich heute ei-
ne Vielzahl anderer Materialien auch für die Fassadengestaltung anbieten. 


 
Um dennoch den Bezug auf die klassizistische Bebauung herzustellen, dür-
fen neue Gebäude nur mit einer geglätteten Putzfassade oder mit Sichtmau-
erwerk hergestellt werden. Glänzende Materialien mit Ausnahme von Glas 
sind nicht zulässig, um nicht durch einen zu starken Materialmix den prägen-
den Charakter der Bebauung zu verlieren.  
In ähnlicher Weise sind auch die Farbtöne für die Fassaden eingeschränkt, 
die unter Bezug auf historische Vorbilder mit den Farbtönen weiß, gelb, ocker 
oder grau einen ausreichenden Spielraum für die Einzelbauvorhaben belas-
sen. 
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Um gleichzeitig auch den Wünschen bzw. Anforderungen von Bewohnern 
nach Verhinderung der Einsichtnahme oder als Licht- oder Witterungsschutz 
gerecht zu werden, dürfen Verkleidungen an den Fassaden angebracht wer-
den. Eine Beschränkung auf maximal 40 % der Fassadenfläche sichert, dass 
die Materialität der Putzfassade weiterhin im Vordergrund steht. Imitatmateri-
alien sind nicht zulässig, da in der Regel die bestehenden Unterschiede in 
Qualität und Verarbeitung gegenüber Originalmaterial negativ auffallen. Die 
hohe Bedeutung, die dem Wallring sowohl gegenüber der zentralen Innen-
stadt als auch gegenüber sonstigen Wohngebieten der Stadt Braunschweig 
zukommt, rechtfertigt auch die zu erwartenden höheren Kosten für die Ver-
wendung von echten Materialien. 


 
Um den Charakter fortzuführen, den die Wallringbereiche durch den Besatz 
mit klassizistischen Villen ausstrahlen, soll eine Anzahl von verschiedenen 
Stilelementen auch bei Neubauten zur Anwendung kommen. Diese Elemente 
wirken neben den übrigen Festsetzungen vor allem auf den Gesamteindruck 
der Gebäude, ohne zugleich zu einer Überfrachtung zu führen. In unter-
schiedlicher Kombination von insgesamt sieben stilbildenden Elementen 
müssen neue Gebäude mindestens vier Elemente nachweisen. So verbleibt 
auch bei einem engen Gestaltungsrahmen ein ausreichender Spielraum für 
den einzelnen Bauherrn und die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkei-
ten sichern zugleich eine Vielfalt in der Bebauung. 


 
5.11.4 Fenster 


 
Ein typisches Gestaltungselement im Bereich der Wallringbebauung ist das 
stehende Fensterformat. Da im Rahmen von modernen Bauformen ein ho-
hes Gewicht auf die Größe der Fensteröffnungen gelegt wird, sollen diese 
nicht grundsätzlich reglementiert werden. Das stehende Fenster, bei dem die 
Fensterhöhe größer sein soll als die Fensterbreite, soll dennoch beibehalten 
werden. Auf die Vorgabe einer festen Fenstergröße wird allerdings verzich-
tet, sodass unter Einhaltung der o.g. Regel auch noch großformatigere Fens-
ter möglich sind. Soweit Öffnungen in Mezzaningeschossen oder im Keller-
bereich vorgesehen werden, sind diese von der Regel ausgenommen. 


 
Auf die zwingende Teilung der Fenster wird verzichtet, da dies nicht mehr der 
aktuellen Entwicklung im Fensterbau entspricht. Vielfach besteht allerdings 
auch bei den Bauherren der Wunsch, Fenstergliederungen einzuplanen. 
Werden Fenstergliederungen vorgesehen, sind sie dann allerdings glastei-
lend auszuführen. Die Verwendung von Imitaten bzw. die Verwendung nur 
aufgesetzter Gliederungselemente sind in der Regel leicht erkennbar und 
führen dann zu gestalterischen Defiziten, die in diesem hochwertigen Wohn-
gebiet vermieden werden sollen. 


 
Dachflächenfenster sind untypisch für die klassizistische Bebauung. Im Sinne 
einer Orientierung an der historischen Bebauung werden sie daher ausge-
schlossen, soweit die Dachneigung 30° übersteigt, da sie dann auch in den 
öffentlichen Straßenraum hineinwirken können. Um einer negativen Fernwir-
kung zu begegnen, sind auch bei flacher geneigten Dächern übereinander-
liegende Dachflächenfenster unzulässig. 
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5.11.5 Balkone und Terrassen 
 
Balkone und Terrassen sollen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
hin nicht zugelassen werden. Sie entsprechen nicht der historischen Bebau-
ung, die solche baulichen Elemente in der Regel in Richtung der Gärten ori-
entiert. Da mittlerweile im Regelfall mehrere Wohneinheiten innerhalb eines 
Gebäudes untergebracht werden und eine angemessene Außensitzgelegen-
heit die Wohnqualität deutlich hebt, sollen solche Anlagen nicht völlig ausge-
schlossen werden. Mit den übrigen drei Fassadenseiten der Gebäude ver-
bleiben jedoch ausreichende gestalterische Möglichkeiten, um auch bei meh-
reren Wohneinheiten auf einer Ebene jeweils geeignete Außensitzgelegen-
heiten anbieten zu können. 
Zu den öffentlichen Verkehrsflächen sollen Austritte möglich sein. Sie werden 
jedoch eng reglementiert, um nicht den prägenden Eindruck der Fassade 
insgesamt zu verwässern. Es sind daher nur Austritte bis zu einer Tiefe von 
0,6 m zulässig, wenn Sie in Verbindung mit bodentiefen Fenstern erstellt 
werden. Die geringe Tiefe ermöglicht im Grundsatz das Heraustreten, gleich-
zeitig sichert der geringe Anbau, dass die Fassaden auch in der Draufsicht 
und in der schrägen Ansicht als Fassaden wahrnehmbar bleiben. 


 
5.11.6   Dächer und Dachaufbauten 
 


Dächer sind ein herausragendes Gestaltungselement eines Baugebietes. 
Form, Farbe und das Volumen der Dächer prägen das Gesamtbild eines 
Stadtteiles. Die Straßen-und Freiräume werden durch das Aussehen der Dä-
cher stark beeinflusst.  
Damit sich Neubauten und Gebäudeerweiterungen der vorhandenen, histo-
risch geprägten Bebauung anpassen und die denkmalgeschützten ehemali-
gen Promenaden nicht in ihrer Gestaltwirkung beeinträchtigt werden, werden 
Festsetzungen zur Gestaltung der Dächer getroffen.   
 
Im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung sind nur symmetrische Dächer 
mit einer Dachneigung von mindestens 18° und maximal 40° zulässig. Damit 
sind Gebäude mit Flach- oder Pultdächern ausgeschlossen, da sie sich nicht 
in das Bild der den Wallring bestimmenden, historischen Bebauung einfügen. 
Hingegen sind flachgeneigte Dächer in Verbindung mit hochgezogenen Atti-
ken durchaus ein Kennzeichen klassizistisch geprägter Gebäude. Derartige 
Dachformen sind daher auch zulässig. Sehr steile Dachneigungen (größer 
als 40°) sollen ausgeschlossen werden, da sie sich nicht in das architekt o-
nisch vorherrschende Bild am Wallring einfügen. Aufgrund der festgesetzten 
zwingenden Zweigeschossigkeit, kann die maximale Dachneigung in der Re-
gel nur dann ausgeschöpft werde, wenn das zweite Vollgeschoss im Dach-
raum liegt. 


Die Festsetzungen zur Materialität entsprechen der historischen Bautradition. 
Es sind nur Dacheindeckungen mit gebrannten, naturroten Tonziegeln sowie 
Blecheindeckungen zulässig. Engobierte Dachziegel, das heißt Dachziegel 
mit einer dauerhaft glänzenden Farbschicht, sind ebenfalls unzulässig. Aus-
geschlossen werden dadurch die neuerdings sich auf dem Markt befindlichen 
Farben wie hell- und dunkelblau, grün oder gelb etc. Ausgeschlossen werden 
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ebenfalls glasierte und glänzende Dachpfannen, die auf Grund ihrer starken 
Leuchtkraft das Siedlungsbild zu stark dominieren würden. 


 Dachterrassen und Dacheinschnitte sind untypisch für die klassizistische Be-
bauung. Im Sinne einer Orientierung an der historischen Bebauung werden 
sie daher zum öffentlichen Straßenraum hin ausgeschlossen. Um den Anfor-
derungen an das gehobene Wohnen gerecht werden zu können, sind Dach-
terrassen und Dacheinschnitte aber auf den übrigen Gebäudeseiten zulässig. 


 
 Durch den Ausbau von Dächern und die damit verbundene, notwendige Be-


lichtung ist ebenfalls die Gefahr der Verunstaltung gegeben. Um einen har-
monischen Eindruck der Dachflächen vermitteln zu können, wurden Festset-
zungen zur Größe und zur Anordnung der Dachaufbauten (Gauben und 
Zwerchhäuser) getroffen. Durch Beschränkungen der Dachgauben auf eine 
gewisse maximale Breite soll im Wesentlichen sichergestellt werden, dass 
die Dachfläche gegenüber diesen Ausbauten dominant bleibt.   


 
5.11.7   Hauseingänge 
 


In Anlehnung an historische Vorbilder sollen zu den öffentlichen Verkehrsflä-
chen angeordnete Hauseingänge unzulässig sein. Damit wird die seitliche 
bzw. rückwärtige, zum Garten hin orientierte Lage der Hauseingänge im Be-
bauungsplan festgesetzt. Ziel dieser Festsetzung ist es, den Promenaden-
charakter der Wallringstraßen hervorzuheben. Die Vorgärten bleiben im Zu-
sammenhang mit dieser Festsetzung ungeteilt und werden nicht durch die 
Anlage von Wertstoff-und Restmüllcontainern oder Fahrradabstellanlagen in 
ihrer Wirkung eingeschränkt. 
Bei den hohen Sockeln, die durch die historische Bebauung vorgegeben 
werden und die auch gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans in der 
Form wieder initiiert werden, sind außenliegende Treppenanlagen oft die 
Folge. Die störende Wirkung von in den Vorgärten liegenden Treppenanla-
gen kann mit dieser Festsetzung ausgeschlossen werden.  


 
5.11.8   Markisen 
 


Für das Gebiet soll auch zukünftig die klassische Lochfassade mit stehenden 
Fensterformaten prägend sein. Um nicht durch die Verwendung neuer Mate-
rialien oder großformatiger Anbauten diesen Charakter zu zerstören, dürfen 
anzubringende Markisen sich nicht über mehrere Fenster erstrecken und 
damit das angestrebte stehende Format konterkarieren. Markisen sollen in 
ihrer ursprünglichen Funktion an den Gebäuden wahrnehmbar sein, daher 
sind feststehende Markisen unzulässig. 


 
5.11.9   Garagen und Nebenanlagen 


Garagen und Nebenanlagen wie Abstellräume, Gartenhäuschen etc., die von  
öffentlichen Flächen aus einsehbar sind,  dürfen nur in dem Material und in 
der Farbe der von außen sichtbaren Flächen der Außenwände des Hauptge-
bäudes ausgeführt werden. Zu den öffentlichen Grün-Wege-und Wasserflä-
chen sind sie auch in Holz zulässig. Darüber hinaus sind Stege und Boots-
häuser nur in Holz zulässig. 
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Hierdurch soll vermieden werden, dass durch die Verwendung weiterer Mate-
rialien ein zu großer „Materialmix“ entsteht, der die Gestaltwirkung der öffent-
lichen Räume beeinträchtigt. 


5.11.10 Einfriedungen, Sicht- und Windschutzanlagen 
 
Einfriedungen sind geeignet, mit ihrer Ausgestaltung erheblichen Einfluss auf 
das optische Erscheinungsbild des gesamten Straßenraumes zu nehmen. 
Gleichzeitig stellen Einfriedungen das Übergangselement zu den privaten 
Freiflächen der Grundstücke dar. Um den Promenadencharakter der Wall-
straßen zu stärken und zugleich auch die charakteristische Wirkung der Ge-
bäude zu entfalten, werden die Einfriedungen im Planungsgebiet einge-
schränkt.  
 
Mit den Festsetzungen kann verhindert werden, dass der Straßenraum durch 
hohe und blickdichte Einfriedungen, wie z. B. Mauern eingeengt wird.  
Vorherrschend ist der zur repräsentativen Architektur der Gebäude korres-
pondierende senkrechte Metallzaun mit einem Steinsockel. Mitunter sind 
auch Hecken mit einem Steinsockel als Einfriedung vorzufinden. Hecken 
werden aufgrund ihrer Blickdichte in ihrer maximalen Höhe so eingeschränkt, 
dass ein Hinüberblicken weiterhin möglich bleibt. Andere Einfriedungen dür-
fen höher sein, da sie in transparenter Form herzustellen sind. Die Festset-
zung von senkrechten Stäben und das Vorsehen eines Steinsockels ent-
sprechen der innerhalb des Gebietes vorherrschenden Bauart, die auch zu-
künftig den Übergang vom Straßenraum zum privaten Grundstück bestim-
men soll. 


 
Neben der Prägung durch die Straßenachsen von Wilhelmitorwall und 
Petritorwall ist das Planungsgebiet durch die großen Grünflächen und den 
vielfach gegebenen Anschluss der Grundstücke an die Okerumflut charakte-
risiert. Die Okerumflut stellt dabei ein bedeutendes stadtgeschichtliches Ele-
ment von Braunschweig dar. Sie wird zudem intensiv für den Freizeitsport 
auf dem Wasser oder als touristisches Potenzial genutzt. Die öffentliche 
Wahrnehmung der Gebäude und Grundstücke ist somit auch vom Wasser 
her gegeben. Die gestalterischen Festsetzungen müssen daher sowohl das 
Interesse an der Attraktivität öffentlich wahrnehmbarer Bereiche als auch das 
Interesse der Eigentümer und Nutzer an Privatheit berücksichtigen. 
Die Festsetzung von Hecken oder Drahtzäunen bei einer maximalen Höhen-
begrenzung entspricht vielfach der vorzufindenden Situation. Da die Gelän-
deoberkante der Grundstücke vom Wasser weg zunimmt, eröffnet sich zum 
einen ein Blick in die grüngeprägten Gartenbereiche, ohne zum anderen die 
Privatheit allzu sehr einzuschränken. 


 
Sicht- und Windschutzanlagen müssen einen Mindestabstand von den öf-
fentlichen Grün- oder Wasserflächen und von öffentlichen Wegen einhalten. 
Diese Anlagen sind geeignet, bei allzu massivem Einsatz die Blickbeziehun-
gen nachhaltig zu unterbrechen bzw. zu stören. Da sie nachvollziehbarer Teil 
der privaten Grundstücksnutzung sind, sollen sie nicht ausgeschlossen wer-
den. Um jedoch die starke Grünprägung des Gesamtgebietes nicht zu verlet-
zen, müssen solche Anlagen einen Mindestabstand von der Grundstücks-
grenze einhalten und die davorliegenden Flächen müssen begrünt werden. 







- 39 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


So kann ein auskömmlicher Kompromiss zwischen den unterschiedlichen öf-
fentlichen und privaten Belangen erzielt werden. 


 
5.11.11 Werbeanlagen 
 


Um das für den öffentlichen Raum wichtige Thema der Werbung qualitativ zu 
begleiten, werden Vorgaben für die Art und Anzahl der Werbeanlagen ge-
macht. Neben allgemeinen Anforderungen werden diese nach Anzahl und 
Ort sowie Größe und Ausführung behandelt. 


 
Innerhalb der festgesetzten allgemeinen Wohngebiete herrscht die Wohnnut-
zung vor. Allerdings zeigt die Entwicklung nicht nur der jüngeren Vergangen-
heit, dass die Wohnnutzung durch andere, auf Werbung angewiesene Nut-
zungen erweitert wird. Auch die zukünftig zulässigen freiberuflichen Nutzun-
gen haben das Recht auf angemessene Werbemöglichkeiten. Entsprechend 
den allgemeinen Zielen des Bebauungsplans haben sich die Werbeanlagen 
aber an den charakteristischen Elementen der Wallringbebauung zu messen. 


 
Fremdwerbung wird innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen. Das Ziel, 
die Kernbereiche des Plangebietes mit der Festsetzung von allgemeinen 
Wohngebieten vorwiegend der Wohnnutzung zur Verfügung zu stellen, wird 
durch Werbeanlagen, die keinen unmittelbaren räumlichen Bezug zum 
Standort haben, unterlaufen. Es besteht die Gefahr, dass Anlagen der 
Fremdwerbung keine oder wenig Sensibilität gegenüber der vorzufindenden 
villenartigen Struktur entwickeln und damit das erträgliche Erscheinungsbild 
sprengen. Solche Anlagen werden daher ausgeschlossen. 


 
Um den bestehenden und zukünftigen gewerblichen Nutzungen innerhalb 
des Gebietes eine ausreichende Werbemöglichkeit zu schaffen, ist je ge-
werblicher Nutzungseinheit eine Werbeanlage zulässig. Das Ambiente der 
Wallringbebauung ist schon heute auf die Wohnnutzung bzw. die wohnver-
trägliche gewerbliche Nutzung, vielfach als Ausübung freier Berufe, ausge-
richtet. Die in der Regel büro- oder praxisähnlich ausgeübten Nutzungen sind 
nicht auf Werbung angewiesen, die sich an Laufkundschaft richtet, Werbean-
lagen dienen eher der Orientierung im Gebiet. Daher sind Werbeanlagen in 
den allgemeinen Wohngebieten auch nur in einer geringen Größe zulässig. 
Da der Orientierungscharakter bei Werbeanlagen im Gebiet im Vordergrund 
steht, sollen sie auch nur im Eingangsbereich der Gebäude zulässig sein. 


 
Die Bereiche entlang der größeren Verkehrswege, in denen auch ein breite-
res Nutzungsspektrum zulässig ist, erhalten dagegen weitergehende Nut-
zungsmöglichkeiten. Hier dürfen Werbeanlagen auch in Form von Einzel-
buchstaben an den Fassaden angebracht werden, soweit die Buchstaben ei-
ne maximale Höhe nicht überschreiten. Insgesamt sind Werbeanlagen auf 
den Bereich bis zu einer Höhe von 3 m oberhalb des Geländes beschränkt, 
um solche Anlagen auf die typische Werbezone zu beschränken. Werbean-
lagen in großer Höhe entwickeln leicht eine ungewollte Fernwirkung, die an 
dieser Stelle nicht gewollt ist. 
Werbefahnen sowie bewegliche oder akustische Werbeanlagen sind geeig-
net, den vorwiegenden Wohncharakter des Planungsgebietes nachhaltig zu 
stören und sind daher unzulässig. 
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5.11.12 Technische An- und Aufbauten 
 
Um den Promenadencharakter der Wallringstraßen zu stärken, sollen an den 
privaten Gebäuden technische Anbauten möglichst vermieden werden (vgl. 
Pkt. 5.3.3). Antennen, Solarzellen oder Sonnenkollektoren sind daher unzu-
lässig, soweit sie in Richtung der öffentlichen Verkehrsflächen orientiert sind. 
Die Größe der Bebauungsmöglichkeiten sichert auch abseits der öffentlichen 
Verkehrsflächen ausreichende Anbaumöglichkeiten, sodass die Verwendung 
moderner Bauelemente insgesamt noch möglich ist. 


 
5.11.13 Ordnungswidrigkeiten 


 
 Auf den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit bei Zuwiderhandlung und die 


Bußgeldvorschrift wird ausdrücklich hingewiesen, um deutlich zu machen, 
dass besonderer Wert auf die Einhaltung dieser Gestaltungsvorschrift nicht 
nur bei Neubauten, sondern auch bei späteren baulichen Veränderungen 
und Unterhaltungsmaßnahmen gelegt wird, damit die städtebaulich-
gestalterische Ordnung auf Dauer gesichert werden kann. 
 


 
6 Gesamtabwägung  


 
Ziel des vorliegenden Bebauungsplans ist es, unter Berücksichtigung des  
IN 1 und der Wallringsatzung ein den heutigen Regelungserfordernissen ent-
sprechendes Planungsrecht zu schaffen, um gemeinsam mit den anderen 
Wallring-Bebauungsplänen den Charakter des Braunschweiger Wallrings zu 
erhalten. Mit den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans soll si-
chergestellt werden, dass sich Ergänzungen der vorhandenen Bausubstanz 
sowie Neubauten in das Bild der historischen Bebauung einfügen und damit 
unerwünschten Fehlentwicklungen vorgebeugt wird.  
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die im Gesamtkonzept für den 
Wallring erarbeiteten Planungsziele für den Bereich des Westlichen Wallrings 
planungsrechtlich gesichert. 
Gegenüber dem bisherigen Planungsrecht ergeben sich mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan folgende Vorteile: 
 


1. Die Art und das Maß der baulichen Nutzung werden eindeutig gere-
gelt. Es werden einheitliche, an der vorhandenen villenartigen Bebau-
ung orientierte Gebäudekubaturen festgesetzt. 
Hinterliegerbebauungen werden ausgeschlossen und die mit der Vil-
lenbebauung korrespondierenden großen Gärten werden vor weiteren 
Versiegelungen geschützt. 
 


2. Es werden Festsetzungen zum Schutz und zur weiteren Entwicklung 
der ehemaligen Promenaden getroffen, indem Vorgärten festgesetzt, 
Festsetzungen zum ruhenden Verkehr, zur Gestaltung der Einfriedun-
gen und zu Werbeanlagen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung der 
begleitenden Baumstandorte getroffen werden. 
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3. Es wird eine einheitliche, an historischen Vorbildern orientierte Gestal-
tung der Bebauung und der öffentlichen Räume gesichert. Es wird si-
chergestellt, dass sich Neu- und Umbauten in das vorhandene Orts-
bild einfügen und es kann Fehlentwicklungen vorgebeugt werden. 


 
4. Die Grün- und Freiraumstrukturen werden geschützt und weiterentwi-


ckelt. Negativen Auswirkungen auf das Vorhandensein geschützter 
Tierarten kann damit vorgebeugt werden. 


 
5. Darüber hinaus werden mit dem Bebauungsplan zwei künftige Fuß-


wege entlang der Oker planungsrechtlich gesichert, die vor allem die 
westlich der Oker gelegenen Wohnquartiere besser an die Grünflä-
chen des Wallrings anbinden. Die öffentliche Wahrnehmung und 
Erlebbarkeit der Okerumflut kann gestärkt werden. 
 


 
Der Wallring erfüllt aufgrund seines besonderen Charakters und seiner Lage 
alle Voraussetzungen für gehobenes, innenstadtnahes Wohnen, so dass ne-
ben dem hohen öffentlichen Interesse am Wallring auch ein hohes privates 
Interesse in diesem Bereich existiert. Bei der Planung konnten beide Interes-
sengruppen in Einklang gebracht werden, so dass die stadtgestalterisch 
hochwertige Erholungszone zusammen mit der reizvollen Ausstrahlung eines 
gehobenen Wohnmilieus keinen Schaden nimmt. 
 
Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Ins-
besondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Anforderungen an das im Quartier vorherrschende ge-
hobene Wohnen, das öffentliche Interesse an der Wahrung des für die ge-
samte Stadt Braunschweig bedeutenden Gebiets sowie die Belange des 
Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewogen 
worden. 
 


 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten  
 
  


Flächen  
 


Flächengröße  


Baugebiete MI 1 - MI 3 
 


ca. 0,4 ha 


Baugebiete WA 1 - WA 6 
 


ca. 8,0 ha 


Verkehrsflächen 
 


ca. 4,6 ha 


 Grünflächen 
            davon private Grünflächen =  
            ca. 6,5 ha, 
            davon öffentliche  
            Grünflächen = ca. 2,5 ha 
 


ca. 9,0 ha 







- 42 - 


Bebauungsplan: Wallring-West, IN 215  Begründung, Stand: 22.02.2012 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 


Maßnahmeflächen 
 


ca. 0,06 ha 


Wasserflächen 
 


ca. 2,7 ha 


Summe  
 


ca. 24,76 ha 


 
 
 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes  
 
8.1 Maßnahmen


Mit dem Bebauungsplan werden kurz-und mittelfristig keine baulichen Maß-
nahmen der Stadt ausgelöst. Die festgesetzten Fußwege entlang der Oker 
werden planungsrechtlich gesichert. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen ist 
Grunderwerb zu tätigen.  


 
 


Darüber hinaus dient der Bebauungsplan im Wesentlichen der Regelung der 
privaten Investitionen im Rahmen seiner städtebaulichen Ziele und seiner da-
raus abgeleiteten Festsetzungen. 
 


8.2 Kosten und Finanzierung


Der Stadt Braunschweig können Kosten für Grunderwerb sowie für die Her-
stellung der zwei im Plan festgesetzten Fußwege entstehen. Die Finanzie-
rung ist über die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel zu sichern. 
Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor, da die Ausformung und Gestal-
tung beider Wege noch nicht feststeht. 


 
 


 
Der Bebauungsplan ändert durch seine Festsetzungen bisher nach dem IN 1 
und/oder der Wallringsatzung zulässige Nutzungen und Baufelder, daher 
sind grundsätzlich die Regelungen nach den §§ 39 ff BauGB zu beachten. 
Insbesondere ist der § 42 BauGB (Entschädigung bei Änderung oder Aufhe-
bung einer zulässigen Nutzung) relevant. Ob, wann und in welcher Höhe un-
ter Beachtung des Bestandsschutzes von den Eigentümern Entschädigungs-
ansprüche geltend gemacht werden können, ist ohne detaillierte Einzelfall-
prüfung nicht möglich. Bei der Prüfung der Erheblichkeit sind den Vermö-
gensnachteilen die Vermögensvorteile aus der Planung gegenzurechnen. 
 


 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 


die Grundlage bilden so ll  
 
Bodenordnende und sonstige Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
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10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne , Beseitigung des Rechtsscheines 
unwirksamer Pläne  
 
Folgende Bebauungspläne treten mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes 
außer Kraft: 
 
IN   2 von 1967,  
IN   3 von 1970, 
IN 10 von 1958, 
IN 11 von 1957, 
IN 74 von 1969, 
WI12 von 1955, 
WI  5 von 1969. 
 
Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes gelten die im Geltungsbereich die-
ses Bebauungsplanes befindlichen Bereiche des IN 1 von 1939 und der 
Wallringsatzung von 1951 nicht mehr. 
Der Bebauungsplan IN 1 sowie die Wallringsatzung werden aber erst mit 
Rechtskraft der neuen, sich derzeit noch im Aufstellungsverfahren befindli-
chen Bebauungspläne am Wallring gesamthaft außer Kraft gesetzt, so dass 
sie für die außerhalb dieses Bebauungsplanes gelegenen Wallring-Bereiche 
nach wie vor gelten. 
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westlichen Umflutgrabens in die Überlegun-
gen einbezogen werden müssen. 


die Entwicklung dieses Bereiches werden 
sich an den Vorgaben für den Wallring orien-
tieren. 


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen soll nicht gefolgt wer-
den. 
 


Stellungnahme Nr. 2 
Schreiben vom 17.11.2011 
der IHK Braunschweig 


Stellungnahme der Verwaltung 


 
Die Bebauungsplanung ist aus dem „Ge-
samtkonzept „Wallring“ entwickelt worden, zu 
dem wir uns bereits mit Schreiben vom 
30.06.2010 geäußert hatten. Seinerzeit hat-
ten wir darauf hingewiesen, dass entlang des 
Wallrings auch zahlreiche gewerbliche Nut-
zungen bestehen, die in der Regel nicht als 
störend wirken. […] Seinerzeit hatten wir da-
rum gebeten, diesen Sachverhalt in den wei-
teren Planungen zu berücksichtigen und da-
für plädiert, die Ausübung nicht störender 
Gewerbenutzungen am Wallring auch künftig 
nicht zu behindern. 
 
Nach Vorlage des o. g. Bebauungsplanes 
stellen wir fest, dass dem Wallring generell 
ein sehr enges planerisches Korsett angelegt 
werden soll, […]. Ein großer Teil der vorhan-
denen Nutzungen - sowohl Wohn- als auch 
Gewerbenutzungen - werden dadurch stark 
reglementiert. Besonders augenfällig sind in 
diesem Zusammenhang die ausgesprochen 
eng abgegrenzten Baufelder, die den bauli-
chen Bestand nur ansatzweise berücksichti-
gen. Zahlreiche Bestandsgebäude befinden 
sich ganz oder teilweise außerhalb der Bau-
felder bzw. innerhalb der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen oder gar innerhalb der 
festgesetzten privaten Grünflächen. All diese 
baulichen Nutzungen wären nach Inkrafttre-
ten des Bebauungsplanes praktisch unzuläs-
sig und könnten somit lediglich einen Be-
standsschutz für sich beanspruchen. Da aber 
ein bloßer Bestandsschutz keine nennens-
werten baulichen Entwicklungen mehr zu-
lässt, stellt er eine nur unzureichende Grund-
lage für die dauerhafte Existenz der betroffe-
nen Gebäude bzw. Nutzungen dar. […] Aus 
diesem Grunde ist auch aus wirtschaftlicher 
Sicht mehr baulicher Entwicklungsspielraum 
zu fordern. Unseres Erachtens sollten hierzu 
die Baufelder innerhalb des Plangebietes 
erkennbar ausgeweitet werden und den ak-
tuellen Gebäudebestand so weit wie möglich 
integrieren. Nur auf diese Weise lässt sich für 


 
Den Charakter des Wallrings zu erhalten, ist 
aufgrund seiner besonderen städtebaulichen 
und stadthistorischen Bedeutung wesentli-
ches Planungsziel. In dem Zusammenhang 
soll die bestehende Bebauung auf die stra-
ßenbegleitenden Abschnitte konzentriert und 
entsprechend in den rückwärtigen Bereichen 
planungsrechtlich eingeschränkt werden. 
Bereits im vom VA beschlossenen Gesamt-
konzept wurde festgelegt, 
Hinterliegerbebauungen auszuschließen, um 
den Wallring vor weiteren baulichen Verdich-
tungen zu schützen und die vorhandenen 
Grünstrukturen zu erhalten. In Anlehnung an 
die vorhandene villenartige Bebauung in die-
sem Bereich, wurden einheitliche 
Gebäudekubaturen festgesetzt, die sich am 
Verlauf der Promenadenstraßen orientieren.  
 
Ein weiteres Planungsziel ist, die Wohnnut-
zungen entlang der Promenaden zu stärken. 
Dem entsprechend werden überwiegend All-
gemeine Wohngebiete festgesetzt. Sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, wie sie vom 
Gesetzgeber in Allgemeinen Wohngebieten 
nur ausnahmsweise zugelassen werden, 
sollen in den Baugebieten WA 1 bis WA 4 
ausgeschlossen werden. Dies entspricht der 
derzeit noch rechtskräftigen Wallringsatzung.  
Nicht störende Handwerksbetriebe, die hin-
gegen vom Gesetzgeber in einem Allgemei-
nen Wohngebiet zunächst als allgemein zu-
lässig eingestuft werden, sollen in den Bau-
gebieten WA 1 bis WA 4 nur ausnahmsweise 
zulässig sein. Es erfolgt also auch hier eine 
Beschränkung der Zulässigkeit. Dieses Vor-
gehen fügt sich zum einen in die vom Ge-
setzgeber vorgegebene Nutzungsgliederung 
und zum anderen kann sich für derartige 
Nutzungen ein Bedarf aus dem Gebiet her-
aus entwickeln (z.B. Friseursalon). 
 
Es wird nicht verkannt, dass mit den Festset-
zungen das Spektrum möglicher Nutzungen 
sowie die tatsächliche bauliche Nutzungs-
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alle im Plangebiet vorhandenen Nutzungen 
eine dauerhafte Perspektive gewährleisten. 
 
Abschließend merken wir an, dass die ge-
samte Planung offensichtlich sehr stark auf 
das historische Vorbild ausgerichtet ist und 
demzufolge diverse aktuelle Flächenansprü-
che an den Wallring zurückgestellt werden. 
Insbesondere werden die eingangs erwähn-
ten wirtschaftlichen Flächenansprüche der 
als vorrangig definierten Wohnfunktion deut-
lich untergeordnet. Angesichts der besonde-
ren Standortgunst des Wallrings insbesonde-
re für das Dienstleistungsgewerbe ist diese 
Unterordnung aus wirtschaftlicher Sicht zu 
bedauern. Für fragwürdig halten wir in die-
sem Zusammenhang auch, dass in den All-
gemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 4 
„sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“ 
ausgeschlossen werden (Textfestsetzung I 
2.3), während „nicht störende Handwerksbe-
triebe“ ausnahmsweise zulässig sein sollen 
(Textfestsetzung I 2.1). Nach unserer Auffas-
sung sollten nicht störend wirkende Nutzun-
gen im Plangebiet - unabhängig davon, ob 
sie dem Handwerk oder dem sonstigen Ge-
werbe zuzurechnen sind - gleichermaßen 
ausnahmsweise zugelassen werden können. 
 


möglichkeit eingeschränkt und in Teilen eine 
Beschränkung auf den baulichen Bestands-
schutz vorgenommen wird. Vor dem Hinter-
grund der hohen städtebaulichen Bedeutung, 
die dem Wallringbereich für die Gesamtstadt 
beigemessen wird, erscheint eine solche 
Reglementierung jedoch gerechtfertigt. Ge-
rade die in der Vergangenheit teilweise statt-
gefundene Entwicklung mit einer zunehmen-
den Anzahl von gewerblichen Nutzungen 
einerseits und einer erkennbaren baulichen 
Verdichtung anderseits hat die Planungsbe-
strebungen hier ausgelöst. Ziel ist die per-
spektivische Rückführung des Wallringberei-
ches zu einer stärkeren Konzentration auf die 
Wohnnutzung und zu einer baulichen Dichte 
am historischen Bestand orientiert. Zur Um-
setzung dieser Ziele sind die getroffenen 
Festsetzungen erforderlich. Gewerbliche 
Nutzungen sollen sich in Zukunft stärker in 
der Innenstadt entwickeln. 
Auch innerhalb des baulichen Bestands-
schutzes ist die Nutzung der vorhandenen 
Gebäudesubstanz angemessen möglich. Erst 
mit grundlegenden Veränderungen über den 
Bestandsschutz hinaus greifen die getroffe-
nen Festsetzungen. Einschränkungen, die 
dann im Einzelfall gegenüber den Eigentü-
mern restriktiv wirken, tragen dann aber in 
jedem Fall zur Gesamtaufwertung des Plan-
gebietes bei. 
 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen soll nicht gefolgt wer-
den. 
 
 


Stellungnahme Nr. 3 
Schreiben vom 17.11.2011 
der BS Netz 


Stellungnahme der Verwaltung 


 
Die BS Netz weist auf den Verlauf einer Gas-
hochdruckleitung DN 300 hin, die entlang der 
Straßen Petritorwall, Hohetorwall und 
Wilhelmitorwall durch das Planungsgebiet 
verläuft. 


 
Die Leitung verläuft im Bereich der festge-
setzten öffentlichen Flächen und bedarf da-
her keiner weitergehender Festsetzungen im 
Bebauungsplan. Der Hinweis wird in die Be-
gründung aufgenommen. 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung soll gefolgt werden. 
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